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Editorial

Liebe Leserin, 
lieber Leser, 
die Naturschutzpolitik des Landes wird
derzeit neu ausgerichtet: Die Biodiver-
sität soll besser geschützt und Natur-,
Arten- und Tierschutz auch bei der Nut-
zung von Natur und Landschaft stärker
berücksichtigt werden. Eckpfeiler die-
ser Neuausrichtung sind die Biodiver-
sitätsstrategie NRW, das Ökologische
Jagdgesetz und das geplante neue Lan-
des-Naturschutzgesetz. 
Erfahren Sie in dieser Ausgabe mehr
über den Zustand der nordrhein-westfä-
lischen Natur- und Landschaftsräume
und die geplanten Maßnahmen zum
Schutz der Arten- und Lebensraumviel-
falt für das nächste Jahrzehnt. Ein wich-
tiges Instrument zum Erhalt der Bio-
diversität in der Agrarlandschaft ist der
Vertragsnaturschutz, wie eine Evaluie-
rung der vergangenen Förderperiode
belegt. Daher soll dieses Programm
fortgeführt und ausgebaut werden.
Auch ein ausreichend großes Netz von
Schutzgebieten dient dem Erhalt der
Biodiversität. Hier würde die Einrich-
tung eines zweiten Nationalsparks hel-
fen – die Eignung der Senne wird in 
einem Beitrag ausführlich dargelegt. 
Mit dem neuen Ökologischen Jagdge-
setz soll dem Schutz des Waldes und der
Wildtiere verstärkt Rechnung getragen
werden. Lesen Sie, welche Neuerungen
auch über den engeren jagdpraktischen
Bereich hinaus relevant sind.
Doch wie in jeder Ausgabe werden in
diesem Heft neben den Themen der ak-
tuellen Naturschutzpolitik Erkenntnisse
aus der praktischen Naturschutzarbeit
berichtet. So wurde untersucht, in wel-
chen Flughöhen sich Uhus bewegen
und ob ein Konfliktpotenzial mit Wind-
kraftanlagen besteht. Es wird über 
jahrzehntelange Erfahrungen aus der
Landschaftsplanung berichtet, über den
Wiederfund einer vom Aussterben be-
drohten Schneckenart und über Arten-
schutztagungen. 
So hoffe ich, dass auch dieses Heft wie-
der viele spannende Einblicke in den
aktuellen Naturschutz in NRW bietet,
und wünsche Ihnen eine spannende
Lektüre. 

Ihr

Dr. Thomas Delschen
Präsident des Landesamtes für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz NRW

Senne, Foto: H. Arjes
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Artenreiche Wiesen
werden rar in NRW
Nordrhein-Westfalen verliert weiter wert-
volle und artenreiche Wiesenflächen. Das
belegen neue Zahlen des LANUV. Die of-
fizielle Agrarstatistik, die landwirtschaftli-
che Betriebe ab fünf Hektar berücksichtigt,
zeigt: Das Dauergrünland in NRW ist von
1977 bis 2013 von über 650.000 Hektar auf
weniger als 400.000 Hektar zurückgegan-
gen. Das bedeutet landesweit einen Rück-
gang von 38,5 Prozent. Sorgenkinder sind
vor allem die Wiesen und Weiden im
Flachland, deren Fläche in den letzten
 Jahren zunehmend schrumpfte. Allein im
Regierungsbezirk Münster verschwanden
von 1999 bis 2013 rund 24.000 Hektar
Flachland-Wiesen und -Weiden, also knapp
ein Drittel.
Besonders besorgniserregend ist die nega-
tive Entwicklung bei den kräuterreichen
und daher besonders artenreichen, bunt
blühenden Wiesen, die nur zweimal pro
Jahr gemäht werden. Nach Berechnungen
des LANUV zur Grünland-Entwicklung
schrumpften die ohnehin schon seltenen
Wiesen- und Weideflächen mit höherem
Naturwert (HNV – High Nature Value
Farmland mit der Wertstufe I und II) auf
landesweit aktuell nur noch knapp 12 Pro-
zent. Besonders deutlich ist der Rückgang
im Flachland von NRW. Hier ist der Anteil
der bunten Wiesen nur halb so groß wie im
Bergland. 
Nicht nur die Fläche geht zurück, auch die
Qualität der verbliebenen Wiesen und Wei-
den sinkt. Ihre Artenzahl nimmt seit Jahren
ab. Artenreiche Wiesentypen wie „Glatt -
hafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen“ im
Flachland oder „Berg-Mähwiesen“, die
traditionell als Heuwiesen genutzt werden,
weisen inzwischen in ganz NRW einen
schlechten Erhaltungszustand auf. Ledig-
lich in Schutzgebieten und mit Unterstüt-
zung des Vertragsnaturschutzes können
derartige Wiesentypen erhalten werden.
Im optimalen Zustand konnten in diesen
krautreichen Wiesen über 100 Pflanzen -
arten mit vielen seltenen Arten der Roten
Liste nachgewiesen werden. Der über-
wiegende Anteil des Dauergrünlandes
weist nach aktuellen Untersuchungen des

LANUV jedoch nur eine mittlere Arten-
zahl von acht Arten auf. Es dominieren 
wenige ertragsreiche Futtergräser.

Diese intensiv genutzten Grünlandflächen
verlieren auch ihre Funktion als Lebens-
raum für viele Tierarten. Braunkehlchen,
Wiesenpieper und auch Feldlerchen waren
noch vor wenigen Jahrzehnten landesweit
regelmäßige Bewohner im extensiver ge-
nutzten Dauergrünland. Der Landesbe-
stand des Braunkehlchens ist inzwischen
auf lediglich 200 Bruten gesunken. Das
heutige Intensivgrünland hat die Funktion
als Brutraum nahezu vollständig verloren.

Eckpunkte für neues
Naturschutzgesetz NRW
Die Landesregierung will stärker gegen
das fortschreitende Artensterben in NRW
vorgehen und hat dazu einen weiteren Bau-
stein zur Neuausrichtung der Naturschutz-
politik auf den Weg gebracht: Das Kabinett
verabschiedete die Eckpunkte für das neue
Landes-Naturschutzgesetz. 

Artenvielfalt braucht intakte, weitläufige
und vernetzte Lebensräume, auch um eine
genetische Verarmung einzelner Arten zu
vermeiden. In NRW gibt es aber vor allem
kleinteilige, inselartige Lebensräume und
nur noch drei große, zusammenhängende
und unzerschnittene Gebiete mit mehr als
100 Quadratkilometern, darunter der Na-
tionalpark Eifel. Daher sieht das neue Lan-
des-Naturschutzgesetz unter anderem vor,
die Fläche des Biotopverbundes in NRW
von derzeit zehn auf künftig 15 Prozent zu
erhöhen. „Dazu zählt auch, dass wir neben
dem Nationalpark Eifel einen zweiten Na-
tionalpark in NRW vorantreiben wollen,
wie dies vom Landtag bereits beschlossen
wurde“, kündigte NRW-Umweltminister
Remmel an. 

Weitere geplante Eckpunkte im neuen
Landes-Naturschutzgesetz sind unter an-
derem: 

l Ein weiterer Verlust an Grünland soll
verhindert werden, indem wertvolles
Grünland nicht mehr in Acker umge-
wandelt werden darf. 

l Zum Schutz der wertvollen Nass- und
Feuchtgrünlandflächen soll die Absen-
kung der Grundwasserstände untersagt
werden. 

l Die Biologischen Stationen leisten  einen
großen Beitrag zum Schutz der Natur.
Daher soll die finanzielle Förderung die-
ser privatrechtlich organisierten Vereine
nun dauerhaft abgesichert werden. 

l Für Flächen, die in Naturschutzgebieten
und anderen definierten Schutzkatego-
rien liegen, soll es ein Vorkaufsrecht des
Landes und zu Gunsten von Naturschutz-
Stiftungen privaten Rechts geben.

l Die rund 100 Wildnisgebiete, die das
Land in den letzten Jahren auf den eige-
nen Staatswaldflächen ausgewiesen hat,
sollen auf Dauer gesetzlich geschützt
werden. 

Darüber hinaus ist vorgesehen, wertvolle
Naturmonumente von nationaler Bedeu-
tung auszuweisen. Dadurch soll das Inte-
resse für besondere Naturschätze der Erd-
geschichte geschaffen und für die Men-
schen auch erlebbar gemacht werden. Als
erstes Nationales Naturmonument will die
Landesregierung die Bruchhauser Steine
im Rothaargebirge ausweisen.

Entwurf für neues
Landeswassergesetz
Das Landeskabinett hat die Eckpunkte des
neuen Landeswassergesetzes (LWG) ver-
abschiedet und damit den Weg für eine um-
fassende Verbändeanhörung frei gemacht.
Die Landesregierung will mit dem neuen
Gesetz die Qualität der Gewässer und des
Grundwassers in NRW verbessern und den
ökologischen Wert der Gewässer stärken.
Hintergrund: Das Grundwasser hat sich in
weiten Teilen Nordrhein-Westfalens in den
letzten Jahren deutlich verschlechtert. In
den landwirtschaftlich intensiv genutzten
Gebieten im Norden und Westen von NRW
sind die Nitratkonzentrationen seit über 
20 Jahren gleichbleibend hoch oder stei-
gend. Aus rund 40 Prozent der Grundwas-
serkörper ist deshalb ohne entsprechende
Aufbereitung keine Gewinnung von Trink-
wasser mehr möglich. Bei den Flüssen,
 Bächen und Seen befinden sich aktuell 
nur knapp sechs Prozent der untersuchten
13.750 Gewässerkilometer in einem guten
ökologischen Zustand. 
Damit die Wasserwirtschaft von den Kom-
munen über die Verbände bis zu den
 Wasserbehörden befähigt und verpflichtet
wird, die angestrebten Ziele zu erreichen,
müssen die gesetzlichen Grundlagen ver-
bessert werden. Einige der Änderungen im
neuen Landeswassergesetz sind: 
l Landesweit einheitliche Standards für
Wasserschutzgebiete sollen ein hohes
Niveau bei der Trinkwasserversorgung
garantieren. Die Kommunen sollen ein
Konzept zur nachhaltigen Wasserver-
sorgung erstellen. 

l Der Ackerbau sowie der Einsatz und die
Lagerung von Dünge- und Pflanzen-
schutzmitteln werden in einem Fünf-
Meter-Streifen zum Gewässer mit einer
Übergangszeit ab 2022 verboten.

l Die Kommunen und andere Träger 
wasserwirtschaftlicher Pflichten sollen
ihre koordinierten Maßnahmen zur öko-
logischen Verbesserung ihrer Gewässer
dokumentieren und mit den Landes-
behörden abstimmen. 

Journal

„Blumenwiese“ mit Seltenheitswert in
NRW Foto: LANUV/H. König 
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l Ein Statusbericht für Hochwasserschutz-
anlagen dokumentiert zukünftig den ord-
nungsgemäßen Zustand und die Unter-
haltung einer solchen Anlage durch den
Pflichtigen. 

l Zum besseren Betrieb und zur Erhaltung
der Abwasserkanalisation wird die Lan-
desregierung den Kommunen interkom-
munale Kooperationen ermöglichen. So
sollen etwa benachbarte Gemeinden
 eine Anstalt des öffentlichen Rechts er-
richten und dieser bestimmte Aufgaben
der Abwasserbeseitigung übertragen
können. 

l Durch vermehrte Starkregenereignisse
kommen auf die kommunale Abwasser-
beseitigung neue Herausforderungen zu.
Die Auswirkungen des Klimawandels
zu minimieren, diese Aufgabe wird den
Kommunen durch das neue Landeswas-
sergesetz vorgegeben und die Finanzie-
rung dafür gesichert.

Weitere Naturerbe-
Flächen
62 Gebiete in ganz Deutschland werden an
die Natur zurückgegeben. Das beschloss
der Haushaltsausschuss des Bundestages.
Bei den Liegenschaften handelt es sich um
ehemalige Militärflächen, die dem Bund
gehören. Sie sollen nicht privatisiert, son-
dern als „Nationales Naturerbe“ allein dem
Naturschutz gewidmet werden.
Mit 31.000 Hektar entsprechen die 62 Ge-
biete zusammen etwa der Größe von drei
Nationalparken. Insgesamt sind damit
156.000 Hektar Bundesflächen dauerhaft
für den Naturschutz gesichert. Nach den
zwei Naturerbe-Tranchen in den vergange-
nen beiden Legislaturperioden, die sich
vor allem auf Gebiete im Osten des Landes
konzentriert hatten, enthält die nun vorlie-
gende dritte Tranche erstmals Flächen im
ganzen Land, darunter auch 13 in NRW.
Für die Flächen gelten höchste Natur-
schutz-Anforderungen. Moore und Auen
werden generell naturnah entwickelt. Hei-
delandschaften sollen erhalten werden.

Wälder, die einen großen Teil der Flächen
ausmachen, werden grundsätzlich der na-
türlichen Entwicklung überlassen, also zu
Wildnis. Damit leistet der Bund einen
wichtigen Beitrag zu dem Ziel, fünf Pro-
zent der Wälder in Deutschland der Natur
zu überlassen.
Übernommen werden sollen die Flächen
von unterschiedlichen Naturschutzträgern:
den Ländern, der Deutschen Bundesstif-
tung Umwelt und Naturschutzorganisatio-
nen. Auch der Bund selbst verstärkt sein
Engagement bei der Pflege und Entwick-
lung des Nationalen Naturerbes. Um
 voraussichtlich rund 18.000 Hektar wird er
sich künftig selbst kümmern. Die Zutei-
lung der Flächen zu den neuen Trägerorga-
nisationen wird der Haushaltsausschuss
noch beschließen.
Viele der neuen Naturerbe-Flächen liegen
in der Nähe von Städten und bieten den
Menschen vor Ort damit Gelegenheit für
Naturerleben und Erholung. Soweit dies
auf ehemaligen Militärflächen möglich ist,
wollen die Naturschutzträger die Flächen
für Besucher öffnen und zugleich sensible
Naturbereiche vor Störungen bewahren.
Eine Übersicht über alle 62 Flächen und
ihre Charakteristika finden Sie hier:
www.bmub.bund.de/naturerbe.

„Lebendige Agrarland-
schaften“
Ein neues Verbundvorhaben „Lebendige
Agrarlandschaften - Landwirte gestalten
Vielfalt“ fördert die Kooperation zwischen
konventioneller Landwirtschaft und Natur-
schutz. In drei repräsentativen Modell-
regionen wollen landwirtschaftliche Be-
triebe konkrete Naturschutzmaßnahmen
umsetzen. Daneben soll auch eine berufs-
ständisch getragene Naturschutzberatungs-
stelle aufgebaut werden: Diese wirbt „von
Bauern für Bauern“ für die freiwillige Um-
setzung von Biodiversitätsmaßnahmen. Das
Bundesumweltministerium fördert die vom
Deutschen Bauernverband koordinierten
Projekte in den nächsten sechs Jahren mit
insgesamt 1,7 Millionen Euro aus dem 
Bundesprogramm Biologische Vielfalt.
Das Teilprojekt „Summendes Rheinland“,
das von der Stiftung Rheinische Kultur-
landschaft umgesetzt wird, läuft bereits
seit 2013 und zielt auf den Schutz von Be-
stäuberinsekten in der intensiv genutzten
Agrarlandschaft des Rheinlands. Das Teil-
projekt „Steillagenweinbau schafft Viel-
falt“ des Bauern- und Winzerverbands
Rheinland-Nassau beschäftigt sich mit
biodiversitätsfördernden Maßnahmen im
Steillagenweinbau an der Mosel. Das Teil-
projekt „Energiepflanzenanbau und Biodi-
versität – Landwirte ackern zur Förderung
der Biodiversität im Münsterland“, umge-

setzt von der Stiftung Westfälische Kultur-
landschaft, hat den naturverträglichen
Energiepflanzenanbau in Westfalen als
zentrales Thema. Bei allen drei Teilprojek-
ten wird immer auch die Übertragbarkeit
in ähnliche Regionen angestrebt und er-
probt. Die Maßnahmen werden auch hin-
sichtlich ihres ökonomischen Nutzens ana-
lysiert. Die Ökosystemleistungen, also die
durch die Natur erbrachten Leistungen,
werden im gesamten Projekt hervorgeho-
ben und kommuniziert.

Gegen Aufweichung
des EU-Naturschutzes
Mehr als eine halbe Million Europäerinnen
und Europäer haben sich in einer von der
EU-Kommission initiierten Befragung ge-
gen die Änderung der EU-Naturschutz-
richtlinien ausgesprochen. Das berichten
der Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND), der Naturschutz-
bund Deutschland (NABU), der WWF
Deutschland sowie der Dachverband Deut-
scher Naturschutzring (DNR). Unter dem
Motto „NatureAlert.eu“ hatten sie zusam-
men mit 120 Umweltorganisationen in den
28 EU-Mitgliedsstaaten Bürgerinnen und
Bürger aufgerufen, sich an der Konsulta -
tion zur Zukunft der EU-Naturschutzricht-
linien zu beteiligen. 
Kommissionspräsident Jean-Claude Jun-
cker habe mit der Befragung den Weg für
ein Naturschutzrecht ebnen wollen, das
sich stärker an den Interessen der Wirt-
schaft orientiert, so der Vorwurf der Um-
weltschützer. Es zeichnet sich jedoch ab,
dass eine überwältigende Mehrheit der
teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger
Junckers Plänen zur Änderung des Natur-
schutzrechts eine klare Absage erteilt hat.
Anfang 2016 will die EU-Kommission be-
schließen, ob sie die Rechtsvorschriften
ändern wird oder von den EU-Ländern
 eine bessere Durchsetzung der Regeln und
mehr Finanzmittel einfordert.
Sollte Junckers Initiative Erfolg haben, be-
fürchten die Umweltorganisationen eine
massive Schwächung der Vorschriften
zum Schutz von Arten, Lebensräumen und
Schutzgebieten. Konkret geht es um 
die EU-Vogelschutzrichtlinie, die Fauna-
Flora-Habitat-Richtlinie (FFH) und das
weltgrößte Schutzgebietsnetzwerk Natura
2000. Die Umweltschützer verweisen auf
eine Vielzahl von Studien, wonach die
Richtlinien bereits zur Rettung bedrohter
Tierarten beigetragen haben. Dass die Ar-
tenvielfalt insgesamt dennoch schwindet,
liege vor allem an der naturzerstörerischen
EU-Agrarpolitik sowie unzureichender Fi-
nanzierung durch EU-Haushalt und die
Mitgliedstaaten, Personalmangel und zu
laxer Durchsetzung der Richtlinien in den
Ländern, kritisieren die Umweltverbände. 

Journal

Für Wasserschutzgebiete soll es künftig 
landesweit einheitliche Standards geben

Foto: Fotolia/bluedesign
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Rote Liste bedrohter
Vogelarten in Europa
Der NABU-Dachverband BirdLife Inter-
national hat die Rote Liste bedrohter
 Vogelarten in der EU und in ganz Europa
vorgelegt. Danach sind Erfolge bei der ge-
zielten Rettung seltener Arten zu beobach-
ten. Ehemals häufige Arten nehmen jedoch
ab, weil ihnen zunehmend Lebensraum
verloren geht. Für die Beurteilung des Aus-
sterberisikos aller europäischen Vogelarten
nach den weltweit anerkannten Richtlinien
der IUCN standen die jüngsten Berichte
 aller EU-Mitgliedsstaaten zur Umsetzung
der EU-Vogelschutzrichtlinie und ver-
gleichbare Daten aus den anderen europäi-
schen Ländern zur Verfügung. Der Bericht
wurde im Auftrag der EU-Kommission er-
stellt.

18 Prozent der 451 Vogelarten der EU wur-
den als gefährdet eingestuft und könnten
damit innerhalb der nächsten 100 Jahre
komplett aus der EU verschwinden. Auf
kontinentaler Ebene wurden 13 Prozent
von 533 europäischen Vogelarten als ge-
fährdet eingeschätzt, zehn Prozent dieser
Arten gelten sogar auf globaler Ebene als
vom Aussterben bedroht.

Im Vergleich zur letzten Gefährdungsein-
schätzung im Jahr 2004 gibt es jedoch
zahlreiche Erfolgsgeschichten: 20 Arten
haben die Gefährdungsränge verlassen,
weitere 25 Arten sind heute weniger ge-
fährdet als damals. Sie haben besonders
von der EU-Vogelschutzrichtlinie profi-
tiert, in deren Rahmen gezielte Schutz-
maßnahmen angeregt und etwa durch das
EU-LIFE-Programm gefördert wurden.

Dagegen mussten 29 Arten neu in die Rote
Liste aufgenommen werden. Diese Gruppe
umfasst überwiegend ehemals häufige
 Vogelarten des Agrarlands sowie der 
Meere und Küsten, die besonders von 
den flächendeckenden Auswirkungen der
Landnutzungsintensivierung und des Kli-
mawandels betroffen sind. Aus deutscher
Sicht alarmierend ist die Neuaufnahme der
früher häufigen Arten Turteltaube, Aus-
ternfischer und Wiesenpieper in die euro-
paweite Rote Liste, wo sich auch die 
ty pischen Wiesenvogelarten Kiebitz und
 Großer Brachvogel bereits befinden. 

Nicht alle Arten, die in dieser neuen EU-
Liste als „nicht vom Aussterben bedroht“
geführt werden, weisen einen guten Erhal-
tungszustand auf. Nach dem kürzlich er-
schienenen und auf dem gleichen Daten-
material beruhenden Bericht der EU zum
Zustand der Natur („State of Nature“-Be-
richt) gelten viele von ihnen als stark ab-
nehmend oder bereits auf Restbestände re-
duziert, so dass sich insgesamt 48 Prozent
aller Arten in einem schlechten Zustand
befinden und damit die Artenschutzziele
der EU-Biodiversitätsstrategie für 2020
kaum zu erreichen sein werden. 

EU-Vogelschutz wirkt
Das Schicksal der bedrohten Vogelarten
Europas ist in hohem Maße von den 
Naturschutzgesetzen der Europäischen
Union abhängig. Dies ist das Ergebnis 
einer Studie in Zusammenarbeit von Bird-
Life International, der britischen Royal 
Society for the Protection of Birds (RSPB)
und der Universität Durham. Die Wissen-
schaftler analysierten die Bestandszahlen
und Populationstrends aller europäischen
Vogelarten, die im vergangenen Jahr von
den Mitgliedstaaten an die EU-Kommis-
sion gemeldet werden mussten. 
Die EU-Vogelschutzrichtlinie gilt weltweit
als eines der fortschrittlichsten und erfolg-
reichsten Naturschutzgesetze. Wird eine
Vogelart im Anhang 1 der Richtlinie ge-
führt, müssen die Mitgliedstaaten beson-
dere Maßnahmen ergreifen und die wich-
tigsten Vorkommensgebiete als Vogel-
schutzgebiete ausweisen. Derzeit fallen
181 Arten in diese Kategorie. Die Studie
zeigt jetzt: Ist eine Vogelart im Anhang 1
gelistet, hat sie wesentlich bessere Chan-
cen auf einen positiven Bestandstrend als
andere Arten. Und: Je länger die Vogel-
schutzrichtlinie in einem Land bereits gilt,
desto besser fällt die Entwicklung der An-
hang-1-Arten aus. In den neueren EU-Mit-
gliedstaaten sind die positiven Effekte
noch schwächer ausgeprägt, doch in
Deutschland – wo die Richtlinie seit 1979
greift – sind zum Teil spektakuläre Be-
standszunahmen zu verzeichnen. 
So hat etwa der Schwarzstorch maßgeblich
von der EU-Vogelschutzrichtlinie profi-
tiert (Zunahme in den letzten 25 Jahren um
1.655 Prozent), aber auch der Seeadler
(393 Prozent), die Wiesenweihe (238 Pro-
zent), der Wanderfalke (215 Prozent) und
der Kranich (415 Prozent). Ebenso ver-
zeichnet die ehemals fast ausgestorbene
Großtrappe inzwischen eine solide Be-
standszunahme (119 Prozent in den letzten
zwölf Jahren). Auch die Bestände weniger
bekannter Arten wie des Mittelspechts und
der gefährdeten Singvogelarten Heide-
lerche, Blaukehlchen und Ortolan konnten
sich wieder erholen.

Rotmilan-Schutz -
projekt verlängert
Gute Nachrichten für den Rotmilan: Das
Verbundprojekt „Land zum Leben“ zum
Schutz des Greifvogels wird offiziell bis
September 2019 verlängert. In acht Bun-
desländern, darunter auch NRW, werden
landwirtschaftliche Betriebe weiterhin be-
raten, damit der in Not geratene Rotmilan
bessere Lebensbedingungen in der moder-
nen Agrarlandschaft findet. 
Mehr als die Hälfte aller Rotmilane welt-
weit brütet in Deutschland. Der Greifvogel
hat ein sehr kleines Verbreitungsgebiet und
kommt nur in Europa vor. Seit den 1990er-
Jahren hat sein Bestand um rund ein Drit-
tel abgenommen. Sein Lebensraum ist die
Agrarlandschaft. Die Landwirtschaft spielt
deshalb beim Schutz dieser Art eine
Schlüsselrolle.
Kern des Projektes ist die persönliche und
individuelle Beratung von Betrieben durch 
Landschaftspflegeverbände und andere Ex-
pertinnen und Experten. Die Fachleute des
Projektes beraten, wie Maßnahmen in der
Landwirtschaft, die dem Rotmilan zugute
kommen, aussehen und angewandt werden
können. Darüber hinaus werden Nest-
schutzzonen geschaffen und zukünftige
Brutbäume gepflanzt.
„Im Zuge der weiteren Intensivierung der
Landwirtschaft hat auch der Rotmilan Pro-
bleme, ausreichend Nachwuchs flügge zu
bekommen, weil wichtige Flächen für die
Nahrungssuche wie Grünland und Brachen
fehlen. Ganze Landstriche bestehen heute
oft nur noch aus dicht stehendem Getreide
und Raps. Beutesuche Fehlanzeige! Darü-
ber hinaus setzen ihnen Fressfeinde wäh-
rend der Brutzeit zu“, so Peer Cyriacks,
Biologe der Deutschen Wildtier Stiftung.
Der Deutsche Verband für Landschafts-
pflege koordiniert das Gesamtprojekt. Der
Dachverband Deutscher Avifaunisten wer-
tet die Maßnahmen wissenschaftlich aus
und führt Begleituntersuchungen durch.
Der breiten Öffentlichkeit wird der Rot -
milan und das Artenschutzprojekt durch
die Deutsche Wildtier Stiftung nahege-
bracht.

Vogelschutz-Maß-
nahmenplan in Kraft
Für das EU-Vogelschutzgebiet „Wälder
und Wiesen bei Burbach und Neunkir-
chen“ im Kreis Siegen-Wittgenstein ist ein
Vogelschutz-Maßnahmenplan in Kraft 
getreten. Sein Ziel: Gefährdete  Vogelarten
erhalten – allen voran das in NRW vom
Aussterben bedrohte Haselhuhn. 
Das Vogelschutzgebiet enthält überwie-
gend extensiv genutzte Wiesen und Wei-
den sowie strukturreiche Wälder. Der in
NRW selten gewordene Niederwald in 
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Profitiert von der EU-Vogelschutzricht-
linie: der Wanderfalke

Foto: Fotolia/Bergfee
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diesem Gebiet ist die Lebensgrundlage des
Haselhuhns. 
Für die Wälder sieht der Plan im Kern Fol-
gendes vor: Besonders strukturreiche Wäl-
der mit einer reichen Kraut- und Strauch-
schicht – das sind vor allem Niederwälder
und Wälder entlang der Bachläufe – sollen
erhalten bleiben oder entwickelt werden.
Wälder, die die Lebensräume von Hasel-
hühnern und anderen gefährdeten Vogel -
arten miteinander verbinden, sollen beson-
ders entwickelt werden. Alte Bäume oder
Baumgruppen mit viel Totholz sollen ge-
fördert und erhalten werden; ebenso Bäu-
me und Baumgruppen, die für den Horst-
bau beispielsweise von Schwarzstorch,
Rotmilan und Wespenbussard oder den
Höhlenbau von Raufuß- und Sperlings-
kauz, Schwarz-, Grau- und Mittelspecht
geeignet sind oder in denen sich bereits
Horste oder Höhlen befinden.
Für die Wiesen und Weiden des Vogel-
schutzgebietes sieht der Plan die Erhaltung
der extensiven Nutzung vor. Damit werden
auch die „bunten Blumenwiesen“ ge-
schützt, die nicht nur Lebensraum für zahl-
lose Pflanzen- und Insektenarten sind, son-
dern auch für die NRW-weit im Bestand
gefährdeten Vogelarten Braunkehlchen,
Wiesenpieper, Bekassine, Wachtelkönig,
Raubwürger und Neuntöter. Darüber hinaus
sieht der Plan für das gesamte Gebiet eine
naturverträgliche Freizeitnutzung vor.
Nachdem die Schutzmaßnahmen angelau-
fen sind, ist ein Monitoring der wichtigsten
Vogelarten geplant. Damit kann der Plan
beurteilt und möglicherweise notwendige
Korrekturen vorgenommen werden.
Der Plan ist ein Gemeinschaftswerk des
LANUV, das die Arbeiten auch koordiniert
hat, der Bezirksregierung Arnsberg, des
Kreises Siegen-Wittgenstein, des Regio-
nalforstamtes Siegen-Wittgenstein und der
Biologischen Station Siegen-Wittgenstein.
Er wurde in einem mehrjährigen Dialog-
prozess erarbeitet, der Gesprächsrunden
und drei „Runde Tische“ umfasste sowie
Landwirtschaft, Waldbauern und Waldge-
nossenschaften, Kommunen, Naturschutz-
verbände und Privatpersonen miteinbezog. 
Der Plan kann unter: www.lanuv.nrw.de/
vsg-burbach.htm abgerufen werden.

Mehr Vogelarten in
Gärten und Parks
Typische Stadtvögel nehmen ab, aber die
Artenvielfalt in Gärten und Parks steigt.
Das ist die zentrale Erkenntnis der dies-
jährigen „Stunde der Gartenvögel“. Für 
die gemeinsame Aktion der Naturschutz-
jugend (NAJU), des Naturschutzbund
Deutschland (NABU) und des Landesbund
für Vogelschutz (LBV) registrierten mehr
als 47.000 Teilnehmende eine Stunde lang
die Vögel in Gärten und Parks. Bei insge-
samt mehr als einer Million gemeldeten
Vögeln landete, wie in den Vorjahren, der
Haussperling auf Platz eins der häufigsten
Gartenvögel, gefolgt von Amsel, Kohl-
meise, Blaumeise und Star.
Im Vergleich mit den Vorjahren nehmen
fünf der 13 häufigsten Gartenvogelarten ste-
tig ab, nur eine Art nimmt zu. Trotz dieser
Rückgänge wurde mit 11,4 gemeldeten 
Vogelarten pro Garten ein neuer Rekordwert
erreicht. Offenbar passen sich immer mehr
Vogelarten an den Lebensraum Stadt an und
besiedeln Gärten und Parks. Dagegen gehen
die typischen Stadtvögel, die in Siedlungen
brüten, besorgniserregend zurück.
Seit Beginn der Aktion im Jahr 2005 haben
beispielsweise Feldsperlinge und Ringel-
tauben in deutschen Gärten stetig zuge-
nommen. Zu den Verlierern zählen Amsel,
Rotkehlchen und Hausrotschwanz, ganz
besonders aber Mehlschwalbe und Mauer-
segler. Alle diese Arten sind Insekten-
fresser und leiden unter deren starkem
Rückgang. Auch von den zahlreichen 
Vogelfütterungen in den Gärten profitieren
diese Arten kaum. Die Gebäudebrüter
Mehlschwalbe und Mauersegler sind zu-
sätzlich vom Verlust von Gebäudenischen
bei Renovierungen oder sogar von der
mutwilligen Entfernung ihrer Nester von
der Hausfassade betroffen.

Märzenbecher im
Möhnetal erholen sich
Ein zeitweilig verschwundenes Vorkom-
men des Märzenbechers (Leucoium ver-
num) in der Gemeinde Möhnesee konnte
sich in den letzten Jahrzehnten wieder
deutlich erholen. Das zeigt eine Märzen-
becherzählung, die Prof. Wilfried Stich-
mann und Ursula Stichmann-Marny über
26 Jahre hinweg durchführten.
Ob das Märzenbecher-Vorkommen im 
naturnahen Park des Hotels Haus Delecke
auf einer hier ursprünglichen Population
basiert oder hier eingebracht wurde, ist
nicht bekannt. Dass es vor dem Bau und
dem Aufstau der Talsperre im Möhnetal
mehr Märzenbecher gab, ist zumindest
wahrscheinlich. Ältere Bürgerinnen er-
zählten in den 1980er-Jahren, sie hätten

vor Jahren mehrmals Zwiebeln der 
Märzenbecher im Wald ausgegraben und
in ihre Gärten geholt. Nun gäbe es dort 
leider keine mehr. An dem ehemaligen
Standort in einem feuchten Eichen-
wäldchen nördlich des Möhnesees suchten
die Autoren dann im Jahre 1987 auch ver-
geblich nach der Art.
Zwei Jahre später fanden die Autoren über-
raschend 27 blühende Märzenbecher an
dieser Stelle, die sie fortan jährlich unter-
suchten. Bis im Jahr 2014 stieg die Zahl
der blühende Märzenbecher auf 1.690 an
(s. Grafik). Wohl nur selten wurde die Ent-
wicklung einer so kleinen Population einer
geschützten Art über einen längeren Zeit-
raum verfolgt. Die Rückschläge in den
Jahren 1994, 1999 und 2010 wurden mit
einer verspäteten Erfassung, mit einer
Überschlammung des Talgrundes nach 
einem Starkregen und mit einem langen,
schneereichen Nachwinter in Zusammen-
hang gebracht.
In den 26 Jahren blieb der Märzenbecher-
Bestand von Beeinträchtigungen durch
Menschen verschont. Es besteht die be-
gründete Hoffnung, dass im Laufe der drei
Jahrzehnte in der Bevölkerung das Ver-
ständnis für den Artenschutz gewachsen
ist. Für die Naturschutz-Praxis soll dieses
Beispiel eine Anregung sein, ehemalige
Standorte schützenswerter Pflanzenarten
weiter unter Schutz und Beobachtung zu
halten.

Wilfried Stichmann & 
Ursula Stichmann-Marny †
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Blühende Märzenbecher eines Märzen-
bechervorkommens im Zeitraum 1989 bis
2014 (Gemeinde Möhnesee)

Märzenbecher Fotolia/R. Jahnke

Extensiv gemähte Wiesen im Vogelschutz-
gebiet „Wälder und Wiesen bei Burbach
und Neunkirchen“ Foto: R. Fels
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NRW-Verbände für Aus-
bau der Windenergie
Ein Bündnis aus drei Naturschutzver-
bänden und dem Windenergie-Branchen-
verband setzt sich für einen zügigen und
naturverträglichen Ausbau der Windenergie
in Nordrhein-Westfalen ein. Die NRW-
Landesverbände von BUND, NABU,
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW)
und Bundesverband Windenergie (BWE)
sprechen sich in einer gemeinsamen Er-
klärung an NRW-Umweltminister Johan-
nes Remmel für eine konsequente Energie-
wende in Nordrhein-Westfalen aus, bei 
der die Windenergie eine tragende Rolle
spielen müsse. Im Bereich des Arten- und
Naturschutzes bedürfe es eines sachlich
und fachlich fundierten Umgangs mitein-
ander und weniger Gegeneinander.
In ihrem Koalitionsvertrag strebt die
NRW-Landesregierung an, dass bis 2020
mindestens 15 Prozent der nordrhein-west-
fälischen Energie aus Windenergie stam-
men sollen. Derzeit liegt der Anteil gerade
mal bei vier Prozent. Gründe dafür sieht
das Bündnis in einem Mangel an Steue-
rung sowie Konflikten vor Ort, die dazu
führen, dass Windenergieprojekte nicht
oder nur langsam realisiert werden kön-
nen. Nach Ansicht der Verbände müssten
Anwohner sowie sämtliche weitere Akteure
frühzeitig in die Planungen von Wind-
energieprojekten eingebunden werden. Ein
neu einzurichtendes Dialogforum der 
Landesregierung soll darüber hinaus dazu
beitragen, mögliche Konflikte zwischen
Naturschutzbelangen und Windenergie-
projekten zu moderieren und zu lösen. Die
Verbände forderten die Landesregierung
außerdem dazu auf, die Planungshilfen 
des Landes regelmäßig zu überprüfen und
weiterzuentwickeln, um die tatsächlichen
Umweltwirkungen von Windenergiean-
lagen verlässlich bewerten zu können. 
Gemeinsame Forschungsprojekte zwischen
Naturschutzverbänden und der Wind-
energiebranche könnten eine bessere 
Planungsgrundlage für neue Projekte er-
möglichen.

Emnid-Umfrage zu
Windkraft im Wald
Windkraft im Wald kommt für die Mehr-
heit der Deutschen nicht infrage – zumin-
dest, wenn man die Emnid-Umfrage zu
Grunde legt, die im Auftrag der Deutschen
Wildtierstiftung durchgeführt wurde.
Demnach lehnen 79 Prozent diesbezügli-
che Vorhaben zur regnerativen Energiege-
winnung ab. Nur elf Prozent akzeptieren,
dass für zusätzliche Windkraftanlagen
auch Waldgebiete verschwinden oder 
zerschnitten werden. Laut Umfrage sind
sowohl Biodiversität als auch der Er-

halt von Waldgebieten den Menschen
wichtig.
65 Prozent der Befragten betonen, dass im
Zweifelsfall der Schutz von Vögeln und
anderen Tieren Vorrang vor dem Bau von
neuen Windkraftanlagen haben sollte.
„Die Öffnung des Waldes als Standort für
Windenergieanlagen führt zur Gefährdung
seltener Arten“, warnt Fritz Vahrenholt,
Vorstand der Deutschen Wildtier Stiftung.
Laut Angaben der Deutschen Wildtier 
Stiftung fallen allein in Deutschland Jahr
für Jahr bis zu 240.000 Fledermäuse 
modernen Windkraftanlagen zum Opfer.
Sensibel reagieren auch Vögel, wie der
Schreiadler, der Rotmilan und der
Schwarzstorch. So halbierte sich nach An-
gaben der Stiftung beispielsweise der Brut-
bestand des Schwarzstorchs am Vogels-
berg (Hessen) nach dem Bau von 125
Windkraftanlagen binnen sechs Jahren.
Schwarzstörche sind sehr störempfindlich.
Viele Greifvögel hingegen sterben durch
Kollisionen mit den Rotorblättern.

BUND bekommt
Konkurrenz
Der Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND) bekommt Konkur-
renz aus den eigenen Reihen. In Bayern
gründete sich eine neue Organisation mit
dem Namen „Verein für Landschaftspflege
& Artenschutz in Bayern“ (VLAB). An-
fang August wurde die Organisation vom
Bayerischen Landesamt für Umwelt offi-
ziell anerkannt. Damit hat sie wie die 
anderen Umweltverbände Beteiligungs-
rechte bei Planungs- und Gesetzesvor-
haben und ein Verbandsklagerecht. Mit
von der Partie sind zwei Gründungsmit-
glieder des BUND: Enoch zu Guttenberg
und Hubert Weinzierl.
Der Verein beabsichtigt eine Rückkehr zu
den Ursprüngen des Naturschutzes. Laut
dem Vorsitzenden Johannes Bradtka
möchte er eine „ideologiefreie und nicht
durch Lobbyverbände beeinflusste ori-
ginäre Umwelt- und Artenschutzarbeit“
leisten. Streitpunkt ist vor allem der Aus-

bau der Windenergie. Laut Bradtka legt der
Verein einen Schwerpunkt seiner Arbeit
auf die Gefahren der Energiewende für
Landschaft und Arten. „Windräder in Kul-
turlandschaften und Wäldern lehnen wir
grundsätzlich ab.“ Den BUND sehen die
Windenergiegegner durch die Windindus-
trie und die Grünen unterwandert.

Neu: Bundesverband
für Fledermauskunde
Neun fledermausaktive Gruppen und Ver-
eine aus sechs Bundesländern haben 
den Bundesverband für Fledermauskunde
Deutschland e.V. (BVF) gegründet und auf
der 12. bundesweiten Fledermaustagung
im März erstmals vorgestellt. Ende Juni
meldete der Verband bereits 2.500 Mit-
glieder aus den Mitgliedsverbänden, aber
auch Einzel- und Fördermitglieder.
Ziel des Bundesverbandes ist es, eine über-
greifende, verbandsneutrale Vertretung der
Fachinteressen aller Fledermausschützer
in Deutschland zu schaffen, um gemein-
same Ziele und Interessen zukünftig ein-
heitlich und auf Bundesebene, aber auch 
international vertreten zu können. Auch
der Austausch und die Zusammenarbeit
verschiedener mit Fledermäusen befasster
Vereine und Gruppen soll ausgebaut werden.
Informationen zur Entstehung, den Zielen
und der aktuellen Arbeit des Bundes-
verbandes für Fledermauskunde gibt es auf
der Internetseite www.bvfledermaus.de.

Wirtschaftlicher Nutzen
von Bestäubern
Eine globale Studie der Alterra und Wage-
ningen Universität, der Universität Bern
und Agroscope zeigt, dass der Honigbiene
rund die Hälfte der Wertschöpfung von
fremdbestäubten Kulturen zu verdanken
ist. Die andere Hälfte wird durch weltweit
rund 125 häufige Wildbienen- und Hum-
melarten geleistet. Diese können in der
Agrarlandschaft mit vergleichsweise ein-
fachen und bewährten Maßnahmen wie
Biolandbau, Blühstreifen und Ackerrand-
säumen gefördert werden. Dagegen sind
für seltene, gefährdete Wildbienenarten
spezifische Naturschutzmaßnahmen not-
wendig.
Ökosystemleistungen können somit als 
Argument für die Förderung von häufigen,
jedoch nicht für seltene Wildbienenarten,
benutzt werden. Die Autorinnen und 
Autoren der Studie betonen jedoch, dass 
es viele gute Gründe gibt, seltene Arten 
zu fördern. So ist es heute zum Beispiel 
unklar, welche Arten in Zukunft, unter
möglicherweise veränderten Klimabedin-
gungen, für die Bestäubung wichtig sein
können.
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Am Ausbau der Windenergie streiten sich
die Geister – auch bei den Umwelt- und
Naturschutzverbänden

Foto: PantherMedia/C. Hönniger
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Ehrenamtliche Schutz-
gebietsbetreuende
Infoveranstaltung: 10. Oktober 2015,
Ausbildung: ab 20. November 2015,
Kranenburg
Ab November 2015 bildet die NABU-
Naturschutzstation Niederrhein Interes-
sierte zu ehrenamtlichen Schutzgebiets-
betreuenden aus. In Zusammenarbeit mit
den hauptamtlichen Schutzgebietsbetreuern
sollen sie zu einer umfassenden Natur-
schutzarbeit im betreuten Gebiet beitragen.
Die Teilnehmenden lernen im theoretischen
Teil den Naturraum kennen und erhalten
Einblicke in Schutzmaßnahmen. Im an-
schließenden, einjährigen Praxisteil wird
ihnen ein hauptamtlicher Mentor zur Seite
gestellt, um die jahreszeitlich anfallenden
Arbeiten der Schutzgebietsbetreuung 
kennenzulernen und die zukünftigen Auf-
gaben des Ehrenamtlichen festzulegen.
Die Ausbildung schließt mit einer Zertifi-
katsprüfung nach bundesweit einheitlichen
Standards der staatlich getragenen Bil-
dungsstätten im Natur- und Umweltschutz
(BANU) ab.
Infos/Bewerbung bis 19. Oktober 2015
bei: NABU-Naturschutzstation Nieder-
rhein e.V., Tel. 02826 91876-18, nicole.
feige@nabu-naturschutzstation.de, www.
nabu-naturschutzstation.de.
Kursgebühr: 100 € zzgl. Prüfungsgebühr

Amphibien und Reptilien
um- und wiederansiedeln
15. November 2015, Recklinghausen
Um- und Wiederansiedlungen von Amphi-
bien und Reptilien spielen im Naturschutz
eine zunehmend große Rolle. Neben der
Wiederansiedlung im Rahmen von Arten-
schutzprogrammen wächst besonders die
Anzahl von Umsiedlungen aufgrund der
rechtlichen Anforderungen des strengen
Artenschutzes (§§ 44 und 45 Bundesnatur-
schutzgesetz) bei Eingriffen und Vorhaben
rasant an. Wegen zunehmender Kritik an
der Durchführung und dem fraglichen 
Erfolg solcher Umsiedlungen werden bei
dieser Tagung folgende Fragen behandelt:
Wie verlaufen die „klassischen“ Wiederan-
siedlungen und welche Anforderungen im
Sinne einer „guten fachlichen Praxis“ sind
zu beachten? Was können wir für Umsied-
lungen bei Eingriffsvorhaben aus den Er-
fahrungen lernen? Welche fachlichen Min-
destanforderungen müssen erfüllt sein und
wie ist die aktuelle rechtliche Situation?
Infos/Anmeldung: NABU NRW, Tel. 0211
1592510, info@nabu-nrw.de, www.nabu-
nrw.de
Die Veranstaltung ist kostenlos. Der Ver-
pflegungsbeitrag (ca. 5–7 €) wird vor Ort
entrichtet.

Akzeptanz von 
Naturschutzprojekten
28. Oktober 2015, Nettersheim
Naturschutzprojekte, insbesondere solche,
die größere Flächen einbeziehen, sehen
sich häufig einer kritischen Öffentlichkeit
gegenüber. Land- und Forstwirtschaft,
Touristiker, Jäger und Anwohner sehen die
bisherige Nutzung gefährdet. Kritiker von
Naturschutzprojekten treten in der Öffent-
lichkeit häufig deutlicher auf und bestim-
men damit die öffentliche Wahrnehmung.
Die Veranstaltung gibt Gelegenheit zum
Erfahrungsaustausch mit Umsetzern er-
folgreicher Naturschutzprojekte. Im Rah-
men eines „World-Cafés“ sollen Ideen,
Methoden, Techniken und Vorgehenswei-
sen entwickelt werden, die die Akzeptanz
von Naturschutzprojekten fördern.
Infos/Anmeldung bis zum 14.10.2015:
NUA, Tel. 02361 305-0, poststelle@nua.
nrw.de, www.nua.nrw.de
Teilnahmebeitrag: 30,00 € inkl. Verpfle-
gung

Landwirtschaftstagung
NRW 2015
19.–20. November 2015, Schwerte
Größer, intensiver, spezialisierter, welt-
marktorientierter – soll die Landwirtschaft
sich so weiterentwickeln? Probleme in der
Tierhaltung, die Verminderung der Arten-
vielfalt und die Nitratbelastung des Was-
sers nehmen zu. Die Frage der diesjährigen
Landwirtschaftstagung lautet deshalb: Wie
sieht eine zukunftsfähige Landwirtschaft
aus?
Mit einem Blick in die Zukunft sollen auf
der Tagung Beispiele einer nachhaltigen
Landnutzung und einer artgerechten Tier-
haltung vorgestellt und diskutiert werden.
Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft muss
ökologische, soziale, ökonomische und
tierethische Bausteine beinhalten. Dies
soll im Rahmen der Veranstaltung er-
arbeitet und diskutiert werden.
Infos/Anmeldung: Evangelische Akademie
Villigst, Tel. 0234 755-325, ulrike.pietsch@
kircheundgesellschaft.de, www.akademie-
villigst.de
Tagungsgebühr: 20,00 oder 10,00 € (er-
mäßigt) zzgl. Kosten für Unterkunft und
Verpflegung

Verbandsbeteiligung –
Bauleitplanung
14. November 2015, Oberhausen
Ein Flächennutzungs- oder Bebauungs-
plan wird aufgestellt oder geändert. Meist
werden dadurch weitere Freiflächen ver-
braucht und Lebensräume, Arten sowie die

Biotopverbund-, Boden- und Gewässer-
funktionen werden beeinträchtigt. Welche
Bedeutung haben die Ziele des Landesent-
wicklungsplans und der Regionalpläne?
Wie ist das Verhältnis von Bauleitplanung
und Landschaftsplanung geregelt? Kom-
men Eingriffsregelung und gesetzlicher
Artenschutz in Bauleitplänen zur Geltung?
Welche Darstellungs- und Festsetzungs-
möglichkeiten gibt es für Flächennut-
zungs- und Bebauungspläne? 
Zu diesen und anderen Fragen werden im
Seminar die rechtlichen und fachlichen
Grundlagen vermittelt. Erläutert werden
auch die Abläufe der Bauleitplanverfahren
und die Möglichkeiten, wie Naturschutz-
verbände ihre Belange einbringen können;
hierzu werden Hilfsmittel zur Erarbeitung
von Stellungnahmen vorgestellt.
Infos/Anmeldung: Landesbüro der Natur-
schutzverbände NRW, Tel. 0208 88059-0,
info@lb-naturschutz-nrw.de, www.lb-
naturschutz-nrw.de
Teilnahmegebühr: 10,00 € ohne Verpfle-
gung

Fledermäuse in der
Landschaftsplanung
26. November 2015, Gelsenkirchen
Im Rahmen von faunistischen Unter-
suchungen müssen die potenziellen Beein-
trächtigungen von Fledermäusen und ihren
Lebensstätten gemäß § 44 Bundesnatur-
schutzgesetz eruiert werden. Grundlage
hierfür sind qualitativ hochwertige Feld-
untersuchungen sowie daraus resultierende
Fachgutachten, die dem Artenschutz 
gerecht werden und juristischen Anforde-
rungen standhalten können. Notwendige
Auflagen sind oftmals ökologische Bau-
begleitungen und Monitorings zur Über-
prüfung von Kompensationskonzepten.
Dafür ist eine fortlaufende Aktualisierung
von Methoden und Untersuchungsgeräten,
Fachwissen durch Ableitung aus praxis-
bezogenen Forschungsprojekten sowie ein
intensiver Austausch zwischen allen be-
teiligten Akteuren von Nöten.
Infos/Anmeldung: NUA, Tel. 02361 305-0,
poststelle@nua.nrw.de, www.nua.nrw.de
Teilnahmegebühr: 35,00 € inkl. Verpfle-
gung

Veranstaltungshinweise

Großes Mausohr Foto: P. Schütz
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möglichkeiten auf, wie eine Trendwende
beim Biodiversitätsverlust erreicht werden
kann.

Sinn und Zweck der Bio -
diversitätsstrategie NRW
Die Biodiversitätsstrategie NRW ergänzt
und konkretisiert die Ziele der Nationalen
Biodiversitätsstrategie naturräumlich und
unter Bezug auf die speziellen nordrhein-
westfälischen Verhältnisse. Gleichzeitig
bindet sie sich eng in den internationalen
und europäischen Kontext ein. Die Strate-
gie ist zum einen eine Standortbestim-
mung der nordrhein-westfälischen Natur-
schutzpolitik und zum anderen eine Aus-
richtung auf die künftigen Herausforde-
rungen. Sie ist eine Leitschnur der Landes -
regierung. Für die Flächen im Privat- und
Kommunalbesitz hat sie nur empfehlenden
Charakter.

Internationaler, europäischer
und nationaler Rahmen
Im Jahr 1992 wurde in Rio de Janeiro auf
einer Konferenz der Vereinten Nationen
für Umwelt und Entwicklung (UNCED)
das völkerrechtlich verbindliche UN-
Übereinkommen über die biologische
Vielfalt (Convention on Biological Diver-
sity, CBD) unterzeichnet. Ziele des Über-
einkommens sind die Erhaltung der biolo-
gischen Vielfalt, die nachhaltige Nutzung
ihrer Bestandteile und die ausgewogene
und gerechte Aufteilung der Vorteile, die
sich aus der Nutzung der genetischen 
Ressourcen ergeben. Seither haben sich
193 Staaten und die Europäische Union
völkerrechtlich an die Biodiversitätskon-
vention gebunden. Im April 2002 hatten
sich die Vertragsparteien des Übereinkom-
mens dazu verpflichtet, bis zum Jahr 2010
die anhaltende Verlustrate an biologischer
Vielfalt signifikant zu reduzieren.

Die Biodiversität – die Vielfalt an 
Lebensräumen, Arten und die ge-
netische Vielfalt innerhalb der ein-

zelnen Arten – ist weltweit in zunehmen-
dem Maße bedroht. Seit Jahrzehnten ist ein
dramatischer Rückgang der biologischen
Vielfalt zu beobachten. Weltweit zählen
die Zerstörung und Zerschneidung natür -
licher Lebensräume, die Intensivierung der
Flächennutzung durch Land- und Forst-
wirtschaft und andere Landnutzungsände-
rungen, die Versiegelung, Schad- und
Nährstoffeinträge, Änderungen des Was-
serhaushalts, die Auswirkungen des Kli-
mawandels sowie gebietsfremde, invasive
Arten zu den Hauptursachen des Biodiver-
sitätsverlustes.
Nordrhein-Westfalen ist sich seiner Ver-
antwortung für die Erhaltung der biologi-
schen Vielfalt bewusst. Der Koalitionsver-
trag 2012 bis 2017 zwischen der NRW
SPD und Bündnis 90/Die Grünen NRW
sieht gegen das fortschreitende Artenster-
ben die Entwicklung einer NRW-Biodiver-
sitätsstrategie auf Basis der Nationalen
Strategie zur biologischen Vielfalt mit kon-
kreten Handlungs- und Zeitplänen sowie
transparenten Indikatoren für eine er-
folgreiche Umsetzung vor. Die Biodi-
versitätsstrategie NRW zeigt Lösungs-

Andre Seitz, Martin Woike, Ernst-Friedrich Kiel

Biodiversitätsstrategie NRW
Am 20. Januar 2015 hat das Landeskabinett die Biodiversitätsstrategie NRW verabschiedet. Sie 
beschreibt den derzeitigen Ist-Zustand der nordrhein-westfälischen Natur- und Landschaftsräume 
sowie konkrete Maßnahmen für einen ambitionierten Biodiversitätsschutz für das nächste Jahrzehnt. 
Zusammen mit dem Ökologischen Jagdgesetz und dem geplanten neuen Landesnaturschutzgesetz 
wird durch die Biodiversitätsstrategie NRW die Naturschutzpolitik in Nordrhein-Westfalen neu 
ausgerichtet.

Abb. 1: Der Kiebitz ist eine ursprünglich in NRW verbreitete Vogelart, die in den letzten
Jahren stark zurückgegangen ist und aktuell auf der Roten Liste steht 

Foto: M. Woike

Abb. 2: Der Amerikanische Sumpfkrebs ist
eine gebietsfremde, invasive Tierart in
Nordrhein-Westfalen Foto: M. Woike
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Dieses Ziel ist nicht erreicht worden. Da-
raufhin haben die Vertragsparteien im
 Oktober 2010 auf der Vertragsstaaten-
Konferenz zur Biodiversitätskonvention
im japanischen Nagoya den „Strategischen
Plan zur biologischen Vielfalt für den Zeit-
raum 2011 bis 2020“ beschlossen. Darüber
hinaus wurde Ende 2010 von der UN-Ge-
neralversammlung die UN-Dekade „Bio-
logische Vielfalt 2011 bis 2020“ ausgeru-
fen, um durch ein verstärktes öffentliches
und politisches Interesse eine Trendwende
beim globalen Biodiversitätsverlust zu er-
reichen.
Auch in der Europäischen Union ist es bis-
lang nicht gelungen, das Artensterben zu
stoppen. Mit der neuen EU-Biodiversitäts-
strategie vom Mai 2011 „Lebensversiche-
rung und Naturkapital: Eine Biodiversi-
tätsstrategie der EU für das Jahr 2020“ soll
nunmehr bis zum Jahr 2020 der Verlust an
biologischer Vielfalt und die Verschlechte-
rung der Ökosystemdienstleistungen ge-
stoppt werden.
Auf nationaler Ebene hat die Bundesregie-
rung bereits im Jahr 2007 die Nationale
Strategie zur biologischen Vielfalt (NBS)
vorgelegt. Sie enthält rund 330 Ziele und
430 Maßnahmen zum Schutz und zur
nachhaltigen Nutzung der Natur in
Deutschland und deckt einen Zeithorizont
von 2010 bis 2050 ab. Die nordrhein-west-
fälische Strategie baut auf der Strategie des
Bundes auf.

Ausgangslage in 
Nordrhein-Westfalen
In Nordrhein-Westfalen leben zurzeit über
43.000 verschiedene Tier-, Pilz- und Pflan-

zenarten in rund 70 verschiedenen Lebens-
räumen (vgl. Abb. 3). Dieser Artenreich-
tum ist auch dadurch bedingt, dass Nord-
rhein-Westfalen in zwei verschiedenen
 Naturräumen liegt: im atlantisch geprägten
Tiefland und im kontinental geprägten
Bergland. Sie beheimaten eine historisch
gewachsene Vielfalt aus einerseits natur-
betonten und andererseits kulturbedingten

Lebensräumen mit ihren typischen Tieren
und Pflanzen. Diese biologische Vielfalt
zu erhalten, ist zentrale Aufgabe des Na-
turschutzes.

Trotz aller Erfolge bei einzelnen Arten wie
Wanderfalke, Uhu, Flussseeschwalbe und
Wildkatze ist eine generelle Trendwende
beim Naturschutz nicht in Sicht. Nach wie
vor sind gemäß der Roten Liste der gefähr-
deten Pflanzen, Pilze und Tiere in Nord-
rhein-Westfalen (LANUV 2011) rund 
45 Prozent der untersuchten Arten gefähr-
det, vom Aussterben bedroht oder bereits
ausgestorben (vgl. Abb. 4). Bundesweit
stehen „nur“ ein Drittel der in Deutschland
vorkommenden Arten auf der Roten Liste.
Seit 1979 ist die Zahl der ausgestorbenen
oder verschollenen Arten in Nordrhein-
Westfalen so hoch wie nie und liegt inzwi-
schen bei über neun Prozent. Besorgniser-
regend ist vor allem, dass auch der Ge-
fährdungsgrad bisher ungefährdeter „Al-
lerweltsarten“ wie die Feldlerche (vgl.
Abb. 5) deutlich zunimmt.

In Nordrhein-Westfalen befinden sich laut
FFH-Bericht 2013 (LANUV 2014) ledig-
lich rund 40 Prozent der europaweit ge-
schützten Arten gemäß FFH-Richtlinie in
einem günstigen Erhaltungszustand. Bei
den FFH-Lebensraumtypen befinden sich
im Tiefland (atlantische biogeografische
Region) nur 21 Prozent in einem günstigen
Erhaltungszustand, im Bergland (konti-
nentale biogeografische Region) sind es
dagegen 66 Prozent der FFH-Lebensraum-
typen. In einem ungünstigen Erhaltungs-
zustand befinden sich beispielsweise die

Abb. 3: Artenzahlen der taxonomischen Gruppen in NRW (Quelle: LANUV)

Abb. 4: Indikator Gefährdete Arten in NRW: Prozentualer Anteil nach Gefährdungskate-
gorien an der Gesamtzahl der einbezogenen Arten (Quelle: LANUV)
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Mähwiesen sowie nährstoffarme Still-
gewässer.

Erarbeitungsprozess der 
Biodiversitätsstrategie NRW
Zur Umsetzung des Koalitionsvertrags
wurde im Umweltministerium NRW im
November 2011 der „Arbeitskreis Natur-
schutz 2020“ eingerichtet. Dieser setzte
sich aus 15 persönlich benannten Vertrete-
rinnen und Vertretern der Landschaftsbe-
hörden, des LANUV, der Biologischen
Stationen, der anerkannten Naturschutz-
verbände und der Wissenschaft zusam-
men. Hierdurch konnte auf das umfangrei-
che Fachwissen der im Arbeitskreis vertre-
tenen Personen zurückgegriffen werden. In
insgesamt zehn Sitzungen wurde die erste
fachliche Entwurfsfassung der Biodiver -
sitätsstrategie NRW bis April 2013 erar-
beitet.

Der weitere Erarbeitungsprozess der Stra-
tegie ähnelte der Vorgehensweise bei Ge-
setzgebungsverfahren mit Ressortabstim-
mungen und einer Anhörung der verschie-
densten Verbände und Institutionen. Im
Rahmen der vierwöchigen Verbändeanhö-
rung haben 36 von 60 angeschriebenen
Verbänden die Möglichkeit genutzt, ihre
Stellungnahme zur Entwurfsfassung der
Strategie abzugeben. In den Stellung-
nahmen sind die zum Teil sehr unter -
schied lichen Positionen der Verbände der
„Naturnutzer“ auf der einen und der „Na-
turschützer“ auf der anderen Seite deutlich
geworden. Dies gilt insbesondere für The-
men wie die Ausweisung naturschutzwür-
diger Flächen als Naturschutzgebiet auf
Grundlage der Bereiche, die in den Regio-
nalplänen für den Schutz der Natur vorge-
sehen sind, die Konzeption des landes -
weiten Biotopverbundes auf mindestens
15 Prozent der Landesfläche sowie die Er-

höhung des Waldflächenanteils mit natür-
licher Waldentwicklung auf fünf Prozent
der Gesamtwaldfläche Nordrhein-West -
falens.
Nach Auswertung der umfangreichen
Rückmeldungen wurde die Strategie kri-
tisch überprüft und überarbeitet. Insbeson-
dere wurden akzeptanzsteigernde Aspekte
berücksichtigt, indem beispielsweise der
empfehlende Charakter der Strategie stär-
ker betont wurde. Am 20. Januar 2015
wurde die Biodiversitätsstrategie NRW
schließlich vom Landeskabinett verab-
schiedet.

Aufbau der Biodiversitäts-
strategie NRW
Die Biodiversitätsstrategie NRW beinhal-
tet insgesamt zehn Kapitel:
1 Einleitung
2 Leitziele für die Erhaltung der Biodi-
versität in Nordrhein-Westfalen

3 Artenschutz
4 Schutzgebietssystem und Biotopver-
bund

5 Qualitative Verbesserung der Lebens-
räume

6 Klimawandel und erneuerbare Ener-
gien

7 Stadtlandschaften und Flächensparen
8 Grundlagendaten und Biodiversitäts-
monitoring

9 Naturschutz in der Gesellschaft
10 Organisation und Finanzen.
Nach einer Beschreibung der jeweiligen
Ausgangslage und Skizzierung der Leitbil-
der werden die vorgesehenen Ziele und
Maßnahmen detailliert dargestellt. Sie bil-
den zugleich das Kernstück der Biodiver -
sitätsstrategie NRW. Für die einzelnen
Maßnahmen werden soweit wie möglich
Zielerreichungsphasen dargestellt. Die
Strategie unterteilt die Ziele und Maßnah-

Abb. 5: Der Bestand der Feldlerche ist in
NRW insbesondere in den letzten 20 Jah-
ren vor allem durch die intensivierte Land-
nutzung und den Flächenverbrauch stark
zurückgegangen Foto: M. Woike

Abb. 6: Das Gelbe Galmei-Veilchen im 
Naturschutzgebiet Schlangenberg in der
Städteregion Aachen – eine Art, für die
Nordrhein-Westfalen eine besondere Ver-
antwortung trägt Foto: M. Woike

Abb. 7: Naturerleben im Naturschutzgebiet Hemer. Durch Besu-
cherlenkung wird der Besucherdruck auf sensible Schutzgebiete
reduziert. Foto: M. Woike

Abb. 8: Die Biodiversitätsstrategie NRW behandelt auch Naturschutz-
maßnahmen im Ballungsraum – hier Blick vom Gasometer auf den
Rhein-Herne-Kanal und die Emscher in Oberhausen Foto: M. Woike
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men in dauerhaft einzuhaltende Ziele und
durchzuführende Maßnahmen sowie kurz-
fristig (in circa fünf Jahren), mittelfristig
(in circa zehn Jahren) und langfristig (in
mehr als zehn Jahren) zu erreichende Zie-
le und umzusetzende Maßnahmen.
Durch geeignete Indikatoren werden die
Ziele und Maßnahmen und deren Umset-
zung alle fünf Jahre überprüft, so dass 
die Zielerreichung gegebenenfalls nachge-
steuert werden kann.

Ziele und Maßnahmen der 
Biodiversitätsstrategie NRW
In der Biodiversitätsstrategie NRW wer-
den insgesamt rund 150 Ziele und Maß-
nahmen beschrieben. Die folgenden fünf
Leitziele beschreiben die grundsätzliche
Ausrichtung der Strategie:
1. Die Mehrzahl der Lebensräume und Ar-
ten befinden sich in einem günstigen
Erhaltungszustand. Im Fokus stehen
insbesondere jene Arten und Lebens-
räume, für die das Land Nordrhein-
Westfalen bundes- oder sogar EU-weit
eine besondere Verantwortung trägt.

2. Die Schutzgebiete befinden sich in 
einem guten Erhaltungszustand.

3. In einem Netz von (Schutz-)Gebieten
können Naturvorgänge in ihrer natür -
lichen Dynamik ungestört ablaufen
(Prozessschutz).

4. Ein leistungs- und funktionsfähiger Na-
turhaushalt sichert die lebensnotwen -
digen Ökosystemdienstleistungen und
die nachhaltige Nutzungsfähigkeit der

Naturgüter. Grüne Infrastruktur redu-
ziert die durch nicht nachhaltige Flä-
chennutzung verursachte Degradierung
und Fragmentierung von Ökosystemen.

5. Die Bevölkerung unterstützt die Be-
wahrung unseres Naturerbes als wichti-
ge Aufgabe und zentrale Grundlage für
eine lebenswerte Umwelt und für eine
hohe Lebensqualität.

Neben den bereits bekannten Vorhaben
wie die Novellierung des Landschaftsge-
setzes, die Ausweisung eines National-
parks in der Senne oder die Reduzierung
des Flächenverbrauchs geht es insbesonde-
re um folgende Ziele und Maßnahmen:
l Vervollständigung des Schutzgebiets-
systems sowie Qualitätsoffensive in den
Schutzgebieten

l Erarbeitung eines landesweiten Kon-
zeptes zur Minimierung von Zerschnei-
dungseffekten von Lebensräumen durch
Verkehrswege und zur Verbindung von
Freiräumen

l Erarbeitung einer Prioritätenliste für die
zu erstellenden Pflege- und Entwick-
lungspläne für Naturschutzgebiete

l Erarbeitung eines Zielartenkonzeptes
mit regionalen Leitbildern für NRW

l Erarbeitung von ökologischen Bewirt-
schaftungsvorgaben für öffentliche, ins-
besondere landeseigene Flächen und
Gebäude

l Verstärkte Vermittlung des Themas
„Biologische Vielfalt“ von der Kita bis
zur Hochschule

l Stärkung des ehrenamtlichen Natur-
schutzes und seiner Mitwirkungsrechte

l Verstärkung der Bedeutung des Natur-
schutzes bei den Menschen und daraus
abgeleitetes aktives Handeln

Wald
l Erhöhung des Anteils der Mischwälder
von heute 45 Prozent auf 50 Prozent,

Reduktion reiner Nadelholz-Bestände
von heute 21 Prozent auf unter 20 Pro-
zent, Erhöhung des Anteils der standort-
gerechten Buchenwälder von heute 
19 Prozent auf über 20 Prozent

l Einführung von Biodiversitätsstandards
im Staatswald (zum Beispiel in Schutz-
gebieten keine Aufforstung von Kahlflä-
chen < 0,3 Hektar, grundsätzlicher Ver-
zicht auf Neuanlage von befestigten
 Wegen und Flächen, Verzicht auf Neu-
anlage von Entwässerungsgräben) als
Vorbildfunktion für die anderen Wald-
besitzarten

l Erarbeitung eines landesweiten Kon -
zeptes zur Förderung und Sicherung von
Eichenwäldern

l Entwicklung eines Konzeptes für Suk-
zessionswälder im urbanen Raum, Er -
arbeitung eines Niederwaldkonzeptes
 innerhalb des historischen Verbreitungs-
gebietes der Niederwälder und eines mit-
telwaldähnlichen Waldrandgestaltungs-
konzeptes zur Förderung Licht und Wär-
me liebender Arten

l Sicherung und Entwicklung von Hart-
holz- sowie Weichholzauenwald (zu-
sätzlich 1.000 Hektar)

Offenland
l Integration von Maßnahmen zum
Schutz der Biodiversität in die gute
fachliche Praxis der Landwirtschaft

l Entwicklung einzelbetrieblicher Bera-
tungskonzepte durch die Landwirt-
schaftskammer NRW, möglichst ge-
meinsam mit den Biologischen Statio-
nen

l Ausweitung des Vertragsnaturschutzes
und Förderung des ökologischen Land-
baus durch das neue NRW-Programm
Ländlicher Raum 2014 bis 2020

l Erarbeitung einer landesweiten Konzep-
tion zur Wiederherstellung von Heide-
gebieten, Magerrasen und Mooren

Abb. 9: Totholz ist essenziell für Arten der
Alters- und Zerfallsphase des Waldes

Foto: M. Woike

Abb. 10: Für die Grauammer sind habitat-
verbessernde Maßnahmen durchzuführen

Foto: M. Woike

Abb. 11: Windenergieanlagen können zu
Konflikten mit dem Artenschutz führen

Foto: M. Woike
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Regenerative Energien
l Förderung der Forschung hinsichtlich
ökologischer Optimierungsmöglichkei-
ten im Zuge des Ausbaus der erneuerba-
ren Energien

l Erarbeitung von Biodiversitätsstandards
für das Repowering von Windenergie -
anlagen, für die Biomassenutzung, für
Bau, Erweiterung und Betrieb von Was-
serkraftanlagen sowie für den Leitungs-
trassenbau.

Umsetzung der Biodiversitäts-
strategie NRW
Die Verbesserung der Lebensbedingungen
und Lebensräume für Flora und Fauna er-
fordern konsequentes Handeln auf allen
Ebenen. Der Schutz der biologischen Viel-
falt für künftige Generationen ist keine
Aufgabe des Naturschutzes allein, son-
dern eine gesamtgesellschaftliche Aufga-
be, bei der auch anderen Bereichen wie der
Land-, Forst- und Wasserwirtschaft sowie
Jagd und Fischerei eine wesentliche Rolle
zukommt. Voraussetzung für die Errei-
chung der Biodiversitätsziele ist es daher,
dass Naturschutz noch stärker als bisher
als gesamtgesellschaftliche Aufgabe ver-
standen und gelebt wird. So ist es neben
der Vervollständigung des Schutzgebiets-
systems und der Umsetzung der europäi-
schen Artenschutzregelungen auch not-
wendig, die Flächennutzung außerhalb der
Schutzgebiete naturverträglicher zu gestal-
ten. Erfahrungen aus der Praxis haben ge-
zeigt, dass der Natur- und Artenschutz in
vielen Fällen in bestehende Nutzungen in-
tegriert werden kann.
Die Biodiversitätsstrategie NRW betont
die Stärkung des Kooperationsprinzips mit
den Flächennutzern im Rahmen des Um-

setzungsprozesses. Dies schließt aber die
Durchsetzung hoheitlicher Maßnahmen
(zum Beispiel Anordnung erforderlicher
Bewirtschaftungsvorgaben gemäß § 44
Abs. 4 Bundesnaturschutzgesetz) insbe-
sondere dann nicht aus, wenn dieser Weg
keinen Erfolg zeigt.
Im Vorfeld der Verabschiedung der Bio -
diversitätsstrategie durch das Kabinett
wurde im Dezember 2014 die „Rahmen-
vereinbarung zur Förderung der Biodiver-
sität in Agrarlandschaften“ von den Präsi-
denten der Landwirtschaftsverbände und
der Landwirtschaftskammer sowie dem
Umweltminister unterzeichnet. Diese Ver-
einbarung konkretisiert für die Agrar -
landschaft einige Aspekte der Biodiversi-
tätsstrategie. Der landwirtschaftliche Be-
rufsstand erklärt sich bereit, einen aktiven
Beitrag zur Förderung der biologischen
Vielfalt zu leisten. In der Vereinbarung
 verständigen sich die Vertragspartner auf
einen Maßnahmenkatalog zur Erhaltung
und Entwicklung der Artenvielfalt und der
Lebensräume in der Agrarlandschaft. Hier-
zu zählen unter anderem die freiwillige,
nicht zu vergütende Anlage von Lerchen-
fenstern, die naturschutzgerechte Pflege
von Wegrainen, der Schutz der Brutplätze
sowie die Anlage nicht genutzter linea-
rer Landschaftselemente wie Blühstreifen
oder Brachestreifen. Insbesondere in zwölf
Leitbetrieben soll die Umsetzung dieser
Vereinbarung dokumentiert und begleitet
werden. Grundsätzlich besteht die Mög-
lichkeit, auch mit anderen Landnutzerver-
bänden eine ähnliche Rahmenvereinba-
rung abzuschließen.
Die Biodiversitätsstrategie NRW möchte
insgesamt die Bürgerinnen und Bürger des
Landes motivieren, sich persönlich für die
Erhaltung unseres Naturerbes einzusetzen.
Von daher sind bürgerschaftliches Engage-
ment und Eigeninitiativen zum Schutz von
Natur und Landschaft unverzichtbar.
Die Biodiversitätsstrategie NRW ist ein-
sehbar auf der Homepage des Umweltmi-
nisteriums NRW unter www.umwelt.nrw.
de/fileadmin/redaktion/PDFs/naturschutz/
15_01_15_BiodiversitaetsstrategieNRW_
mit_Titelbild.pdf. 
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Zusammenfassung
Das zentrale Ziel der Naturschutzpolitik
in Nordrhein-Westfalen ist, in den
nächs ten Jahren den Rückgang der bio-
logischen Vielfalt aufzuhalten bezie-
hungsweise umzukehren. Zu diesem
Zweck hat das Umweltministerium
NRW die Biodiversitätsstrategie NRW
erarbeitet, die am 20.01.2015 vom Lan-
deskabinett verabschiedet wurde. Zum
Schutz des wertvollen Naturerbes hat
sich die Landesregierung konkrete Maß-
nahmen gegen den Verlust der Arten-
und Lebensraumvielfalt in Nordrhein-
Westfalen vorgenommen, die in der
Strategie zusammengeführt sind. Die
Strategie verfolgt einen umfassenden
und integrativen Ansatz, der die ganze
Landesfläche einbezieht. Sie ist eine
Leitlinie für landeseigene Flächen, an-
sonsten hat sie empfehlenden Charakter.
Die Biodiversitätsstrategie NRW bildet
eine Standortbestimmung der nord-
rhein-westfälischen Naturschutzpolitik
und ihrer Ausrichtung für die kommen-
den zehn bis fünfzehn Jahre.

Anschriften der Verfasser
Andre Seitz
Dr. Martin Woike
Dr. Ernst-Friedrich Kiel
Ministerium für Klimaschutz, Umwelt,
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz des Landes Nordrhein-Westfalen
Schwannstraße 3
40476 Düsseldorf
biologische-vielfalt@mkulnv.nrw.de, 
andre.seitz@mkulnv.nrw.de, 
martin.woike@mkulnv.nrw.de, 
ernst-friedrich.kiel@mkulnv.nrw.de

Abb. 12: Nur geringe Flächen nehmen
heute die seltenen oder nur kleinflächig
vorkommenden Waldgesellschaften ein –
hier ein Erlenbruchwald im Naturschutz-
gebiet Mühlenbachtal in Mönchenglad-
bach Foto: A. Seitz
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Kriterium für den Verbleib oder die Auf-
nahme in die Liste der jagdbaren Arten.
Dies sind:
l die Verwertbarkeit,
l die Vermeidung von Wildschäden und
Wildseuchen,

l die Verhinderung der Ausbreitung von
Neozoen (gebietsfremde, unter Umstän-
den invasive Arten) zum Schutz der hei-
mischen Fauna und 

l der Schutz gefährdeter Arten vor Raub-
wild.

Nicht oder nicht mehr heimische Tierarten in
Nordrhein-Westfalen wurden aus dem Kata-
log herausgenommen. Hierunter fallen beim
Haarwild sechs Tierarten, und zwar Elch-
wild, Gamswild, Steinwild, Schnee hase,
Murmeltier und Seehund sowie beim Feder-
wild beispielsweise Auerwild, Birkwild, Ra-
ckelwild, Alpenschneehuhn und Großtrappe. 
Eine weitere Gruppe wurde aus dem Jagd-
recht herausgenommen, und zwar Vogel -
arten, die nach der EU-Vogelschutzricht -

linie Anhänge I und II entweder nicht 
oder in Deutschland derzeit nicht bejagt
werden dürfen – hiervon sind beispiels-
weise Greifvogelarten (Fischadler, Wes-
penbussard, Kornweihe, Rohrweihe, Wie-
senweihe, Rotmilan, Schwarzmilan, See-
adler, Merlin, Rotfußfalke, Wanderfalke)
sowie Haubentaucher und Kolkrabe be-
troffen.
Tierarten, die sehr selten geworden sind,
deren Bestand abnimmt oder die bereits
gefährdet sind und besonderem Arten-
schutz unterliegen, wurden ebenfalls aus
dem Katalog jagdbarer Arten herausge-
nommen. Hiervon sind beim Haarwild
vier Tierarten erfasst, und zwar Wildkatze,
Luchs, Baummarder und Fischotter, und
beim Federwild beispielsweise Wachtel,
Haselwild, Wildtauben (bis auf Ringeltau-
be), Wildgänse der Gattungen Anser und
Branta (bis auf Grau- und Kanadagans),
Wildenten (bis auf Stockente), Säger, Grei-
fe und Falken sowie Lach-, Schwarzkopf-,
Zwerg- und Dreizehenmöwe.

Nordrhein-Westfalen ist das viert-
größte und mit dem Ballungsraum
Rhein-Ruhr das bevölkerungs-

reichste Bundesland. Die Gesamtjagdflä-
che (bejagbare Fläche) des Landes Nord-
rhein-Westfalen beträgt rund 80 Prozent
der Landesfläche. Das sind rund 2,7 Mil-
lionen Hektar, die sich auf insgesamt rund
8.400 Jagdreviere verteilen. 
Änderungen der Umweltverhältnisse so-
wie neue Erkenntnisse auf den Gebieten
der Wildbiologie, der Waldökologie sowie
des Tier- und Naturschutzes machen es er-
forderlich, die Grenzen der Ausübung der
Jagd immer wieder zu überprüfen und –
soweit nötig – neu zu bestimmen. Hier be-
steht Handlungsbedarf, weil das Bundes-
jagdgesetz, das bis zur Föderalismusre-
form 2006 für die Länder verbindliches
Rahmenrecht darstellte, seit 1976 nicht
mehr umfassend novelliert worden ist. Der
Tierschutz wurde 2002 als Staatszielbe-
stimmung verankert und ist bei der Jagd-
gesetzgebung ein zentraler Aspekt.
Die NRW-SPD und Bündnis 90/Die Grü-
nen NRW hatten daher im Koalitionsver-
trag von 2012 vereinbart, das Jagdrecht
stärker an ökologischen Prinzipien und
dem Tierschutz auszurichten (Ökologi-
sches Jagdgesetz). 
Nachfolgend werden die Neuerungen in
gestraffter Form vorgestellt, die auch über
den engeren jagdpraktischen Bereich hi-
naus relevant sind. Ergänzende oder ver-
tiefende Informationen sowie der Wortlaut
der Vorschriften sind unter www.umwelt.
nrw.de/natur-wald/jagd-und-fischerei/jagd/
zu finden.

Arten, die dem Jagdrecht 
unterliegen
Der Katalog jagdbarer Arten wurde über-
arbeitet. Nach § 2 Tierschutzgesetz gilt der
Grundsatz, dass niemand einem Tier ohne
vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden
oder Schäden zufügen darf. Vernünftige
Gründe für eine Bejagung sind also das

Frauke Schilling, Walter Schmitz, Martin Woike

Neues Jagdrecht für NRW
Stärkerer Schutz des Waldes und der Wildtiere

Am 28. Mai 2015 ist das neue Ökologische Jagdgesetz für Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. 
Schwerpunkte sind der stärkere Schutz des Waldes und der Wildtiere. Das trägt auch dem Wunsch 
der Menschen im Land nach einer stärkeren Berücksichtigung des Tier- und Naturschutzes Rechnung. 
In der Vergangenheit hatte es starke Kritik an althergebrachten Jagdmethoden gegeben, etwa dem 
Einsatz von Totschlagfallen, der Baujagd, der übermäßigen Fütterung von Wildtieren oder dem Abschuss
von Hauskatzen. Das neue Gesetz ist das Resultat eines mehrjährigen Dialog-Prozesses mit Jagd-, 
Umwelt- und Tierschutzverbänden sowie Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern. 

Bache mit Frischlingen Foto: M. Woike 
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Bei Veränderung der Bestandssituation der
Arten kann der Katalog angepasst werden. 
Insgesamt wurden folgende Arten aus dem
Katalog gestrichen: 
a) Haarwild: Elchwild, Murmeltier, Wild-
katze, Luchs, Baummarder, Mauswiesel,
Fischotter, Seehund, Gamswild, Steinwild
und Schneehase.
b) Federwild: Wachtel, Auerwild, Birkwild,
Rackelwild, Haselwild, Alpenschneehuhn,
Wildtauben (Columbidae) bis auf Ringel-
taube, Wildgänse (Gattungen Anser BRIS-
SON und Branta SCOPOLI) bis auf Grau-
und Kanadagans, Wildenten (Anatinae) bis
auf Stockente, Säger (Gattung Mergus),
Bläßhuhn, Möwen, Haubentaucher, Grau-
reiher, Großtrappe, Greife (Accipitridae),
Falken (Falconidae) und Kolkrabe.
Der Eichelhäher, der in Nordrhein-Westfa-
len 2006 in das Jagdrecht überführt wurde,
wird wieder aus dem Katalog gestrichen.
Als Neozoon wurde der Mink (Amerikani-
scher Nerz) in die Liste aufgenommen.

Jagd- und Schonzeiten
Die Jagdzeiten wurden überarbeitet und
sind in der Landesjagdzeitenverordnung
geregelt. Die Jagdzeiten berücksichtigen
die Erfordernisse des Tier- und Naturschut-
zes. Die Brut-, Setz- und Aufzuchtzeiten
bilden eine wesentliche Grundlage für die
Fest setzung der Jagd- und Schonzeiten.
Beim Schalenwild war ein weiteres Kriteri-
um  eine Störungsminimierung im Januar.
Die Jagdzeit für alles Schalenwild endet
nunmehr einheitlich am 15. Januar. Die
Jagdausübung während des natür lichen
Nahrungsengpasses im Winter kann bei die-
sen Arten zu einer starken Beunruhigung
und Belastung führen; Stoffwechselabläufe
werden gestört, Wildschäden provoziert.
Eine Besonderheit bildet die Verlängerung
der Jagdzeit für Rehböcke, die damit mit
der Jagdzeit auf Ricken synchronisiert
wird. Dies ermöglicht die gemeinsame und
damit effektivere Bejagung beider Ge-
schlechter im Rahmen von Ansitzdrück-
jagden insbesondere zur Absenkung des
Rehwildbestandes aus waldbaulichen
Gründen oder im Rahmen einer Abstim-
mung mit den Jagdzeiten auf andere Arten
als das Rotwild. 
Auch bei den Raubsäugern wurden einige
Änderungen vorgenommen. So wurde bei-
spielsweise die Jagdzeit beim Dachs um ei-
nen Monat nach hinten verlegt, beim Fuchs
um einen Monat verkürzt. Die Jagdzeit auf
Dachse wurde vom 1.8. bis 30.10. auf den
1.9. bis 30.11. verlegt. Der Grund dafür sind
neuere Erkenntnisse, dass sich die Setz- und
Aufzuchtzeit von Januar bis August er-
streckt. Beim Fuchs trägt die Verlegung des
Beginns der Jagdzeit vom 16.6. auf den
16.7. der von März bis Mitte Juli dauernden
Setz- und Aufzuchtzeit Rechnung.
Die Waldschnepfe erhielt, wie auch wei-
terhin das Rebhuhn, eine auf fünf Jahre be-

fristete Vollschonung, die von einem Mo-
nitoring des LANUV begleitet wird.
Die Jagd- und Schonzeiten sind unter
www.umwelt.nrw.de/natur-wald/jagd-und-
fischerei/jagd/jagdzeiten-schonzeiten-und-
schonzeitaufhebungen-nrw/ zu finden.

Meldepflicht bei Verkehrs-
unfällen 
Aus Gründen des Tierschutzes wird eine
Meldepflicht von Fahrzeugführerinnen
und Fahrzeugführern bei Wildunfällen mit
Schalenwild eingeführt. Ansprechpartner
ist die Polizei, da der Jagdausübungsbe-
rechtigte in den wenigsten Fällen bekannt
sein dürfte.

Jagdpacht
Die Mindestpachtdauer für Hoch- und Nie-
derwildreviere wird von neun auf fünf Jah-
re reduziert. Eine Höchstpachtdauer wurde
nicht eingeführt. Auswirkungen auf beste-
hende Pachtverträge hat die Neuregelung
nicht. Mit der Absenkung der Mindest-
pachtdauer von neun auf fünf Jahre soll ge-
währleistet werden, dass sowohl Pächter
als auch Verpächter auf geänderte Rah-
menbedingungen schneller reagieren kön-
nen.

Sachliche Verbote
Verbot bleihaltiger Büchsenmunition
Es ist verboten, bei der Jagd Büchsenmu-
nition mit bleihaltigen Geschossen sowie
bleihaltige Flintenlaufgeschosse zu ver-
wenden. Dieses Verbot gilt ab dem 1. April
2016 und in Bezug auf Kleinkaliberpatro-
nen (5,6 mm) erst ab dem 1. April 2018.
Der Bleieintrag in die Umwelt und in das

Wildbret durch bleihaltige Jagdmunition
wird durch das Verbot reduziert. Blei ge-
hört zu den Umweltschadstoffen, für die
keine unschädliche untere Grenze gefun-
den wurde; es gilt daher der Grundsatz,
dass der Bleieintrag auf das Minimum be-
schränkt wird.

Baujagdverbot auf Fuchs oder Dachs
Die Baujagd auf Fuchs oder Dachs im Na-
tur- und Kunstbau ist verboten. Das Bau-
jagdverbot soll Beißereien zwischen Bau-
hund und Fuchs oder Dachs sowie das Auf-
graben von Bauen verhindern. Durch das
Ausgraben des Bauhundes werden außer-
dem Zufluchts- und Lebensstätten zerstört.
Die untere Jagdbehörde kann jedoch unter
anderem aus Gründen der Gefahrenab-
wehr, zur Abwendung erheblicher Wild-
schäden und zum Schutz der Tierwelt im
Einzelfall das Verbot einschränken und die
Jagd im Natur- und Kunstbau erlauben.
Regional kann die jeweils zuständige unte-
re Jagdbehörde innerhalb einer Gebiets -
kulisse, welche die Forschungsstelle für
Jagdkunde und Wildschadenverhütung des
LANUV festlegt, die Baujagd im Kunst-
bau auf den Fuchs zum Schutz der Tierwelt
erlauben.

Verbot des Abschusses von Katzen
Bisher war der Abschuss von Katzen im
Rahmen des sogenannten Jagdschutzes er-
laubt. Das Beutespektrum der Hauskatze
umfasst neben Kleinnagern weit überwie-
gend Arten, die ausschließlich dem Arten-
schutz unterliegen und weniger jagdbare
Arten. Daher unterfällt der Abschuss von
Katzen zukünftig nicht mehr dem Jagd-
schutz. Vielmehr ist das Töten von Haus-
katzen nun verboten.

Vogelarten wie der Rotmilan, die nach der
Vogelschutzrichtlinie nicht bejagt werden
 dürfen, wurden aus dem Katalog der jagd-
baren Arten gestrichen Foto: M. Woike

Wildunfälle mit Schalenwild müssen nun
der Polizei gemeldet werden

Foto: F. C.Heute
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Eine Ausnahmegenehmigung seitens der
unteren Jagdbehörde ist nicht vorgesehen.
Jedoch können Naturschutzbehörden nach
Maßgabe des Bundesnaturschutzgesetzes
zum Schutz der heimischen Tierwelt und
die für die Tiergesundheit zuständige Stel-
le bei der Kreisordnungsbehörde den Ab-
schuss von Katzen anordnen, um eine aku-
te Tollwutgefahr abzuwehren und in toll-
wutgefährdeten Gebieten die weitere Ver-
breitung der Seuche zu verhindern. 

Verbot der Lockjagd mit 
elektrischem Strom
Durch das Verbot, elektrischen Strom zum
Anlocken von Wild zu verwenden, ist 
im Wesentlichen das sogenannte Taubenka-
russel verboten worden. Beim Taubenka-
russell kreisen tote Tauben oder Modelltau-
ben durch einen Elektromotor angetrieben
um einen Mittelpunkt und locken  damit an-
dere Tauben an. Ein entsprechendes Verbot
enthält bereits § 4 Absatz 1 Bundesarten-
schutzverordnung, der jedoch nicht für Ar-
ten gilt, die dem Jagdrecht  unterliegen.

Verbot der Lockjagd auf Raben-
krähen außerhalb der Einzeljagd 
Durch das Verbot der Lockjagd auf Raben-
krähen außerhalb der Einzeljagd (jagd liches
Zusammenwirken von bis zu vier Personen)
wird eine effektive Krähenjagd nicht unter-
bunden, wohl aber das sogenannte Crow-
busting (nicht weidgerechte Massenab-
schussaktionen durch hierfür engagierte
ortsfremde Jäger), welches abzulehnen ist.

Verbot des Einsatzes von Fallen 
für den Totfang
Auch bei Berücksichtigung von Lebensge-
wohnheiten geschützter Arten durch die
Wahl des Standortes und des Köders kann
der Jagdausübungsberechtigte nicht in je-
dem Fall eine Selektion der zu fangenden
Tierarten sicherstellen. Mit dem Verbot der
Fallenjagd mit Totschlagfallen wird den
Belangen des Tier- und Artenschutzes ent-
sprochen und Fehlfänge und die damit ver-
bundene Tötung geschützter Arten wie
Baummarder werden verhindert.

Abschuss von Hunden
Die Voraussetzungen zum Abschuss von
Hunden im Rahmen des Jagdschutzes wur-
den verschärft. Der Abschuss ist zulässig,
wenn es sich um Hunde außerhalb der Ein-
wirkung ihrer Führerin oder ihres Führers
handelt. Voraussetzung ist, dass
a) diese Wild töten oder erkennbar hetzen
und in der Lage sind, das Wild zu beißen
oder zu reißen,
b) es sich nicht um Blinden-, Behinderten-
begleit-, Hirten-, Herdenschutz-, Jagd-, Po-
lizei- oder Rettungshunde handelt, soweit
sie als solche kenntlich sind und solange 

c) andere mildere und zumutbare Maßnah-
men des Wildtierschutzes, insbesondere
das Einfangen des Hundes, nicht erfolg-
versprechend sind.

Fütterung und Kirrung 
von Wild
Der Jagdausübungsberechtigte ist ver-
pflichtet, bei witterungs- oder katastro-
phenbedingtem Äsungsmangel, insbeson-
dere bei vereister oder hoher Schneelage
oder nach ausgedehnten Waldbränden
(Notzeiten), für eine angemessene Wild-
fütterung zu sorgen.
Abgesehen von dieser Notzeitfütterung
darf Schalenwild nur noch in der Zeit vom
1. Januar bis zum 31. März, in der es an
 natürlicher Äsung mangelt, gefüttert wer-
den (bisheriger Zeitraum: 1.12. bis 30.4.).
Es ist verboten, Schalenwild in einem Um-
kreis von 400 Metern um die Fütterungen
zu erlegen. Das bisherige Verbot, Schalen-
wild außer bei Drückjagden in einem Um-
kreis von 200 Metern von Fütterungen
oder Ablenkungsfütterungen zu erlegen,
wird durch dieses Verbot ersetzt.
Schwarzwild durfte bisher nicht außerhalb
einer von der zuständigen Veterinärbehör-
de festgestellten Notzeit gefüttert werden.
Diese Regelung wird wie folgt modifiziert:
Schwarzwild darf nach Feststellung einer
Notzeit durch die Forschungsstelle für
Jagdkunde und Wildschadenverhütung
und Genehmigung durch die zuständige
Veterinärbehörde gefüttert werden. 
Die Kirrung ist eine Bejagungshilfe. Mit
Ausbringung geringer Futtermengen wird
Schwarzwild gezielt angelockt um es zu
erlegen. Erlaubtes Kirrmittel ist Getreide
einschließlich Mais. Die Kirrmenge darf
zu keinem Zeitpunkt mehr als 0,5 Liter
(bisher 1 Liter) je Kirrstelle betragen. Die
Kirrstelle ist der unteren Jagdbehörde vor-
her anzuzeigen, nunmehr auch unter An -
gabe der Koordinaten nach dem elektro -
nischen satellitengestützten Positionsbe-
stimmungssystem.
Das Verbot, in Notzeiten Schwarzwild in
einem Umkreis von 200 Metern von Kir-
rungen zu erlegen wurde aufgehoben. Da-
mit wird der Widerspruch, dass eine Kir-
rung in Notzeiten zwar erlaubt war, nicht
jedoch die Jagd an der Kirrung, aufgeho-
ben. Aufgrund der hohen Schwarzwildbe-
stände ist es erforderlich, dass Schwarz-
wild auch in Notzeiten an Kirrungen erlegt
werden kann.

Aussetzen von Wild
Das Aussetzen von Wild ist an unter-
schiedliche artspezifische Voraussetzun-
gen geknüpft:

Fremde Tierarten und Schalenwild
Als fremd gelten Tierarten, die beim In-
krafttreten des Bundesjagdgesetzes im

Jahr 1952 in dessen Geltungsbereich frei-
lebend nicht heimisch waren. Eine Geneh-
migung durch die Oberste Jagdbehörde ist
notwendig. Voraussetzung für die Geneh-
migung ist, dass das biologische Gleichge-
wicht nicht gestört, die Landeskultur nicht
geschädigt und die öffentliche Sicherheit
nicht gefährdet wird. Verbotswidrig ausge-
setztes Schalenwild ist unabhängig von
den Schonzeiten zu erlegen. 

Heimisches Feder- oder Haarwild 
(außer Schalenwild)
Das Aussetzen muss durch die untere Jagd-
behörde im Einvernehmen mit der For-
schungsstelle für Jagdkunde und Wild-
schadenverhütung genehmigt werden. Vo-
raussetzung: Es sind seitens des Antrag-
stellers biotopverbessernde Maßnahmen
für die auszusetzende Wildart nachzuwei-
sen. Es ist verboten, früher als vor dem
nächsten Kalenderjahr nach ihrer Auswil-
derung Fasane und Stockenten zu bejagen. 
Von der Genehmigungspflicht ausgenom-
men ist das Aussetzen von Fasanen, die aus
verlassenen Gelegen des jeweiligen Jagd-
bezirks stammen und aufgezogen worden
sind.
Hintergrund: Durch die Einführung einer
Genehmigungspflicht soll ein Aussetzen
unterbunden werden, dass nicht als Hege-
maßnahme dient, sondern nur dem Zweck,
die Tiere schießen zu können. Vorausset-
zung für eine Genehmigung sind aus dem
gleichen Grund biotopverbessernde Hege-
maßnahmen, die ein erfolgreiches und
dauerhaftes Wiederansiedeln oder eine er-
folgreiche Besatz- oder Bestandsstützung
ermöglichen.
Zusätzlich können von der unteren Jagd -
behörde erstmalig großflächig Daten zur
Wiederansiedlung und Besatzstützung insbe-
sondere von Fasanen und Stockenten  er -
hoben und von der Forschungsstelle für
Jagdkunde und Wildschadenverhütung aus-
gewertet werden. Diese Daten sind  erfor -
derlich, um die Entwicklung der  Strecken
und der Niederwildbesätze besser bewerten
zu können; insbesondere ist eine Einschät-
zung örtlicher Populationen zuverlässiger
möglich. Zudem ist die Einführung einer Do-
kumentation seitens der  Genehmigungs -
behörde Voraussetzung, um Hygieneproble-
me beispielsweise auch durch das Einschlep-
pen von Krankheiten aus dem Haustierbe-
reich schneller identifizieren zu können.

Verbreitungsgebiete von 
Schalenwild
Die Festlegung von Verbreitungsgebieten
beschränkt sich auf die großen, rudelbilden-
den Wildarten mit größeren Aktionsräu-
men, deren Hege und Bejagung eine revier-
übergreifende Abstimmung erfordert. Aus
Gründen der Wildhege und zur Vermeidung
übermäßiger Wildschäden dürfen Rot-, 
Sika- und Damwild nur in den Verbrei-
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tungsgebieten (bisher „Bewirtschaftungs-
bezirke“) gehegt werden. Die Abgren-
zungen der Verbreitungsgebiete von Rot-,
Sika- und Damwild sind im Abgleich von
Vorkommen und Eignung überprüft und
soweit erforderlich geändert, neu ausge-
wiesen oder aufgehoben worden. Unter
www.lanuv.nrw.de/natur/jagd/karten/ sind
die Verbreitungsgebiete kartographisch
dargestellt. Die Grenzbeschreibungen erge-
ben sich aus der Anlage 3 zu § 41 Verord-
nung zur Durchführung des Landesjagd-
gesetzes. 

Abschaffung der Muffelwildbezirke
Die Verbreitungsgebiete für Muffelwild
wurden aufgehoben. Für das deutlich
kleinräumiger lebende und in der Raum-
nutzung wesentlich konservativere Muf-
felwild werden keine Verbreitungsgebiete
ausgewiesen, da hier die Hege und Beja-
gung in der Verantwortung einzelner Re-
viere und Eigentümerflächen durchgeführt
werden können und eine weitergehende
Abstimmung nicht erforderlich ist.

Sikawild: Sonderfall 
Arnsberger Wald
Sikawild sorgt im bisherigen Verbreitungs-
gebiet Arnsberger Wald seit Jahrzehnten
aufgrund eines dem Lebensraum nicht an-
gepassten Bestandes für eine untragbare
Verbissbelastung. Die Auswirkungen der
sehr hohen Bestände auf den Wald und die
Naturverjüngung waren mit den bisherigen
Regelungen nicht zu lösen gewesen. Durch
die Neuausweisung des Gebietes als Ver-
breitungsgebiet erst ab dem 1. Januar 2021
wird das Gebiet bis zu diesem Datum zum
Freigebiet, in dem per Definition das Sika-
wild vollzählig zu erlegen ist. Der Ab-
schuss wird durch ein Monitoring begleitet.

Jagd in Schutzgebieten
Die Jagdausübung in Naturschutzgebieten,
FFH-Gebieten und Vogelschutzgebieten hat
sich in Art und Umfang nach dem Schutz-
zweck zu richten. Jagdliche Beschränkun-
gen und Verbote werden in diesen Schutz-
gebieten wie bisher im Landschaftsplan

oder in der ordnungsbehörd lichen Verord-
nung geregelt. Bis 2014 hat die obere Jagd-
behörde, später die oberste Jagdbehörde,
hierzu ihr Einvernehmen erteilt. Diese Ein-
vernehmensregelung wurde aufgehoben.
Stattdessen wird die untere Jagdbehörde
von der unteren Landschaftsbehörde oder
von der Bezirksregierung beteiligt.

Wildbrücken
Die auch finanziell aufwendigen Grün -
brücken und Wildunterführungen sind so zu
gestalten, dass sie vom Wild und sonstigen
Zielarten angenommen werden. Wegen der
hohen Störungsempfindlichkeit der Tiere
im Querungsbereich ist die Jagdausübung
grundsätzlich untersagt. Auch das Errichten
von Jagdeinrichtungen für die Ansitzjagd
im Umkreis von 300 Metern von der Mitte
der Querungshilfen ist verboten. Wild-
durchlässe wie Betonröhren unterhalb einer
Straße zählen nicht zu den Querungshilfen.

Verbissgutachten
Mit der Einführung eines Gutachtens zum
Einfluss des Schalenwildes auf das wald-
bauliche Betriebsziel wird der Wahrung
der berechtigten Ansprüche der Forstwirt-
schaft auf Schutz gegen Wildschäden

Rechnung getragen. Grundlage hierzu ist
eine konkrete Datenerhebung durch den
Landesbetrieb Wald und Holz vor Ort zu
Verbiss und Schäle nach anerkannten wis-
senschaftlichen Methoden, die größtmög-
liche Objektivität und Nachvollziehbarkeit
verknüpft. Aus fachlichen Gründen beträgt
der Turnus drei bis fünf Jahre.

Verbreitungsgebiete für Muffelwild wurden abgeschafft. Für Muf-
felwild gilt jetzt ein Mindestabschussplan. Foto: M. Woike

Für Sikawild im Arnsberger Wald gibt es
wegen großer Verbissschäden eine Son-
derregelung Foto: M. Woike

Damit Grünbrücken auch angenommen werden, darf auf ihnen
nicht gejagt werden Foto: LANUV/FJW

Zusammenfassung
Das neue Ökologische Jagdgesetz für
Nordrhein-Westfalen legt seine Schwer-
punkte auf den stärkeren Schutz des
Waldes und der Wildtiere. Das Gesetz ist
das Resultat eines mehrjährigen Dialog-
Prozesses mit Jagd-, Umwelt- und Tier-
schutzverbänden sowie Waldbesitzerin-
nen und Waldbesitzern. Im vorliegenden
Beitrag werden die Neuerungen vorge-
stellt, die auch über den engeren jagd-
praktischen Bereich hinaus relevant
sind. Beispielsweise wurde der Katalog
der jagdbaren Arten angepasst und Jagd-
praktiken verboten, die mit dem Tier-
schutz in Konflikt stehen. Der Abschuss
von Katzen wurde verboten, der von
Hunden an enge Voraussetzungen ge-
knüpft. Für die Fütterung und das Aus-
setzen von Wildtieren gibt es veränderte
Rahmenbedingungen, die diese Prakti-
ken etwas einschränken.

Anschrift der Verfasserin und 
der Verfasser
Frauke Schilling 
Walter Schmitz 
Dr. Martin Woike
Ministerium für Klimaschutz, 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur-
und Verbraucherschutz des Landes
Nordrhein-Westfalen
Schwannstraße 3 
40476 Düsseldorf
frauke.schilling@mkulnv.nrw.de, 
walter.schmitz@mkulnv.de, 
martin.woike@mkulnv.nrw.de
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reform in 2015 – wenn auch mit einem Jahr
Verspätung – endlich in Kraft trat.

Regional unterschiedliche 
Beteiligung
Der Vertragsnaturschutz wird nicht in allen
Regionen des Landes gleichmäßig gut ange-
nommen. Landesweit beträgt der Anteil der
Grünlandflächen, die im Rahmen des Ver-
tragsnaturschutzes naturschutzgerecht be-
wirtschaftet werden, 5,6 Prozent. Die
Schwankungsbreite ist allerdings sehr groß.
Sind im Kreis Borken nur 1,2 Prozent der
Grünlandflächen in der Vertragsnaturschutz-
Förderung, werden im Kreis Siegen-Witt-
genstein über zehn Prozent gefördert. Diese
zum Teil erheblichen regionalen Unterschie-
de können auf die unterschiedliche Ausstat-
tung mit schutzwürdigen Lebensräumen, auf
unterschiedliche landwirtschaftliche Nut-
zungs- und Ertragsmöglichkeiten und auf

den unterschiedlich starken Nutzungsdruck
auf das Grünland zurückgeführt werden.

Der Anteil der über den Vertragsnatur-
schutz umgesetzten Ackerextensivierun-
gen an der gesamten Ackerfläche in NRW
beträgt lediglich 0,16 Prozent. Die Maß-
nahmen haben zwar – dort wo sie durchge-
führt werden – nachweislich positive Wir-
kungen auf die Artenvielfalt. Aufgrund des
geringen Gesamtanteils an der Ackerfläche
kann allerdings keine Wirksamkeit für die
Gesamtpopulation einzelner Arten abge-
leitet werden. Um die Ziele der Biodiversi-
tätsstrategie in der offenen Feldflur zu er-
reichen, wäre eine deutliche Erhöhung 
von extensiven Ackernutzungen im Rah-
men des Vertragsnaturschutzes erforder-
lich, aber kaum finanzierbar. Bereits dieser
geringe Anteil von 0,16 Prozent erfordert
einen Mitteleinsatz von rund einer Million
Euro pro Jahr. Allein eine Steigerung auf
ein Prozent der Ackerfläche würde den

Rund 4.500 landwirtschaftliche Be-
triebe und sonstige Flächenbewirt-
schafter machen aktuell von den

Förderangeboten im Vertragsnaturschutz
Gebrauch. Die Umsetzung erfolgt im Rah-
men von Kulturlandschaftsprogrammen
durch Kreise und kreisfreie Städte. Der
Vertragsnaturschutz zählt zu den Agrarum-
weltmaßnahmen und wird über das NRW-
Programm Ländlicher Raum zu 45 Prozent
durch die EU mitfinanziert. Das Land
NRW trägt 54 Prozent, die Kreise und
kreisfreien Städte im Durchschnitt vier
Prozent der Kosten. Für etwa 25.500 Hek-
tar Förderfläche wurden 2014 rund 10,7
Millionen Euro an die Bewirtschafter aus-
gezahlt.
Abbildung 1 zeigt die Entwicklung der
Flächen, die im Rahmen des Vertrags -
naturschutzes naturschutzgerecht bewirt-
schaftetet werden, seit dem Jahr 2000. Die
bis 2006 stetig angestiegene Vertragsnatur-
schutzfläche zeigt die große Akzeptanz
dieser Fördermaßnahme in der Landwirt-
schaft. In den Jahren 2007 bis 2009 kam es
zu rückläufigen Zahlen, die durch gekürz-
te Fördermittel der EU und die gleichzeitig
sinkende Attraktivität der Prämien auf-
grund hoher Agrarpreise begründet waren.
Durch Anhebung der Förderprämien und
Erhöhung der zur Verfügung stehenden
Fördermittel konnte ab 2010 wieder eine
Trendumkehr erzielt werden. Dazu trugen
vor allem die ab 2007 neu eingeführten
Ackerextensivierungsmaßnahmen und Zu-
wächse an Grünlandförderflächen in den
Mittelgebirgslagen bei. Bis heute nach 
wie vor rückläufig sind die Förder-
flächen in den Flachlandregionen vor
 allem im Rheinland und im Münsterland.
Hier konnten die Förderangebote mit der
wachsenden Konkurrenz um landwirt-
schaftliche Nutzflächen nicht mithalten.
Aufgrund großer Unwägbarkeiten im Zuge
der Agrarreform und des Übergangs zur
neuen Förderperiode der EU für das Ent-
wicklungsprogramm Ländlicher Raum
2014 bis 2020 ist der Gesamttrend für
NRW ab 2012 wiederum rückläufig. Es
war daher höchste Zeit, dass die Agrar -

Ulrike Thiele

Vertragsnaturschutz in NRW
Rückblick und Ausblick in die neue Förderperiode 2014 bis 2020

In Nordrhein-Westfalen wird bereits seit Mitte der 1980er-Jahre über den „Vertragsnaturschutz“ der 
kooperative Naturschutz praktiziert: Landwirtinnen und Landwirte erhalten einen finanziellen Ausgleich
für die an Naturschutzzielen ausgerichtete Bewirtschaftung ihrer Grünland- und Ackerflächen sowie 
die Pflege wertvoller Kulturbiotope wie Magerrasen, Heiden, Streuobstwiesen und Hecken. Eine 
Evaluierung des NRW-Programms Ländlicher Raum 2007 bis 2013 belegt, dass der Vertragsnaturschutz
damit wesentlich zur Umsetzung der Biodiversitätsziele in NRW beiträgt (LANUV 2014). Die neue 
Förderperiode 2014 bis 2020 setzt im Wesentlichen das Bewährte fort und baut es aus. 

Beweidung mit Schafen wie hier am Desenberg im Kreis Höxter wird im Rahmen des Ver-
tragsnaturschutzes gefördert, um wertvolle Kulturbiotope zu erhalten Foto: F. Grawe
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Mittelbedarf auf 6,25 Millionen Euro pro
Jahr erhöhen. Es liegt daher auf der Hand,
dass auch andere Instrumente genutzt wer-
den müssen. Vor allem die ökologischen
Vorrangflächen (ÖVF) im Rahmen des
Greenings könnten hier einen wesent -
lichen Beitrag leisten. Betriebe mit mehr
als 15 Hektar Ackerland sind – abgesehen
von einigen Ausnahmeregelungen – ver-
pflichtet, fünf Prozent der Fläche als öko-
logische Vorrangfläche auszuweisen und
beispielsweise durch Brache, Zwischen-
früchte oder Aufforstung ökologisch auf-
zuwerten. Hier wird es darauf ankommen,
zukünftig die für die Umsetzung der Bio-
diversitätsstrategie zielführenden Maß-
nahmen – vor allem Ackerbrachen – um-
zusetzen. Die aktuelle Auswertung der um-
gesetzten Maßnahmen zeigt, dass Acker -
brachen mit 16,6 Prozent der ökologi-
schen Vorangflächen und damit rund ein
Prozent der Ackerfläche in NRW bisher nur
in untergeordnetem Umfang angenommen
werden (LANDWIRTSCHAFTLICHESWOCHEN-
BLATTWESTFALEN-LIPPE 26/2015).

Die neue Förderperiode 
2014 bis 2020
Für die neue Förderperiode ab 2014 
stand das Land NRW vor der großen
 Herausforderung, den Vertragsnaturschutz
wieder so attraktiv zu gestalten, dass die im
Programm beschriebene Zielgröße von
37.000 Hektar Förderfläche bis 2020 er-
reicht werden kann. Dazu mussten vor
 allem die Prämien im Flachland deutlich
nach oben angepasst werden. Mit der Ge-
nehmigung des NRW-Programms Länd -
licher Raum (MKULNV 2015) durch die
EU im Januar diesen Jahres ist das sehr
eindrucksvoll gelungen. Die Prämien für
die am meisten nachgefragten Fördermaß-
nahmen für eine naturschutzgerechte Be-
wirtschaftung von Wiesen und Weiden
konnten im Flachland im Durchschnitt 

um 62 Prozent und im Bergland um rund
13 Prozent erhöht werden. Erste positive
Rückmeldungen aus Behörden und Land-
wirtschaft deuten darauf hin, dass die er-
hoffte Trendumkehr bereits in 2015 gelin-
gen könnte. Es bleibt abzuwarten, in wel-
chem Umfang neue Flächen tatsächlich be-
antragt werden und ob eine Trendumkehr
auch im Flachland erreicht wird. Das
 LANUV beobachtet dies im Zuge jähr -
licher statistischer Auswertungen und stellt
die aktuellen Ergebnisse im Fachinforma-
tionssystem Vertragsnaturschutz im Inter-
net zur Verfügung (www.naturschutzinfor
mationen-nrw.de/vns/de/start).

Um allen Landwirten zu ermöglichen, von
den guten Prämien zu profitieren und
gleichzeitig eine möglichst vollständige
Umstellung aller laufenden Fördermaß-
nahmen auf die neuen Förderbedingungen
der EU zu realisieren, bietet das Land in
diesem Jahr einen Umstieg auf das neue
Förderprogramm an. Sollten alle Land -
wirte davon Gebrauch machen, würde sich
damit rein rechnerisch der Auszahlungsbe-
trag innerhalb von einem Jahr von der-
zeit rund zehn Millionen Euro auf ge-
schätzte 15 Millionen Euro erhöhen. Diese
Summen zeigen den politischen Willen,
den Vertragsnaturschutz als das koopera-
tive  Instrument zum Ausgleich zwischen
Nutzungsinteressen und Schutzerforder-
nissen zur Umsetzung der Biodiversitäts-
strategie in NRW anzuwenden.

Der Stellenwert, der dem Vertragsnatur-
schutz beigemessen wird, wird auch in der
Biodiversitätsstrategie des Landes deutlich,
die in diesem Jahr von der Landesregie-
rung verabschiedet wurde (s. Beitrag in
diesem Heft). Hier wird, „um das Leitbild
für die qualitative Verbesserung der Agrar-
lebensräume zu realisieren“, unter anderem 
als mittelfristiges Ziel die „angemessene
Ausstattung der Vertrags naturschutzmittel
und der Abschluss von Neuverträgen zur

Bewirtschaftung von  Offenlandflächen“
formuliert und eine Zielgröße von 50.000
Hektar genannt (MKULNV 2015).

Die Förderangebote ab 2015
Das Land NRW bietet im Rahmen des Ver-
tragsnaturschutzes eine Vielzahl von un-
terschiedlichen Maßnahmen an, die auf
den Erhalt oder die Entwicklung von ge-
fährdeten oder geschützten Arten und Le-
bensräumen abzielen. Die Angebotspalette
reicht dabei von Ackerextensivierungen
über die naturschutzgerechte Bewirtschaf-
tung von Grünland bis zur Pflege kultur-
historisch bedeutsamer Biotope. Abbil-
dung 2 zeigt die bisherige Verteilung der
Förderfläche auf die verschiedenen Maß-
nahmengruppen im Jahr 2013.

Um den unterschiedlichen Ansprüchen an
die Ausstattung und Bewirtschaftung von
Lebensräumen gerecht zu werden, bietet
der Vertragsnaturschutz eine differenzierte
Förderstruktur, die in Maßnahmengruppen
abgebildet ist. So beinhalten die Acker -
extensivierungen sowohl „Ackerrandstrei-
fen“ zum Schutz von gefährdeten Acker-
wildkräutern als auch spezielle Acker -
extensivierungen zum Schutz einzelner
Arten der Feldflur wie Rebhuhn, Kiebitz,
Grauammer, Feldhase, Feldhamster oder
auch Wiesenweihe. Ob für den Kiebitz
 eine bearbeitungsfreie Schonzeit im Mais-
acker vereinbart wird, damit er erfolgreich
brüten kann, oder für die Feldlerche eine
Kombination aus Ackerbrache und Ein-
saatfläche hergestellt wird, damit sie Nah-
rung, Schutz und Brutraum findet – alle
Maßnahmen zielen darauf ab, den bedroh-
ten Arten die von ihnen benötigten Struk-
turen bereitzustellen. Die Ackerextensivie-
rungen bewirken über die genannten Arten
hinaus Habitatverbesserungen für eine
Vielzahl von Tier- und Pflanzenarten der
offenen Feldflur.

Abb. 1: Netto-Förderflächen im Vertragsnaturschutz von 2000 bis
2014

Abb. 2: Aufteilung der Förderflächen im Vertragsnaturschutz
nach Maßnahmengruppen im Jahr 2013
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Die Grünlandextensivierungen und Bio-
toppflegemaßnahmen sind unter anderem
auf den Erhalt und die Entwicklung der in
NRW vorkommenden Lebensraumtypen
und Arten der Fauna-Flora-Habitat-Richt -
linie und der Vogelschutzrichtlinie ausge-
richtet. Dazu gehören artenreiche Glatt -

haferwiesen, Magerrasen und Heiden
ebenso wie die breite Palette der auf exten-
sive Wiesen- und Weidenutzung angewie-
senen Vogelarten. Allen Maßnahmen ge-
meinsam sind die Einschränkung von
Düngung und Pflanzenschutz sowie die
Regelung bestimmter Nutzungstermine

und Nutzungsintensitäten hinsichtlich
Schnitthäufigkeit oder Viehbesatzdichten.
Weitere Pflegemaßnahmen unterstützen
den Erhalt von Hecken und Streuobstwie-
sen als wichtige (Teil-)Lebensräume und
Strukturelemente der Kulturlandschaft.

Vielfältiges Angebot an 
bewährten Maßnahmen
Die Vielfalt der Vertragsnaturschutzange-
bote spiegelt also die Vielfalt der zu schüt-
zenden Lebensräume und Arten landwirt-
schaftlich genutzter Flächen wider. Das
NRW-Programm Ländlicher Raum setzt
auch in der neuen Förderperiode die be-
währten und teilweise seit Jahrzenten
 erprobten Maßnahmen in vergleichbarer
Ausgestaltung fort. Änderungen zur vor-
hergehenden Förderperiode stecken eher
im Detail oder ergeben sich aus formalen
Gründen häufig aufgrund von Anforderun-
gen der EU.

Dass die Maßnahmen insgesamt gut aus-
gestaltet sind und keiner grundlegenden
Veränderung bedurften, konnte auch über
die von der EU vorgegebene Evaluierung
belegt werden (LANUV 2014). Um he-
rauszufinden, ob die im NRW-Programm
geförderten Maßnahmen die dort beschrie-
benen Ziele beispielsweise hinsichtlich
Biodiversität tatsächlich erreichen, hat das
LANUV Flächen mit verschiedenen För-
dermaßnahmen untereinander und mit Flä-
chen ohne Fördermaßnahme verglichen.
Dazu wurden die Ergebnisse der landes-
weit repräsentativen Kartierungen aus der
Ökologischen Flächenstichprobe auf den
Förderflächen der Vertragsnaturschutz-
maßnahmen sowie anderer Agrarumwelt-
maßnahmen ausgewertet. Untersucht wur-
den ökologisch wichtige Pflanzengrup-
pen hinsichtlich ihrer Anzahl und ihres 
Deckungsgrades, zum Beispiel krauti-
ge Arten, Wiesenkennarten, wertgebende
Magerkeits- und Feuchtezeiger. Ergänzend
erfolgte ein Vergleich des mittleren Bio-
topwertes anhand der Kriterien Natürlich-
keit, Gefährdung/Seltenheit, Ersetzbar-
keit/Wiederherstellbarkeit und Vollkom-
menheit sowie Aussagen zum Anteil an
Flächen mit höherem Naturwert (HNV).
Dabei konnte in allen Bereichen ein hoch
signifikanter Unterschied zu Flächen ohne
Fördermaßnahme belegt werden. Darüber
hinaus ergab sich aber auch ein deutlich
positiver Unterschied im Vergleich zu an-
deren Agrarumweltmaßnahmen wie Öko-
Landbau und allgemeiner extensiver Dau-
ergrünlandnutzung (WERKING-RADTKE &
KÖNIG 2015). Abbildung 3 zeigt beispiel-
haft die Ergebnisse hinsichtlich der Aus-
wertung der Magerkeitszeiger.

Insofern erfolgte, koordiniert durch das
LANUV, eine eher moderate Weiterent-
wicklung der Fördermaßnahmen in enger
Abstimmung mit den am Vertragsnatur-
schutz beteiligten Akteuren. Das sind zu-

Ackerrandstreifen zum Schutz der Feld flora, hier in Bielefeld – eines von über 60 
verschiedenen Förderangeboten im Vertragsnaturschutz Foto: C. Quirini-Jürgens

Heuernte auf einer Vertragsnaturschutzfläche im Naturschutzgebiet Janhaarspool, Kreis
Steinfurt Foto: Biologische Station Kreis Steinfurt
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nächst die unteren Landschaftsbehörden
aus 38 Kreisen oder kreisfreien Städten.
Diese setzen die Landes-Förderrichtlinien
Vertragsnaturschutz im Rahmen ihrer Kul-
turlandschaftsprogramme um. Dazu kom-
men die Biologischen Stationen, denen
 eine große Bedeutung hinsichtlich der Be-
treuung der Schutzgebiete und im Flächen-
management zukommt. Damit die Maß-
nahmen nicht an der landwirtschaftlichen
Praxis vorbeilaufen, erfolgte – für Einzel-
maßnahmen zum Teil sehr intensiv – eine
Abstimmung mit der Landwirtschaftskam-
mer. Aus der praktischen Erfahrung all die-
ser Akteure bei der Umsetzung der bisheri-
gen Maßnahmen mit der örtlichen Land-
wirtschaft ergaben sich die Anforderungen
zur Weiterentwicklung der Maßnahmen.
Diese wurden in den Maßnahmenpaketen
der Förderrichtlinie und im Anwender-
handbuch Vertragsnaturschutz umgesetzt.
Im Anwenderhandbuch Vertragsnatur-
schutz (LANUV 2015) stellt das LANUV
fachliche Empfehlungen für die Umset-
zung der verschiedenen Fördermaßnah-
men zusammen.

Große Verlässlichkeit
Was macht den Vertragsnaturschutz in der
nächsten Förderperiode aus? Zunächst ist
hier sicherlich die große Verlässlichkeit
des Förderangebotes zu nennen. Viele
Landwirte beteiligen sich am Vertragsna-
turschutz bereits seit mehreren Förderperi-
oden. Der Vertragsnaturschutz ist ein fester
Bestandteil in ihrem Betrieb geworden und
trägt zur Diversifizierung bei. Um hier
 einen gewissen „Vertrauensschutz“ zu ge-
währen, werden daher bei begrenzten För-
dermitteln zunächst die Flächen weiterge-
führt, die bereits in der alten Förderperiode
dabei waren. Das macht auch naturschutz-
fachlich viel Sinn, da erreichte Erfolge zu-
nächst gesichert werden sollten. Aber auch
noch nicht so hochwertige Flächen werden
in der Regel weiter gefördert, da sich der
naturschutzfachliche Erfolg einer Exten-
sivierung oft erst mittel- bis langfristig ein-
stellt. Eine Förderung zu unterbrechen
macht meist die jahrelangen Bemühungen
und Investitionen wieder zunichte.
Bei Hinzunahme neuer Flächen findet im
Rahmen der verfügbaren Finanzmittel eine
sorgfältige Auswahl statt. Hier zählt unter
anderem die Bedeutung der Fläche, um 
die Natura-2000-Ziele zu erreichen, also
die Verbesserung des Erhaltungszustandes
von Arten und Lebensraumtypen, oder der
Schutz von besonders wertvollen Biotopen
(§ 30 Biotope Bundesnaturschutzgesetz).
Aber auch andere naturschutzfachliche
Kriterien werden herangezogen, um eine
zielgerichtete Flächenauswahl zu treffen.
Zur Verlässlichkeit zählt auch, dass die
Förderangebote einen hohen Wiedererken-
nungswert haben. Das bezieht sich sowohl
auf die inhaltliche als auch auf die optische
Gestaltung von Richtlinie, Anwender-

Abb. 3: Mittlerer Deckungsgrad und mittlere Artenzahl wertgebender Magerkeitszeiger
im Grünland von NRW (Zeigerwerte nach Ellenberg: N ≤ 3, analog § 62 LG NRW): Ver-
gleich von Grünland mit und ohne Agrarumwelt (AUM)- oder Vertragsnaturschutzmaß-
nahmen (VNS)

Vertragsnaturschutzmaßnahmen in Feucht-
wiesenschutzgebieten unterstützen die in
NRW vom Aussterben bedrohte Ufer-
schnepfe Foto: J. Weiss

handbuch und Internet-Informationsange-
bot. Daran liegt nicht nur den Bewirtschaf-
tern viel, da sie das Management auf ihren
Flächen in bekannter Weise fortsetzen
können. Auch für die unteren Landschafts-
behörden und die Biologischen Stationen
ist die Einwerbung neuer und die Betreu-
ung laufender Maßnahmen einfacher,
wenn sich nicht in jeder Förderperiode al-
les ändert. Jede Agrarreform bringt an sich
schon eine Vielzahl an Änderungen mit
sich, sodass es keiner weiteren Herausfor-
derungen bedarf. Viele Regelungen der
bisherigen Rahmenrichtlinie wurden daher
unver ändert fortgeführt. Dazu zählen bei-
spielsweise die Förderbereiche des Kultur-
landschaftsprogramms, der Kreis der mög -
lichen Antragsteller (Landwirtinnen und
Landwirte und andere Landbewirtschaf-
ter), aber auch Regelungen zur Förderung
öffentlicher Flächen und Sanktionsbestim-
mungen. 

Veränderte Förderkulissen
Fachlich überprüft und gegebenenfalls
fortgeschrieben wurden die bestehenden
Förderkulissen. So wird zukünftig die För-
derung von Streuobstwiesen und -weiden
landesweit angeboten. Und die bisher recht
zersplitterte Förderkulisse für den Schutz
der Ackerlebensgemeinschaften konnte ar-
rondiert werden (s. Abb. 4), sodass nun-
mehr in den meisten Fällen das gesamte
Kreisgebiet enthalten ist. Eine Förderung
einzelner Gemeinden gibt es nur noch in
fünf Kreisen.

Neuer Startzeitpunkt für 
Fördermaßnahmen
Neben den deutlich gestiegenen Prämien-
sätzen ist die Umstellung auf das Kalen-
derjahr eine der offensichtlichsten Ände-
rungen. Neue Fördermaßnahmen beginnen
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zukünftig nicht mehr am 01.07., sondern
am 01.01. eines Jahres. Um diese Umstel-
lung zu realisieren, werden Maßnahmen in
diesem Jahr einmalig für 5,5 Jahre verlän-
gert. Die Antragsfrist für Neuanträge wird
auch zukünftig der 30.06. des Jahres sein.
Bei Interesse an einer Förderung empfiehlt
es sich, bereits im kommenden Winter den
Kontakt zur zuständigen unteren Land-
schaftsbehörde zu suchen. So besteht aus-
reichend Zeit, die Eignung der Fläche zu
beurteilen und mögliche und geeignete
Fördermaßnahmen zu besprechen. Dabei
bezieht sich die Eignung nicht nur auf 
die naturschutzfachliche Ausrichtung, son-
dern auch auf die Umsetzungsmöglich-
keiten des Betriebes.
Insgesamt stehen über 60 verschiedene
Förderangebote zur Verfügung, die einzeln
oder in Kombination angeboten werden.
Es ist daher verständlich, dass eine quali -
fizierte Beratung durch die untere Land-
schaftsbehörde oder eine Biologische Sta-
tion erforderlich ist.
Für alle Maßnahmen gilt gleichermaßen
die deutliche Reduzierung oder meist der
vollständige Verzicht auf Dünge- und
Pflanzenschutzmittel. Die weiteren maß-

nahmenspezifischen Regelungen sind al-
lerdings so vielfältig, dass deren detaillier-
te Darstellung den Rahmen dieses Beitrags
sprengen würde. Es wird daher an dieser
Stelle auf das Fachinformationssystem
Vertragsnaturschutz des LANUV verwie-
sen. Hier finden sich zu allen Fördermaß-
nahmen umfassende Informationen sowie
Downloadmöglichkeiten der wichtigsten
Dokumente:
www.naturschutzinformationen-nrw.de/
vns/de/start
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Zusammenfassung
Der Vertragsnaturschutz in NRW hat
 eine lange Tradition. Landwirtinnen,
Landwirte und andere Flächennutzer er-
halten einen finanziellen Ausgleich für
die an Naturschutzzielen ausgerichtete
Bewirtschaftung ihrer Grünland- und
Ackerflächen sowie die Pflege wertvol-
ler Kulturbiotope. Dass der Vertragsna-
turschutz damit wesentlich zur Umset-
zung der Biodiversitätsziele in NRW
beiträgt, konnte im Rahmen der Eva-
luierung vom LANUV nachgewiesen
werden. 
Für die neue Förderperiode des NRW-
Programms Ländlicher Raum 2014 bis 
2020 wurden die Fördermaßnahmen
fortgeschrieben und an aktuelle natur-
schutzfachliche Erkenntnisse angepasst.
Gleichzeitig wurden die Prämienhöhen
auf Basis der aktuellen agrarwirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen neu berech-
net. Im Ergebnis konnten die Prämien
deutlich angehoben werden. Ob damit
die Fördermaßnahmen auch im Flach-
land wieder an Attraktivität gewinnen
und das im NRW-Programm gesetzte
Ziel von 37.000 Hektar Vertragsnatur-
schutzfläche bis 2020 erreicht werden
kann, muss sich in den nächsten Jahren
zeigen. Erste Rückmeldungen aus der
Landwirtschaft und den umsetzenden
Institutionen sind positiv.

Anschrift der Verfasserin
Ulrike Thiele
Landesamt für Natur, Umwelt- und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV)
Fachbereich 23: Biotopschutz, Vertrags-
naturschutz
Leibnizstr. 10
45659 Recklinghausen
ulrike.thiele@lanuv.nrw.de

Abb. 4: Ergebnis der Überprüfung der Förderkulisse für den Schutz von Ackerlebensge-
meinschaften
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Teil, wie der Bärenbach, in die Ems. Die
meisten wie Kroll- und Haustenbach flie-
ßen zur Lippe, gehören also zum Einzugs-
gebiet des Rheins.
Vorherrschende Nutzungsart war jahrhun-
dertelang die Heidewirtschaft und lange
Zeit war die Senne fast waldfrei (HART -
EISEN 2000). Ab dem 12. Jahrhundert wur-
de die Senne mit den Senner Pferden be-
weidet. Seit Beginn des 19. Jahrhunderts
erfolgte die Nutzung als Truppenübungs-
platz, anfangs nur auf Teilflächen der obe-
ren Senne, ab 1892 auf etwa 4.000 Hektar.
Ab 1936 wurde der Truppenübungsplatz
noch einmal erheblich erweitert (NATUR-
SCHUTZZENTRUM SENNE 2008). Der heute
von den britischen Streitkräften genutzte
Platz befindet sich überwiegend im Eigen-
tum der Bundesrepublik Deutschland.
Durch die militärische Nutzung konnte
sich die alte münsterländische Heideland-
schaft auf großen Teilflächen erhalten. Vor
allem durch Aufforstungen mit Waldkie-
fern in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts erhöhte sich der Waldanteil auf aktu-

ell 54 Prozent. Besondere Bedeutung be-
sitzt die starke Gliederung des Gebietes
mit zum Teil savannenartiger Landschaft.

Das betrachtete Gebiet (Abb. 2) ist
etwa 10.900 Hektar groß und weit-
gehend identisch mit dem Truppen-

übungsplatz Senne. Davon liegen 5.632
Hektar im Kreis Lippe, 4.372 Hektar im
Kreis Paderborn und 876 Hektar im Kreis
Gütersloh.

Gebietsbeschreibung
Das Gebiet gehört fast vollständig zum
Landschaftsraum Senne im Ostmünster-
land und damit zur atlantischen Region
(Tiefland). Ein kleiner Bereich im Nord-
osten ist Teil des Teutoburger Waldes und
damit der kontinentalen Region (Mittel-
gebirge). Die Senne ist eine eiszeitlich 
geprägte Landschaft mit einem Moränen-
feld im Nordwesten und ausgedehnten, 
bis 30 Meter mächtigen eiszeitlichen 
Sandablagerungen der Oberen Senne im
Osten. Charakteristisch sind zahlreiche,
bis 25 Meter hohe Dünen sowie Erosions-
rinnen in Form von bis zu 15 Meter tief ein-
geschnittenen Trockentälern. Nach Westen
entwickelten sie sich zu den typischen
Kastentälern der Sennebäche. Die westlich
gelegene Untere Senne zeichnet sich im
Gegensatz zu der teils extrem trockenen
Oberen Senne durch einen hohen Grund-
wasserstand sowie zahlreiche Quellen und
Bäche aus (SERAPHIM 1978). Aufgrund der
Nutzungsgeschichte dominieren auf den
sandigen Böden Podsole. Insgesamt ist die
Senne das nährstoffärmste Gebiet in Nord-
rhein-Westfalen. Im Untergrund des zum
Teutoburger Wald gehörenden Teils des
Untersuchungsraums lagern vor allem
Kalkmergelsteine, die zu Braunerden ver-
wittert sind. Eine Besonderheit für eine
Mittelgebirgslandschaft sind die zum Teil
großflächigen eiszeitlichen, das kalkhal-
tige Grundgestein überlagernden Schmelz-
wassersande sowie mehr oder weniger
mächtige, von der Senne ausgehende
Sandeinwehungen (Abb. 2).
In der westlich der Wasserscheide Teuto-
burger Wald gelegenen Senne entspringen
fast 30 Quellbäche, die meist leitbildartig
ausgebildet sind und eine sehr gute Was-
serqualität aufweisen. Sie entwässern zum

Thomas Hübner, Georg Verbücheln

Senne als Nationalpark geeignet
Gutachten analysiert die Bedeutung der Senne und die Erfüllung der Nationalparkkriterien

1991 und 2005 wurde im nordrhein-westfälischen Landtag wiederholt der Entschluss zur Einrichtung 
eines Nationalparks Senne gefasst. Nach der Entscheidung der Regierung Großbritanniens, voraussicht-
lich bis 2018 das britische Militär aus dem Truppenübungsplatz Senne abzuziehen, beauftragte das 
Umweltministerium das LANUV mit der erneuten Aktualisierung des 2004 erstellten und 2011 
aktualisierten Gutachtens zur Eignung der Senne als Nationalpark. Es wurden jetzt ausschließlich 
die Flächen in Bundesbesitz als Nationalparkkulisse berücksichtigt. 

Abb. 1: Der teilweise savannenartige Charakter zeichnet die Senne in besonderer Weise
aus Foto: T. Hübner

Gebiet Gebietsname Fläche
in ha

FFH-Gebiete
DE-4017-
301

Östlicher Teutoburger
Wald 433,4

DE-4118-
301

Senne mit Stapelager
Senne 10.332,0

Summe 10.765,4
Vogelschutzgebiete

DE-4118-
401

VSG Senne mit 
Teutoburger Wald 10.765,4

Summe 10.765,4
Naturschutzgebiete

LIP-003 NSG Schlänger Moor 7,9
PB-027 NSG Moosheide (PB) 128,0

Summe 135,9

Tab. 1: Schutzgebiete im potenziellen Na-
tionalpark Senne
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Schutzwürdigkeit
Lebensräume und Biotopverbund
Etwa 99 Prozent des geplanten National-
parks Senne liegen in den beiden FFH-Ge-
bieten „Senne mit Stapelager Senne“ und
„Östlicher Teutoburger Wald“. Diese Flä-
chen gehören auch zum EU-Vogelschutz-
gebiet „Senne mit Teutoburger Wald“ 
(s. Tab. 1).
Die herausragende Bedeutung wird durch
Vorkommen von 20 FFH-Lebensraumty-
pen dokumentiert (Kartierung im Auftrag
der Bundesanstalt für Immobilienangele-
genheiten 2012–2014). Das Gebiet beher-
bergt die komplette Naturausstattung der
historischen Heidelandschaft Ostwestfa-
lens. Mit den Buchen-, Eichen-, Moor- und
Auenwäldern sowie den Still- und Fließge-
wässern enthält die Senne sowohl Lebens-
raumtypen der Naturlandschaft als auch
mit den Heiden, Sandtrockenrasen, Borst-
grasrasen, mageren Wiesen und Mooren
hervorragende Elemente der halb natür -
lichen Kulturlandschaft (s. Abb. 3). Das
standörtliche Spektrum der Senneland-

schaft ist von Nährstoffarmut geprägt in
der kompletten Amplitude von nass bis
 extrem trocken. Die Übergänge zum
 Teutoburger Wald im Osten der Senne 
mit Waldmeister-Buchenwäldern erwei-
tern das Standortspektrum um die basische
Komponente.
Die Lebensraumtypen des Offenlandes
kommen in der Senne nicht nur in einer be-
eindruckenden Vielfalt vor, sondern neh-
men auch aufgrund ihrer Größe und ihres
Erhaltungszustandes eine herausragende
Stellung in NRW und darüber hinaus ein.
Das Gebiet beherbergt für vier FFH-Le-
bensraumtypen (2310, 4030, 6230, 7150)
mehr als 25 Prozent der Gesamtvorkom-
men in NRW.
Im Norden grenzen an das Nationalpark-
gebiet die Flächen des rund 1.800 Hektar
großen Naturschutzgroßprojektes Senne
(RÜTHER & KAISER 2009). In diesem 
Gebiet mit gesamtstaatlich repräsentativer
Bedeutung werden zurzeit mit Bundesmit-
teln Maßnahmen zur Erhaltung und Ent-
wicklung von lichten Wäldern und Heiden
durchgeführt. Auf mehr als 200 Hektar

wird Prozessschutz angestrebt. Hierdurch
sowie durch die nach Westen fließenden
Sennebäche und den Teutoburger Wald mit
anschließendem Eggegebirge besteht eine
hervorragende ökosystemare Vernetzung
mit dem Umfeld.

Arten
Die Senne weist mit 1.009 landesweit 
(LANUV 2011b) und mit 503 bundesweit
gefährdeten Arten (BUNDESAMT FÜR

NATURSCHUTZ 1996, 1998, 2009, 2011,
KORSCH et al. 2012) ein herausragendes
Arteninventar auf. Eine besondere Bedeu-
tung fällt dabei dem Offenland zu, da 481
der 1.009 landesweit gefährdeten Arten
Offenlandbewohner sind. 
Beispielhaft genannt seien der Einfache
Rautenfarn (Botrychium simplex) mit 
dem einzigen Vorkommen in Deutschland
(BENNERT et al. 2014) oder Ziegenmelker,
Heidelerche und Wendehals mit den größ-
ten Vorkommen in NRW. Die überragende
Bedeutung der Senne für verschiedene
 Artengruppen belegen beispielsweise die

Abb. 2: Abgrenzung und Geologie des potenziellen Nationalparks 
Senne (Grundlagen: Daten vom geologischen Dienst, Stand 2009;
Topografische Karte: Bez. Reg. Köln, GEObasis NRW, Bonn 2014)

Grafik: LANUV

Abb. 3: Wald-/Offenlandbereiche im potenziellen Nationalpark
Senne (Datengrundlagen: BIMA 2014; Topografische Karte: Bez.
Reg. Köln, GEObasis NRW, Bonn 2014)

Grafik: LANUV
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Untersuchungen von RENNER (2011) und
RETZLAFF (1981) für Insekten sowie SON-
NEBORN (1992) für Pilze. 
Die spezielle Bedeutung der Senne für den
Artenschutz spiegelt sich besonders ein-
drucksvoll in der Vielzahl der vorkom-
menden Arten der FFH- und Vogelschutz-
richtlinie (Tab. 2 und 3) wieder. Die Senne
gehört zu den Hotspot-Gebieten im Rah-
men des Bundesprogramms Biologische
Vielfalt. 

Kriterien für die Ausweisung
eines Nationalparks
„Nationalparke sind repräsentative Bei-
spiele biogeografischer Regionen mit
 ihren typischen Ökosystemen und sollen
damit auch zum Erhalt der biologischen
Vielfalt und der ökologischen Stabilität
beitragen“ (FÖNAD 1997). „Die primäre,
vorrangige Naturschutzaufgabe von Natio-
nalparken hat den langfristigen Schutz von
natürlichen oder naturnahen, landschaft-
lich reizvollen großräumigen Gebieten
oder Ökosystemen von nationaler oder in-
ternationaler Bedeutung zum Ziel, indem
der Schutz der natürlichen Dynamik der
Lebensgemeinschaften sichergestellt ist“
(FÖNAD 1997, vgl. auch EUROPARC &
IUCN 2000).
Alleinige verbindliche Vorgabe für die
Eignung eines Gebietes als Nationalpark
ist Paragraph 24 des Bundesnaturschutzge-
setzes. Zusätzlich wurden von EURO-
PARC 2008 Qualitätskriterien für deutsche
Nationalparke formuliert und vom IUCN
2000 Kriterien für die internationale Aner-
kennung als Nationalpark. Die EURO-
PARC und IUCN-Kriterien sind jedoch für
eine Ausweisung von Nationalparken in
Deutschland nicht verbindlich.
Es wurde für den etwa 10.900 Hektar gro-
ßen Nationalparkvorschlag (s. Abb. 2) die
Eignung anhand dieser Kriterien über-
prüft. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass

Arten-
gruppe

Artname
(deutsch)

Artname 
(wissenschaftlich)

RL-
Status
NRW
2010

FFH
Anh. II

FFH
Anh.
IV

Säugetiere

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii 2 x x

Braunes Langohr Plecotus auritus G x

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus 2 x

Fransenfledermaus Myotis nattereri * x

Großer Abendsegler Nyctalus noctula V x

Großes Mausohr Myotis myotis 2 x x

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri V x

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus 3 x

Rauhhautfledermaus Pipistrellus natusii * x

Wasserfledermaus Myotis daubentonii G x

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus * x

Haselmaus Muscardinus avellanarius G x

Amphibien 
und 
Reptilien

Kammmolch Triturus cristatus 3 x x

Geburtshelferkröte Alytes obstetricans 2 x

Kleiner Wasserfrosch Rana lessonae 3 x

Kreuzkröte Bufo calamita 3 x

Moorfrosch Rana arvalis 2S x

Zauneidechse Lacerta agilis 2 x

Fische
Bachneunauge Lampetra planeri * x

Groppe Cottus gobio * x

Libellen Große Moosjungfer Leucorrhinia pectoralis 1 x x

Pflanzen Einfache Mondraute Botrychium simplex 1 x x

Tab. 2: Tier- und Pflanzenarten der FFH-Richtlinie im potenziellen Nationalpark Senne

0  Ausgestorben oder verschollen R durch extreme Seltenheit (potenziell) gefährdet
1  Vom Aussterben bedroht S abhängig von Naturschutzmaßnahmen
2  Stark gefährdet V Vorwarnliste
3  Gefährdet * Ungefährdet
G Gefährdung unbekannten Ausmaßes

Abb. 4: Leitbildartiger Sandbach der Senne mit intakter Aue
Foto: T. Hübner

Abb. 5: Neben trockenen Heiden gehören auch Feuchtheiden und
Moore zu den wertbestimmenden Lebensräumen in einzigartiger
Ausprägung Foto: T. Hübner
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unter Würdigung der vorhandenen Schutz-
güter in einem potenziellen Nationalpark
Senne zwei qualitativ gleichrangige Ziele
zu verfolgen sind: 
1. der Schutz oder die Entwicklung natür-
licher Ökosysteme, die der Dynamik
überlassen werden und

2. die Erhaltung wertvoller Offenlandle-
bensräume, die unter anderem aufgrund
der Verpflichtungen gegenüber der EU
(FFH- und Vogelschutzrichtlinie) und
der Rahmenkonvention zur Erhaltung
der Biologischen Vielfalt (CBD 1992)
dauerhaft geschützt werden müssen. 

Erfüllung der Kriterien nach
Bundesnaturschutzgesetz 
Für die Ausweisung eines Nationalparks
nach Bundesnaturschutzgesetz müssen die
folgenden Kriterien erfüllt sein:
Ein Nationalpark muss 
1. großräumig, weitgehend unzerschnit-
ten und von besonderer Eigenart sein,

2. in einem überwiegenden Teil seines Ge-
bietes die Voraussetzung eines Natur-
schutzgebietes erfüllen,

3. sich in einem überwiegenden Teil sei-
nes Gebietes in einem vom Menschen
nicht oder wenig beeinflussten Zustand
befinden oder geeignet sein, sich in
 einen Zustand zu entwickeln oder in
 einen Zustand entwickelt zu werden,
der einen möglichst ungestörten Ablauf
der Naturvorgänge in ihrer natürlichen
Dynamik gewährleistet.

Unter anderem wird empfohlen, National-
parke möglichst nur auf Flächen der öf-
fentlichen Hand auszuweisen.

Kriterium „Großräumigkeit“
Dieses Ziel wird aufgrund der Größe des
Gebietes von rund 10.900 Hektar erreicht.
EUROPARC (2008) empfiehlt eine Größe
deutscher Nationalparke von mindestens
10.000 Hektar. Auch die Empfehlung, Na-
tionalparke möglichst nur auf Flächen der
öffentlichen Hand einzurichten, wird er-
füllt, da der Bereich des hier dargestellten
potenziellen Nationalparks Senne sich
vollständig im Eigentum des Bundes be-
findet.

Kriterium „Weitgehende 
Unzerschnittenheit“ 
Bundesweit werden Straßen mit einer Ver-
kehrsstärke von mehr als 1.000 Kraftfahr-
zeugen pro 24 Stunden als zerschneidend
eingestuft (BUNDESMINISTERIUM FÜR UM-
WELT, NATUSCHUTZ UND REAKTORSICHER-
HEIT 2010). Dieser Wert wird von keiner
der im Gebiet liegenden Straßen erreicht
(LANUV 2013). Das Gebiet ist außerdem
mit Ausnahme der kleinflächigen Einrich-
tungen am Golfplatz und Flugplatz frei
von zivil genutzten Siedlungsflächen. Zu

militärischen Zwecken genutzte bebaute
Bereiche, die kleinflächig vorhanden sind,
können nach Abzug des Militärs entfernt
werden. Das Kriterium der „Weitgehenden
Unzerschnittenheit“ ist somit erfüllt.

Kriterium „Besondere Eigenart“
Die besondere Eigenart des Gebietes ist
die ausgeprägte Nährstoffarmut auf großer
Fläche. Sie ist in einzigartiger Weise zur
Entwicklung bodensaurer Laubwälder des

Artname
(deutsch)

Artname 
(wissenschaftlich)

RL-Status
NRW 2010

VS-RL
Anh.I

VS-RL
Art 4 (2)

Brachpieper Anthus campestris 0 x

Eisvogel Alcedo atthis * x

Grauspecht Picus canus 2S x

Heidelerche Lullula arborea 3S 482 Bp

Kranich Grus grus * x

Mittelspecht Dendrocopos medius V x

Neuntöter Lanius collurio VS 22 Bp

Rotmilan Milvus milvus 3 x

Schwarzspecht Dryocopus martius *S x

Schwarzstorch Ciconia nigra 3S x

Seeadler Heliaeetus albicilla x

Sperlingskauz Glaucidium passerinum R x

Uhu Bubo bubo VS x

Wachtelkönig Crex crex 1S x

Wanderfalke Falco peregrinus *S x

Wespenbussard Pernis apivorus 2 x

Wiesenweihe Circus pygargus 1S x

Ziegenmelker Caprimulgus europaeus 1S 100–120 BP

Baumfalke Falco subbuteo 3 x

Braunkehlchen Saxicola rubetra 1S 2 Bp

Flussregenpfeifer Charadrius dubius 3 x

Krickente Anas crecca 3S x

Nachtigall Luscinia megarhynchos 3 x

Pirol Oriolus oriolus 1 x

Raubwürger Lanius excubitor 1S 13 Bp

Schwarzkehlchen Saxicola torquata 3S 89 Bp

Teichrohrsänger Acrocephalus scirpaceus * x

Uferschwalbe Riparia riparia VS x

Wachtel Coturnix coturnix 2S x

Waldwasserläufer Tringa ochropus * x

Wasserralle Rallus aquaticus 3 x

Wendehals Jynx torquilla 1S 5 Bp

Wiesenpieper Anthus pratensis 2S 79 Bp

Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis * x

Tab. 3: Arten der Vogelschutzrichtlinie im potenziellen Nationalpark Senne (Legende 
s. Tab. 2)

NiN_3-2015_1-52  01.09.15  12:39  Seite 27



28 Natur in NRW 3/15

Nationalpark Senne

mitteleuropäischen Flachlandes auf nähr-
stoffarmen Sandböden in der gesam-
ten Feuchteamplitude von nass bis sehr 
trocken geeignet (BLAB & SCHRÖDER
1994). Durch ihre einmalige land schaft -
liche Schönheit wird sie zusätzlich 
dem Kriterium „Besondere Eigenart“ ge-
recht.

Die Senne wäre der erste Nationalpark 
auf nährstoffarmen Sanden zum Schutz
und der Entwicklung von Birken-Eichen-
wäldern und Buchen-Eichenwäldern in
Deutschland. Ihm käme damit im europäi-
schen Maßstab eine Vorreiterrolle zu, die
ihm internationale Bedeutung verleihen
würde (FÖNAD 1997). 
Das großflächige Nebeneinander von sich
dynamisch entwickelnden naturnahen Wäl-
dern auf nährstoffarmen, sandigen Substra-
ten und seltenen, gefährdeten Offenland -
lebens räumen von höchster naturschutzfach-
licher Qualität wäre ebenfalls einzigartig in
einem deutschen Nationalpark. Somit ist das
Kriterium „Besondere Eigenart“ erfüllt.

Kriterium „Wertigkeit: 
Naturschutzwürdigkeit“
Das Kriterium ist erfüllt, da etwa 99 Pro-
zent des Gebietes zum Schutzgebietsnetz
NATURA 2000 gehören.

Kriterium „Zustand und 
Entwicklungspotenzial“
Naturnahe Wälder und naturnahe Fließge-
wässer sind in der Senne aktuell nur mit

 einem Flächenanteil von etwa 10 Prozent
repräsentiert. Es dominieren halb natür -
liche Lebensräume wie extensiv genutzte
Offenlandbiotope und anthropogene Kie-
fernwälder.
Allerdings ist das Entwicklungspotenzial
der dominierenden Kiefernwälder wie 
das der halbnatürlichen Offenlandlebens-
räume auf Teilflächen hin zu lebensraumty-
pischen Laubwäldern als günstig zu bewer-
ten. Aufgrund der Lichtdurchlässigkeit die-
ser Wälder finden zahlreiche Wald- und
Vorwaldgehölze günstige Voraussetzungen
für die natürliche Verjüngung. So haben
sich 23 Prozent der Kiefernwälder vor
 allem durch Naturverjüngung bereits zu
Mischwäldern mit lebensraumtypischen
Laubbaumarten entwickelt. In rund 67 Pro-
zent der „reinen“ Kiefernwälder findet sich
bereits ein nennenswerter Anteil lebens-
raumtypischer Gehölzarten (s. Abb. 7).
Auf etwa 35 Prozent der Waldflächen des
Untersuchungsgebietes, mit weiterer Aus-
breitungstendenz, tritt der in allen größe-
ren Sandgebieten Deutschlands etablierte
Neophyt Spätblühende Traubenkirsche
(Prunus serotina) auf. Langfristig ist zu er-
warten, dass diese lichtliebende und vor
 allem in relativ jungen Kiefernforsten auf-

Abb. 6: Die Heidelerche besitzt in der 
Senne mit 482 nachgewiesenen Brutpaa-
ren eine der größten bekannten Populatio-
nen in Deutschland Foto: M. Woike

Abb. 7: Verteilung der Bestandestypen am Gesamtwaldbestand im
potenziellen Nationalpark Senne (Datengrundlage: BImA 2014)

Abb. 8: Nationalparke in Deutschland Grafik: LANUV
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tretende Pionierart im Bereich von Bu-
chenmischwäldern wieder deutlich zu-
rückgehen und die Naturwaldentwicklung
in einem sich selbst regulierenden System
mit Integration dieser Art stattfinden wird
(s. KOWARIK 2010). 
Aufgrund der bestehenden Verpflichtun-
gen aus Natura 2000 und zum Schutz wei-
terer bedeutender Arten sind auch zukünf-
tig in ausreichendem Maße Bereiche zur
Sicherung dieser Schutzgüter zu pflegen
und offen zu halten. Dies kann durch einen
vorgeschlagenen Managementzonenanteil
von etwa 43 Prozent realisiert werden. Im
geplanten Nationalpark kann mittelfristig
auf rund 57 Prozent, das heißt im überwie-
genden Teil der Fläche, der möglichst un-
gestörte Ablauf der Naturvorgänge in ihrer
natürlichen Dynamik gewährleistet wer-
den. Damit wird die Anforderung des Bun-
desnaturschutzgesetzes erfüllt. Aufgrund
des geringen Anteils naturnaher Lebens-
räume wäre das Gebiet, wie auch zahlrei-
che andere bestehende Nationalparke in
Deutschland, ein „Zielnationalpark“.
Somit werden alle Kriterien zur Auswei-
sung von Nationalparken gemäß Bundes-
naturschutzgesetz erfüllt. 

Erfüllung der EUROPARC-
und der IUCN-Kriterien
Im Unterschied zu den für eine National-
parkeignung maßgeblichen Vorgaben des
Paragraph 24 Bundesnaturschutzgesetz ist
es Ziel der Qualitätskriterien nach EURO-
PARC, die bestehenden Nationalparke zu
evaluieren und als Orientierungsrahmen bei
Nationalpark-Neuausweisungen bezüglich
der erreichbaren Qualität zu dienen. Dabei
empfiehlt EUROPARC einen Prozess-
schutzanteil von mindestens 75 Prozent.
Dieser Anteil und auch seine empfohlene
Kompaktheit ist im Gebiet aufgrund der be-
sonderen Zielsetzung nicht sinnvoll. Alle
anderen Qualitätskriterien von EURO-
PARC werden in hohem Maße erfüllt.
Die internationale Anerkennung als Natio-
nalpark nach den IUCN-Kriterien (EURO-
PARC und IUCN 2000) setzt die natürliche
Entwicklung auf mindestens 75 Prozent
der Fläche voraus. Dies ist im Gebiet unter
den jetzigen Rahmenbedingungen und Be-
achtung der NATURA 2000-Richtlinien
nicht realisierbar und naturschutzfachlich
nicht sinnvoll.

Rolle im deutschen 
Nationalparksystem
Zurzeit existieren in Deutschland 16 Na-
tionalparke. Dabei fehlt in der gesamten at-
lantischen Region ein terrestrischer Natio-
nalpark. Diese Lücke, sowie das Fehlen
 eines Nationalparks auf mageren Sandbö-
den, könnte ein Nationalpark Senne schlie-
ßen (s. Abb. 8). Bereits BLAB & SCHRÖDER
(1994) plädierten für die Ausweisung der

Senne als Nationalpark mit den Zielen des
Prozessschutzes zur Entwicklung boden-
saurer Laubwälder sowie des Schutzes der
alten Heidelandschaft. Die Einrichtung ei-
nes Nationalparks Senne wurde zuletzt
2014 von PANEK & KAISER gefordert.

Besondere Anforderungen 
an einen Nationalpark Senne
Aufgrund der zwei gleichrangigen Ziele
des Prozessschutzes auf der einen und der
Erhaltung von besonders wertvollen Of-
fenlandbiotopen und der davon abhängi-
gen Arten auf der anderen Seite fällt dem
Zonierungskonzept eine besondere Bedeu-
tung zu. Hierbei sollte der Fokus auch auf
die Erhaltung der savannenartigen Über-
gangsbiotope gerichtet werden. So wird
vorgeschlagen, entlang wertvoller offen zu
haltender Lebensräume in derzeitigen Kie-
fernwaldbereichen in einer Tiefe von 30
bis 40 Metern halboffene Lebensräume für
Zielarten wie Ziegenmelker und Heide -
lerche zu entwickeln. Hier sollte auch die
Spätblühende Traubenkirsche bekämpft
werden, so dass das Einwandern in das
 Offenland effektiv verhindert wird.
Ein wichtiges Nationalparkziel ist die na-
turverträgliche touristische Nutzung inklu-
sive der Förderung des Naturerlebens. Es
würde sich anbieten, in der Nähe der Sied-
lungen Augustdorf, Oesterholz und Senne-
lager Waldflächen in die Managementzone
zu integrieren. Dort könnte das Begehen
auch abseits der Wege, das Pilze sammeln
und spezielle „Wildnisspielplätze“ für
Kinder angeboten werden.

Resümee
In einem Nationalpark Senne bestünde 
die einzigartige Möglichkeit, gleichrangig
zwei Ziele zu verfolgen:
1. Zulassen des Prozessschutzes zur Ent-
wicklung natürlicher Ökosysteme. Das
sind vor allem Wälder und ihre Sukzes-
sionsstadien auf basenarmen, nährstoff-
armen Sanden, insbesondere trockene
und feuchte Birken-Eichenwälder und
Buchen-Eichenwälder sowie naturnahe
Fließgewässer als natürliche Lebens-
räume,

2. Schutz der Heiden, Sandtrockenrasen,
Magergrünland und Moore als Reste
der alten Kulturlandschaft, auch in ih-
ren überragenden Funktionen für den
Artenschutz und für die Umsetzung von
NATURA 2000.

Ein solches Gebiet ist in Deutschland ein-
zigartig und von internationaler Bedeu-
tung.
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Zusammenfassung
Die Senne ist neben dem Nationalpark
Eifel das naturschutzfachlich bedeu-
tendste Gebiet Nordrhein-Westfalens.
Sie zeichnet sich durch außergewöhn -
liche Nährstoffarmut, Vorkommen von
mehr als 1.000 landesweit gefährdeten
Arten und 20 FFH-Lebensraumtypen
sowie eine besondere landschaftliche
Schönheit aus. Die Prüfung der Natio-
nalparkeignung ergab, dass alle Krite -
rien des Paragraph 24 Bundesnatur-
schutzgesetz erfüllt werden können. Ein
Prozessschutzanteil von rund 57 Prozent
ist auch unter Wahrung der herausragen-
den Bedeutung der Offenlandlebensräu-
me und ihrer Arten realisierbar. Ein Na-
tionalpark Senne wäre eine bedeutende
Komplettierung des deutschen National-
parksystems und von internationaler Be-
deutung.
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Außenbereich wird durch land- und
forstwirtschaft liche Nutzungen bestimmt
(LWK 2012: ca. 320 km2 Ackerland, 
180 km2 Dauergrünland, ca. 180 km2 forst-
wirtschaftlich genutzte Flächen). 

Sieben Landschaftspläne
Für den Kreis Wesel gibt es flächen -
deckend sieben rechtskräftige Land-
schaftsplansatzungen für 13 Kommunen
(Tab. 1). Für vier Landschaftsplanräume

und einen Teilraum liegt der Landschafts-
plan bereits in der zweiten Satzung vor. 
Seit den 1980er Jahren versucht der Kreis
Wesel mit Hilfe der Landschaftspläne,
nachteilige Entwicklungen der Arten viel-
falt und des Landschaftsbildes, verursacht
durch moderne Landbewirtschaftung, auf-
zuhalten und möglichst sogar umzukehren:
Seit Anfang der 1980er Jahre bis zum Jahr
2000 wurden im Rahmen der Landschafts-
planrealisierung Hecken mit einer Gesamt-
länge von 25 Kilometern neu angepflanzt
und damit ausgeräumte Agrarräume wieder
belebt. Im Jahr 1999 verabschiedete der
Kreis das Kreiskulturlandschaftsprogramm
und schaffte damit über den Vertragsnatur-
schutz für viele Landwirtinnen und Land-
wirte die Möglichkeit, eine die Natur scho-
nende (extensive) Grünlandnutzung beizu-
behalten oder wiedereinzuführen. 

Landschaftsplan-Realisierung
Ein besonderes Merkmal bei der Umset-
zung der Landschaftspläne im Kreis Wesel
ist das Prinzip der Freiwilligkeit (s. KREIS

Der Landschaftsplan ist das Pla-
nungsinstrument des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege. Er

soll dazu beitragen, die Leistungsfähigkeit
des Naturhaushaltes als Lebensgrundlage
des Menschen und das Landschaftsbild zu
erhalten und wiederherzustellen (JESSEL &
TOBIAS 2002). Landschaftspläne beziehen
sich auf den Außenbereich der Städte und
Gemeinden und sind gemäß Landschafts-
gesetz Nordrhein-Westfalen von den Land-
schaftsbehörden der Kreise und kreisfreien
Städte aufzustellen und umzusetzen. In 
ihnen werden die Entwicklungsziele (Er-
haltung, Anreicherung und Wiederherstel-
lung) für zusammenhängende Entwick-
lungsräume dargestellt sowie für beson-
ders geschützte Teile von Natur und Land-
schaft Entwicklungs-, Pflege- und Er-
schließungsmaßnahmen nach Paragraph
26 Landschaftsgesetz Nordrhein-Westfalen
festgesetzt. Während die Entwicklungsziele
nur von Behörden beachtet werden müs-
sen, sind die konkreten Festsetzungen für
alle verbindlich. Die Landschaftspläne
sind überdies wesent liche Grundlagen für
Aufgaben aus dem Vollzug der Eingriffs-
regelung und des Vertragsnaturschutzes
wie auch für die Bereitstellung von Förder-
mitteln der EU und des Landes NRW.
Inzwischen ist ein Rückblick auf mehr 
als 30 Jahre Landschaftsplan-Realisierung
möglich. Anhand von Beispielen wird
nachfolgend diese aus ökologischer und
landschaftsästhetischer Sicht wichtige Auf-
gabe für den Kreis Wesel dargestellt. 

Der Kreis Wesel
Der 1.042 Quadratkilometer große Kreis
Wesel erstreckt sich auf beiden Seiten des
Rheins (Abb. 2). Im Süden grenzt er an die
Städte Krefeld, Duisburg und Oberhausen
sowie weitere Teile des nördlichen Ruhr-
gebietes, im Norden an die überwiegend
ländlich geprägten Kreise Kleve und Bor-
ken. Neben der Kreisstadt Wesel und wei-
teren bekannten Städten wie Xanten, Dins-
laken und Moers gehören auch die Ge-
meinden  Alpen, Sonsbeck, Hünxe und
Schermbeck dazu. Der landschaftliche 

Bernd Finke, Jürgen Danielzik

30 Jahre Landschaftsplan-
Realisierung im Kreis Wesel
Seit 1980 werden von den Landkreisen und kreisfreien Städten in Nordrhein-Westfalen auf der Grund-
lage des Landschaftsgesetzes Nordrhein-Westfalen Landschaftspläne als Satzungen aufgestellt und 
umgesetzt. Ein wesentliches Ziel der Landschaftsplanung im Kreis Wesel ist es, Natur und Landschaft im
offenen Dialog mit allen Beteiligten, vor allem auch mit der Landwirtschaft, wirksam zu schützen und zu
entwickeln.

Abb. 1: Magerweide im Naturschutzgebiet Lippeaue (Schermbeck): Die Pflege und Er-
haltung seltener Biotoptypen ist ein Schwerpunkt der Landschaftsplan-Realisierung
(Aufnahme August 2013) Foto: J. Danielzik

Landschaftsplan Rechts-
kräftig Satzung

Kamp-Lintfort/
Moers/Neunkirchen 2014 2./2.

Alpen/Rheinberg 2009 2./2.

Dinslaken/Voerde 2009 2./2.

Wesel 2009 2./2.

Hamminkeln 2004 1./2.

Hünxe/Schermbeck 2004 1./2.

Sonsbeck/Xanten 2009 1./2.

Tab. 1: Landschaftspläne im Kreis Wesel
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WESEL 2000). Träger der Landschaftspla-
nung und damit zuständig für die Realisie-
rung der Landschaftspläne ist der Kreis
Wesel.
Die Festsetzung von Maßnahmen (z. B.
Anpflanzung von Hecken) erfolgt nicht
parzellenscharf, sondern in Maßnahmen-
räumen. Ausgenommen von dieser Regel
sind die „ortsfesten“ Landschaftsbestand-
teile wie Gewässer und nach § 30 Bun-
desnaturschutzgesetz geschützte Biotope
(z. B. Feuchtwiesen); ihre Entwicklungs-
und Pflegemaßnahmen werden parzellen-
scharf festgesetzt.
Zeit- und raumbezogen lag der Schwer-
punkt auf unterschiedlichen Instrumenten

zur Umsetzung von Landschaftsplanmaß-
nahmen, wie im Folgenden erläutert. 

Maßnahmen nach § 26 Land-
schaftsgesetz
Die Zeitrechnung der Landschaftsplan-
Realisierung im Kreis Wesel beginnt mit
dem Landschaftsplan für den Raum Xan-
ten (rechtskräftig in 1982). Besonders die
Maßnahmen der Jahre 1982 bis 2000, ins-
besondere die Anpflanzungen, waren und
sind ein wichtiger Beitrag zur Gliederung
und Belebung des Landschaftsbildes und
zur Stabilisierung des Naturhaushaltes.
Entlang von Straßen, Feldwegen und Bä-

chen wurden in Xanten, Alpen und Rhein-
berg zahlreiche neue Anpflanzungen (Ent-
wicklungsmaßnahmen) aus heimischen
Baum- und Straucharten realisiert (Abb. 3
und 4). 
Neben diesen Entwicklungsmaßnahmen 
wurden zahlreiche Pflegemaßnahmen durch-
geführt. Zwischen 1982 und 1990 wurden
auch im Bereich des Landschaftsplans 
Wesel (1988) regelmäßig im Winterhalb-
jahr Hecken und Kopfbäume gepflegt
(Abb. 5). Diese Maßnahmen werden bis
heute durchgeführt – auch in den Gebieten
mit zeitlich später aufgestellten und rechts-
kräftigen Landschaftsplänen (z. B. Ham-
minkeln, 2004). In Spitzenzeiten (1990er-

Abb. 2: Der Kreis Wesel und seine Landschaftsplangebiete (Kar-
tengrundlage: DTK 500, BKG) Karte: Kreis Wesel

Abb. 3: Realisierungskarte (Auszug) des Landschaftsplans für den
Raum Alpen/Rheinberg (Stand ca. 1995). Westlich und südöstlich
von Menzelen (Gemeinde Alpen) wurden in den 1980er und
1990er Jahren zahlreiche Baumreihen (gelbe Kreise) und Hecken
(schwarzgelbe Kreise) angepflanzt. Karte: Kreis Wesel

Abb. 4: Die 500 Meter lange Baumreihe aus Eichen wurde Ende
der 1980er-Jahre im Rahmen der Landschaftsplan-Realisierung
an einem Feldweg (Schilkersteg in Rheinberg-Borth) angepflanzt.
Sie prägt heute zusammen mit anderen Gehölzen das Land-
schaftsbild (Aufnahme Dezember 2007). Foto: J. Danielzik

Abb. 5: Gepflegte Kopfbaum- und Heckenlandschaft in der
Momm-Niederung (Voerde-Löhnen). Kopfbäume und Hecken be-
stimmen am Niederrhein das Landschaftsbild. Zur Erhaltung
müssen sie etwa alle sieben (Kopfweiden und Hecken) bis fünf-
zehn Jahre (Kopfeschen) gepflegt werden. Foto: J. Danielzik
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Jahre) wurden jährlich etwa 1.000 Kopf-
bäume gepflegt sowie Hecken mit  einer
Gesamtlänge von 10 Kilometern auf den
Stock gesetzt. Etwa seit dem Jahr 2000
wurden diese Zahlen nicht mehr ganz er-
reicht. In den letzten Jahren (ab 2010) wur-
den jährlich immer noch etwa 700 bis 900
Kopfbäume gepflegt, die Gesamtlänge der
gepflegten Hecken betrug sechs bis acht
Kilometer.

Rebhuhnforschungsprojekt
Im Zeitraum 1990 bis 2000 wurden mehr
als 50 Feldhecken in Alpen, Sonsbeck 
und Xanten über ein gemeinsam mit der
Kreisjägerschaft entwickeltes „Rebhuhn-
forschungsprojekt“ (DANIELZIK 1993) an-
gepflanzt. Dieses sehr erfolgreiche Projekt
ist untrennbar mit dem Namen Dr. Rolf
Bräsecke (†) verbunden. Die Pflanzstrei-
fen waren inklusive eines beidseitigen
Kräutersaums durchschnittlich zehn Meter
breit, die Länge der meist dreireihigen 
Hecken betrug zwischen 100 und 500 
Meter.
Die Anpflanzung der Hecken wurde auf
der Grundlage des in den Landschaftsplä-
nen dargestellten Entwicklungszieles „An-
reicherung“ zwischen den Eigentümern
(meist Landwirtinnen und Landwirte) und
dem Kreis Wesel vertraglich vereinbart
(„Kooperative Landschaftsplanung“, s.
DANIELZIK & HORSTMANN 2000). Der
Kreis verpflichtete sich, die Hecken zu
pflanzen und später zu pflegen und zahlte
den Eigentümern eine Entschädigung, die
etwa 80 Prozent des Grundstückswertes
betrug. Die Eigen tümer ihrerseits ver-

pflichteten sich, die Hecken dauerhaft zu
erhalten. Mit diesen Regelungen wurden in
den 1990er-Jahren in 55 Einzelprojekten
Hecken mit einer Länge von insgesamt 
etwa 14 Kilometern entlang von Feld- und
Wegrändern neu angepflanzt. 

Vertragsnaturschutz
Vertragsnaturschutzmaßnahmen ergänzen
die klassischen Pflege- und Entwick-
lungsmaßnahmen im Landschaftsplan. 
Die Rahmenrichtlinien Vertragsnatur-
schutz (MUNLV 2008) als Programm der
Landesregierung sorgten ab 1999 für die
Erhaltung bunter artenreicher Wiesen und
Viehweiden im Kreis Wesel (Abb. 6). 
Voraussetzung war die Aufstellung eines
sogenannten Kulturlandschaftsprogramms
durch die Kreisverwaltung. Als Bewilli-
gungsbehörde konnte der Kreis Wesel ge-
zielt Fördermittel des Landes und der EU
zur Umsetzung dieses Programms einset-
zen. Ziel war und ist die Erhaltung und
Pflege einer ökologisch vielfältigen und
abwechslungsreich ausgestatteten Kultur-
landschaft im Kreis Wesel. Etwa 250 
Bewirtschafter von Wiesen und Weiden 
erhielten und erhalten für eine stärker öko-
logisch ausgerichtete Bewirtschaftung
(keine oder geringe Düngung, geringer
Viehbesatz, relativ späte Mahdtermine)
und für die Pflege von Streuobstwiesen
und Hecken eine finanzielle Unterstützung
von der EU, dem Land und dem Kreis. Der
 Eigenanteil des Kreises Wesel an den 
Kosten beträgt etwa drei bis fünf Prozent,
die EU und das Land übernehmen zusam-
men rund 95 bis 97 Prozent. 

Damit bewirtschaften etwa 20 Prozent der
landwirtschaftlichen Betriebe im Kreis
Wesel rund fünf Prozent der Grünländer
(inklusive Streuobstwiesen) nach diesem
Programm und leisten hierdurch einen
wichtigen Beitrag zur Erhaltung und För-
derung der Biotop- und Artenvielfalt sowie
eines vielfältigen Landschaftsbildes. Bei
floristischen Vergleichen kamen auf Inten-
sivwiesen etwa zehn Arten, auf Vertrags -
naturschutzwiesen rund 20 Arten auf einer
Fläche von 25 Quadratmetern vor (s. DA-
NIELZIK 2014). 
Im Jahr 2013 gab es 262 Naturschutzver-
träge im Kreis Wesel. Im Rahmen dieser
Verträge wurden und werden auch zahlrei-
che in den Landschaftsplänen festgesetzte
Grünland-Biotope gepflegt, darunter sol-
che, die gemäß § 30 Bundesnaturschutzge-
setz geschützt sind. 

Pilotprojekt Gewässer-
randstreifen
Auf der Grundlage der Festsetzung „Ent-
wicklung von Gewässerrandstreifen“ im
Landschaftsplan Raum Hünxe/Scherm-
beck (KREISWESEL 2004) wurden von ins-
gesamt 20 Landwirtinnen und Landwirten
zwischen 2007 und 2013 auf etwa zehn Ki-
lometern Gewässerrandstreifen angelegt
(z. B. durch Umwandlung von Acker in
Grünland) und extensiv (ohne Dünger- und
Biozideinsatz) bewirtschaftet. Die in einer
Breite von drei bis zehn Metern angelegten
Gewässerrandstreifen (Abb. 7) schützen
die Gewässer vor Nährstoff- und Biozid-
einträgen aus den angrenzenden landwirt-
schaftlichen Nutzflächen. Die zwischen
den Landwirten und dem Kreis Wesel ver-
einbarten Bewirtschaftungsverträge laufen
noch bis 2017/2018; danach sind entspre-
chende Anschlussverträge vorgesehen. Als
Ausgleich für den Pflegeaufwand (Mahd)
und die Nutzungseinschränkungen (Grün-
land statt Ackerland) erhalten die Landwir-
te vom Kreis einen finanziellen Ausgleich,
beispielsweise für die Anlage eines Ge-
wässerrandstreifens auf Ackerland (zum
Stand 2013 z. B. 865 Euro/ha/Jahr). Die
Finanzierung erfolgt zu 100 Prozent aus
Ersatzgeld nach der Eingriffsregelung des
Kreises Wesel. 

Pflege von Naturschutz-
gebieten
Von 1982 bis 2013 wurden durch die Land-
schaftspläne insgesamt 76 Naturschutzge-
biete festgesetzt. Die Gesamtfläche aller
Naturschutzgebiete nahm in diesem Zeit-
raum von weniger als einem Prozent auf 
etwa 17 Prozent der Kreisfläche (etwa
17.000 ha) zu. Die besonderen Schutzge-
biete nach der Fauna-Flora-Habitat-Richt-
linie (FFH-RL) befinden sich vollständig
in Naturschutzgebieten.
Eine Pflege von Naturschutzgebieten
(NSG) ist immer dann erforderlich, wenn

Abb. 6: Magere Glatthaferwiese in der Lippeaue in Schermbeck-Damm. Die Pflege und
Erhaltung artenreicher Wiesen gelingt über den Vertragsnaturschutz (Aufnahme August
2011). Foto: J. Danielzik

NiN_3-2015_1-52  01.09.15  12:39  Seite 32



33Natur in NRW 3/15

Landschaftsplan

die natürliche Sukzession aufgehalten wer-
den soll. Ohne Pflege würden die Heiden
(z. B. in den NSG Kaninchenberge und
Loosen Berge) und die Feuchtwiesen 
(z. B. im NSG Feuchtwiesen Bucholter
Bruch, Abb. 8) von Gehölzen überwuchert
werden. Derartige Pflegearbeiten, wie 
etwa Mahd oder auf Heideflächen auch die
Beweidung mit Schafen, werden seit etwa
zehn Jahren von Naturschutzvereinen (Na-
turschutzjugend Wesel und NABU-Kreis-
gruppe Wesel) und der Biologischen Sta -
tion im Kreis Wesel im Auftrag des Kreises
Wesel durchgeführt. Andere Schutzgebiete
(z. B. das NSG Lichtenhagen in Scherm-
beck) werden vom Eigentümer, dem Re-
gionalverband Ruhr, schon seit rund 
20 Jahren gepflegt: ebenfalls durch Mahd,
aber auch durch Entfernen von Gehölzen
und Abplaggen in Heide- und Moorbe -
reichen.

Durch eine gelungene Aktion des Regio-
nalverbands Ruhr zusammen mit Schul-
klassen unter der Leitung der Umwelt -
pädagogischen Station Heidhof (Bottrop-
Kirchhellen) wurden ab 2007 jährlich 
im NSG Kirchheller Heide/Schwarz-
bach (Dinslaken) Feuchtheideflächen ab-
geplaggt. Einige typische und landesweit
seltene Feuchtheidepflanzen (z. B. der
Mittlere Sonnentau, Drosera intermedia)
nahmen dank dieses Pflegeeinsatzes wie-
der zu. 

Auch der Bestand des Gefleckten Knaben-
krauts (Dactylorhiza maculata) in einer
Feuchtwiese im NSG Feuchtwiesen Buch-
olter Bruch (Hünxe) hat sich durch die seit
rund zehn Jahren im Herbst durchgeführte
Mahd (NABU-Kreisgruppe Wesel) erkenn-
bar stabilisiert. Bei einer Bestandsaufnah-
me in 2011 wurden auf der etwa 0,4 Hektar
großen Fläche 600 Individuen der seltenen
Orchideenart gezählt, die hier zuvor jeweils
nur in geringerer Anzahl vorkam.

Entkusselungs- und Abplaggmaßnahmen 
in den Heidegebieten der NSG Kirch-
heller Heide/Schwarzbach, Kaninchenber-
ge, Lichtenhagen und Loosen Berge för-
derten die Besenheide (Calluna vulgaris)
und die Glockenheide (Erica tetralix) sowie
auf sandigen Dünen verschiedene Sand-
magerrasen-Gesellschaften beispielsweise-
mit Silbergras (Corynephorus canescens).
Diese Maßnahmen kommen überdies auch
licht- und wärmeliebenden Insekten wie 
solitären Bienen- und Wespenarten zu-
gute.

Durch die Schafbeweidung im NSG Loo-
sen Berg wurden die Bestände der Besen-
heide (Calluna vulgaris) verjüngt. Die von
Schafen gemiedenen Gehölze (insbeson -
dere Eichen und Wacholder) müssen per
Handarbeit entfernt werden. Daher ist die
ökologische Heidepflege eine Dauerauf -
gabe. Bleiben derartige Arbeiten aus, so
nehmen auf den verbleibenden Flächen die
Wacholderbestände schnell überhand. Aus
naturschutzfachlicher Sicht kann es auch

vorteilhaft sein und zu einer Bereicherung
der Biotopvielfalt führen, wenn die natür-
liche Sukzession auf Teilflächen zugelas-
sen wird.

Ökokontomaßnahmen
Ab dem Jahr 2000 konnten auf der Grund-
lage des Landschaftsgesetzes (§ 5 a) Maß-
nahmen des Naturschutzes, die bereits vor

dem Beginn eines Eingriffs durchgeführt
wurden, in ein Ökokonto (z. B. eines
Forstbetriebes) aufgenommen werden.
Diese Möglichkeit wirkte sich positiv auf
die Landschaftsplan-Realisierung aus, da
die Inhaber von Ökokonten neben forstli-
chen Maßnahmen zur Eingriffskompensa-
tion (z. B. Erhöhung des Laubwaldanteils)
auch Maßnahmen der Landschaftspläne
berücksichtigen. So konnte beispielsweise

Abb. 7: Ein zehn Meter breiter Gewässerrandstreifen am Schermbecker Mühlenbach be-
lebt das Landschaftsbild in Schermbeck-Üfte Foto: J. Danielzik

Abb. 8: Wechselfeuchtes Grünland und Quellhänge mit seltenen Pflanzengesellschaften
(z. B. mageren Pfeifengraswiesen) bestimmen das Landschaftsbild im NSG Feuchtwie-
sen Bucholter Bruch und Nordhang Tester Berge (Hünxe, Aufnahme September 2009) 

Foto: J. Danielzik
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eine Engstelle am Steinbach (Schermbeck)
entfernt und eine Furt zur Verbesserung der
Durchgängigkeit für die Fließgewässer-
fauna gebaut werden (Abb. 9). Zur Exten-
sivierung der Flächennutzungen im Ein-
zugsbereich des Stollbachs (Hünxe) konn-
te eine Ackerparzelle mit Laubgehölzen
aufgeforstet werden.

Durchführungskosten
Die jährlichen Durchführungskosten im
Rahmen der Landschaftsplan-Realisierung
betrugen in 2013:
l im Vertragsnaturschutz: etwa 380.000
Euro,

l im Rahmen der Hecken- und Kopf-
baumpflege: etwa 30.000 Euro und

l im Pilotprojekt Gewässerrandstreifen:
etwa 2.000 Euro.

Demnach werden derzeit jährlich mehr als
400.000 Euro für die Entgeltung der Na-
turschutzverträge, die Hecken- und Kopf-
baumpflege und das Pilotprojekt Gewäs-
serrandstreifen benötigt.
In dieser Größenordnung lagen auch die
jährlichen Realisierungskosten in den Jah-
ren 2000 bis 2012. Über deren zukünftige
Höhe (ab 2015) kann derzeit nur spekuliert
werden.

Neue Wege bei der Bürger -
beteiligung
Der Landschaftsplan Sonsbeck-Xanten hat
Modellcharakter für den Kreis Wesel, weil
hier neue Wege bei der Bürgerbeteiligung
beschritten werden. Er enthält neue Pla-
nungsgrundsätze und vereinfachte Rege-

lungen. Zu den Markenzeichen der koope-
rativen Landschaftsplanung zählen:
l die frühzeitige Einbindung der Landnut-
zer beim Entwurf,

l die Ausgrenzung der Hofstellen aus den
Naturschutzgebieten,

l der Vertragsnaturschutz hat Vorrang,
l die Beschränkung des Ordnungsrechts
auf das Wesentliche,

l der Naturschutz beschränkt sich auf den
Grundschutz.

Maßnahmenkonzepte für 
Natura-2000-Gebiete
Neue Aufgabenbereiche und damit neue
zusätzliche Kosten für den Kreis Wesel
werden in Zukunft (ab Mitte 2014) im Rah-
men der Umsetzung der Maßnahmenkon-
zepte in den Natura-2000-Gebieten entste-
hen. Die Maßnahmenkonzepte beschreiben
die durchzuführenden Maßnahmen (z. B.
Anlage von Blänken, Extensivierung der
Flächennutzungen) für die Fauna-Flora-
Habitat-Gebiete und das  Vogelschutzgebiet
„Unterer Niederrhein“. Die Maßnahmen-
konzepte für die FFH-Gebiete wurden im
Auftrag des Kreises Wesel von der Biolo-
gischen Station im Kreis Wesel e. V. erar-
beitet; das Maßnahmenkonzept für das
„Vogelschutz gebiet Unterer Niederrhein“
wurde vom LANUV aufgestellt. 
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Zusammenfassung
In mehr als 30 Jahren Landschaftsplan-
Realisierung im Kreis Wesel wurde mit
den in den Landschaftsplänen festge-
setzten Pflege- und Entwicklungsmaß-
nahmen ein wichtiger Beitrag zur Erhal-
tung und Belebung der niederrheini-
schen Kulturlandschaft geleistet. Die
Landschaftspläne haben mit der Fest -
setzung der zahlreichen Schutzgebiete
einen wesentlichen ökologischen Qua-
litätsschub im Kreis Wesel bewirkt. So
wurde im Zeitraum von 1982 bis 2013,
in dem für alle Städte und Gemeinden
des Kreises Landschaftspläne aufge-
stellt wurden, die Gesamtfläche der
 Naturschutzgebiete von weniger als ein
Prozent auf etwa 17 Prozent oder ein -
schließlich der nicht in NSG liegenden
Flächen des Vogelschutzgebietes „Unte-
rer Niederrhein“ sogar auf 21 Prozent
der Kreisfläche erhöht. 
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Abb. 9: Neu angelegte Furt im NSG Steinbach (März 2010) Foto: J. Danielzik
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l BBWind Projektberatungsgesellschaft
mbH

l Bürgerwindpark Flamschen GbR

l Bürgerwindpark Schermbeck-Overbeck

l Deutsche Bundesumweltstiftung (DBU)

l ENERCON GmbH

l H. Nottenkämper OHG

l RWE Innogy GmbH

l Westfälisch-Lippischer Landwirtschafts-
verband e.V.

GPS-gestützte Datenerhebung
Für die GPS-gestützte Datenerhebung der
Uhus wurden Sender der Firma e-obs
GmbH, Grünwald eingesetzt (GPS-Tag
Typ  Bird 2A, 88 Gramm). Der Sender
wird mit Hilfe von Bändern rucksackähn-
lich auf dem Vogel verschnürt und über-

mittelt Daten via Radiowellen. Mittels 
eines Handgerätes werden die Senderdaten
empfangen und ausgelesen. 
Aufgrund der nächtlichen Lebensweise der
Uhus schließt sich der Einsatz per Photo-
voltaik selbstladender Systeme aus. Die
Akku-betriebene Senderleistung ist auf 
ein bis vier Monate beschränkt. Die Leis-
tungsdauer ist energie- und einstellungsab-
hängig. Um Strom zu sparen wurden die
Sender so eingestellt, dass sie Bewegungs-
daten nur von der abendlichen bis zur 
morgendlichen Dämmerung erfassen. Für
drei verschiedene Senderleistungen wird
Strom verbraucht:
l das Senden eines Pingtons im UKW-
Frequenzbereich zur Lokalisierung be-
senderter Tiere,

l die GPS-Peilung für die räumliche Er-
fassung genutzter Lebensräume (Raum-
nutzung) und

Die neue Generation der Wind-
energieanlagen hat in der Regel
Gondelhöhen von etwa 140 bis 150

Meter Höhe, die Rotoren durchstreifen 
dabei einen Höhenbereich von etwa 90 bis
220 Meter. Die unterste Rotorspitze liegt
bei 90 Meter Höhe. Für flugfähige schlag-
gefährdete Arten (Vögel, Fledermäuse) 
besteht somit ein bodennaher Flughöhen-
bereich von etwa 90 Meter Höhe ohne
Schlaggefährdung.
Für den nachtaktiven Uhu ist über dessen
dreidimensionales Raumnutzungsverhal-
ten bislang wenig bekannt. Dass Uhus in
Höhen über 90 Meter fliegen können ist 
sicher; ob sie dies oder wie häufig sie 
das tun dagegen nicht.
Bei der Planung und Genehmigung von
Windenergieanlagen ist die Tötung von
Uhus gemäß Paragraph 44 (1) Bundes-
naturschutzgesetz auszuschließen (Tötungs-
verbot). Bei Windparkplanungen in NRW
werden Konflikte mit dem Uhu in der 
Regel dadurch gelöst, dass nach den 
Regelungen des NRW-Leitfadens zur 
Genehmigung von Windenergieanlagen
(MKULNV 2013) und den Abstandsemp-
fehlungen der Länderarbeitsgemeinschaft
der Vogelschutzwarten (LAG-VSW 2008/
2014) 1.000 Meter zum nächst gelegenen
Uhu-Brutplatz einzuhalten sind. Hierdurch
soll ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko
von Uhus durch Rotorschlag ausgeschlos-
sen werden.
Zur Klärung der Fragestellung „Wie hoch
fliegen Uhus?“ führte die öKon GmbH seit
Anfang April 2014 das Forschungsprojekt
„Besendertes Uhu-Höhenflugmonitoring“
durch. Die Untersuchungen hierzu er-
folgten im Münsterland an Uhus, die Stein-
brüche oder Sandabgrabungen als Brut-
standort nutzten. Mittels GPS-gestützter
Datenerhebung wurden Raum-, Bewe-
gungs- und Höhendaten erfasst und analy-
siert.
Das Forschungsprojekt wurde mit öffent-
lichen und privatwirtschaftlichen Mitteln
gefördert, in alphabetischer Reihenfolge
sind dies:

Olaf Miosga, Stefan Gerdes, Daniel Krämer, Reinhard Vohwinkel

Besendertes Uhu-Höhenflug-
monitoring im Tiefland
Dreidimensionale Raumnutzungskartierung von Uhus im Münsterland

Aufgrund von bislang 16 Totschlagopfern in Deutschland gilt der Uhu als schlagopfergefährdete 
und windenergieempfindliche Art (DÜRR 2015). Inwieweit Uhus durch Höhenflüge im Rotorbereich 
gefährdet sind, ist bislang weitgehend unbekannt. Zur Klärung dieser Frage führte die öKon GmbH 
eine telemetriegestützte, dreidimensionale Raumnutzungskartierung von Uhus im Münsterland durch.

Abb. 1: Besenderter Uhu im Kalksteinbruch Rheine Foto: R. Vohwinkel
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l die Messung der Bewegungsdaten (x-,
y- und z-Daten) für die Erfassung der
Flugbewegungen des Tieres im Raum
(Höhendaten).

Weiterhin wurden eingesetzt:
l ein Auslesegerät: e-obs Base Station II,
l ein Peilgerät: e-obs UHF pinger und
l das Analyseprogramm R für die statis-
tische Auswertung und die Ermittlung
der homerange.

Für das Uhu-Höhenflugmonitoring wurde
eine GPS-Peilung angewendet, da bei un-
bekannten Reviergrößen eine manuelle
Kreuz-Peilung mittels intensivem perso-
nellen Einsatz oder der Errichtung von
Peilmasten aus wirtschaftlichen Gründen
nicht tragfähig gewesen wäre. Es galt die
Annahme, dass Höhenflüge von Uhus 
singuläre Ereignisse darstellen, die wirt-
schaftlich nur im Rahmen einer GPS-
gestützten Dauerüberwachung zu erfassen
sind.
Hierbei wurde in Kauf genommen, dass
die GPS-Logger zwar qualifizierte Höhen-
flugdaten liefern, allerdings mit Schwan-
kungen und fehlerhaften Abweichungen
(s. u. Fehlerdiskussion). Dennoch über-
wiegen die Nutzungsvorteile eindeutig:
l relativ unkompliziertes Handling,
l schnelle Datenverfügbarkeit,
l relativ geringer personeller Aufwand,
l parallele Datenerfassung mit vertret-
barem Zeit- und Personalaufwand mög-
lich,

l Ermittlung belastbarer Höhenflugdaten
durch Kalibrierung der einzelnen Sen-
der bei vertretbaren Abweichungen
möglich. 

Die Taktung zur Registrierung von Bewe-
gungen der Sender wurde anfangs in allen
Revieren auf eine Frequenz von einem Er-
fassungspunkt in zwei Minuten eingestellt.
Im Lauf der Untersuchung wurde die 
Frequenz auf einen Erfassungspunkt in
zehn Sekunden heraufgesetzt.

Fehlerdiskussion GPS-Technik
Mittels der GPS-gestützten Datenerhe-
bung wurden große Datenmengen gene-
riert, wobei sich bei der Auswertung der
Daten deutliche Abweichungen ergeben
haben, die statistisch und durch händisch-
empirische Einzelpunktbetrachtung zu
überprüfen und zu gewichten waren.
Mögliche systematische Fehlerquellen
oder Genauigkeitsschwächen ergeben sich
durch die eingesetzte Technik, die hier 
thematisch nur angerissen werden soll. Für
eine optimale Positions- und Höhenbe-
stimmung der Sender ist der gleichzeitige
freie Empfang von mindestens vier Satel-
liten erforderlich. Halten sich die Uhus 
in der Nähe von Felswänden oder Baum-
kronen auf, wirken diese möglicherweise
abschirmend und verfälschen die Messer-
gebnisse. Auch sind Störungen durch 

extreme Witterungseinflüsse wie Gewitter
nicht auszuschließen.
Gesammelt wurden 213.000 Datensätze,
ein Datenumfang, der sich nur computer-
gestützt analysieren lässt. Relevante Infor-
mationen für die Flugphasen sind Angaben
zu Länge, Breite, Höhe und Geschwindig-
keit. Maßgeblich waren die aktiven Flug-
phasen von den Ruhephasen zu trennen.
Hierzu wurde davon ausgegangen, dass
fliegende Uhus sich mit einer Mindest-
geschwindigkeit von zehn Stundenkilo-
metern bewegen. Geringere Geschwindig-
keiten wurden nicht als Flugereignis 
gewertet. Mit diesem Ansatz lassen sich
Flug- und Ruhephasen plausibel trennen;
jede einzelne Flugphase lässt sich darstel-
len und auch graphisch dokumentieren.
Allerdings sind bei den GPS-Messungen
Fehlerquellen zu berücksichtigen. Bei 
der zeitgleichen Deponierung von acht
Kontrollsendern auf einem Garagendach
mit freiem Satellitenempfang stellte sich
eine Messschwankungsbreite von plus 
minus 15 Metern heraus; das heißt, ein 
gemessener Höhenwert ist somit nicht 
absolut zu nehmen, sondern kann auch 
15 Meter höher oder niedriger liegen. 
Dies wurde durchgängig bei der Studie 
berücksichtigt.
Die vom GPS-Sender gemessene Höhe 
basiert auf einem Höhenmodell, das nicht
mit der tatsächlichen Geländehöhe über-
einstimmt. Im Kontrollversuch wurde eine
systematische Abweichung von durch-
schnittlich 50 Meter festgestellt. Die ge-
messenen Höhenwerte wurden daher um
diesen Wert nach unten korrigiert.
Des Weiteren ergeben sich bei der Methode
Messfehler. Offensichtliche Messfehler

sind beispielsweise Höhenangaben deut-
lich unter der Geländeoberkante, wobei 
eine Höhenangabe von 15 Meter unter 
Geländeoberkante sich noch in der ge-
nannten Schwankungsamplitude befindet
und nicht ausgeschlossen werden kann –
der Uhu kann zum Beispiel gerade auf dem
Boden Beute greifen. Messwerte von 200
Meter unter Geländeoberkante können 
jedoch sicher als Messfehler ausgeschlos-
sen werden.

Schwieriger zu behandeln sind Mess-
abweichungen in der Höhe. Einzelpunkt-
ereignisse beispielsweise in 600 Meter 
Höhe ohne benachbarte Referenzenzwerte
können klar als Messfehler eliminiert wer-
den. Flugpunkte in der Höhe bis etwa 250
Meter sind dagegen durchaus plausibel
und nicht von vornherein als Messfehler
auszuschließen. Die statistische Analyse
mit dem open-source-Programm „R“ half
bei der Qualifizierung dieser Daten, stellt
jedoch noch keinen Ausschluss dar. Daher
wurde jeder einzelne dieser Werte hän-
disch überprüft: Wann und wo wurde er 
gemessen? Ist ein gestörter Satellitenemp-
fang möglich (zum Beispiel im Wald oder
an einer Steilkante)? Welche Taktung oder
welcher Taktungsübergang war program-
miert? Wird ein Messwert durch benach-
barte Referenzwerte bestätigt?

Wie sich herausstellte, sind diese Mess-
abweichungen in der Höhe durchweg 
Einzelpunktereignisse, deren Höhenwerte
sich stark von den benachbarten Referenz-
werten unterscheiden und sich daher nicht
bestätigen lassen. Praktisch bedeutet dies,
dass ein Einzelmesswert von 75 Meter 
Höhe, die der männliche Uhu in Coesfeld
in weniger als 20 Sekunden erreicht und

Abb. 2: Übersicht der Zeiträume der Datenerfassung an den besenderten Uhus. Die 
roten und blauen Balken zeigen den Zeitraum der Datenerfassung pro Uhu im Jahres-
verlauf an. Für jedes Tier ist die Anzahl der Flugpunkte angegeben.
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wieder verlassen hat, zwar unwahrschein-
lich ist, aber nicht gänzlich ausgeschlossen
werden kann. Diese Werte wurden somit 
in der vorliegenden Studie als plausibel 
berücksichtigt (s. Abb. 6 und 7).

Fang der Uhus
Der Fang der Uhus erfolgte unter Einsatz
üblicher Fangmethoden in der Nacht. Vor
Ort wurde im jeweiligen Brutrevier ent-
schieden, welche Fallenart oder -kombina-
tion zum Einsatz kam. Der Fang in der 
Höhe erfolgte durch aufgestellte Japan-
netze (Canopy Net), am Boden durch der
Vogelart entsprechend große Netzfallen
mit Ködertieren (tote Ratten, Straßentau-
ben). Während der Standzeit der Netze und
Fallen wurden diese mittels Sichtkontrolle
durch den Einsatz eines Nachtsichtgeräts
(Restlichtverstärker) und mit Hilfe auto-
matischer, elektrisch gesteuerter Licht-
und Akustiksignale permanent überwacht.
In der Regel vergehen zwischen dem ge-
nehmigungspflichtigen Fang und der Wie-
derfreilassung der Uhus etwa 15 Minuten.
Die Sender werden mit einem individuell
angepassten Tragesystem aus Teflonbän-
dern wie ein Rucksack auf dem Rücken 
fixiert. Die Sender verschwinden nach der
Befestigung vollständig im Kleingefieder,
nur die Antenne ragt heraus. Nach einiger
Zeit lösen sich die Bänder und der Sender
wird abgeworfen. 
Aufgrund der Positionierung des Senders
und dessen geringen Gewichts (88
Gramm) wird der besenderte Vogel kaum
in seiner Lebensqualität und -funktion ein-
geschränkt oder gefährdet. Selbst während
der Balz und der Kopulation ist dieser
„Rucksack“ nicht hinderlich, was an einem
Uhu-Weibchen im Bergischen Land nach-
gewiesen wurde, welches den Sender rund

ein Jahr getragen hat und in dieser Zeit er-
folgreich brütete (Vohwinkel, mündl. Mit-
teilung).

Besenderte Uhus
Untersucht wurden sechs adulte Uhus in
vier verschiedenen Revieren des Münster-
landes: Dülmen-Rödder, Nottuln, Rheine-
Waldhügel, Coesfeld-Flamschen (s. Abb. 2).
Der Sender des erstbesenderten Uhu-
Weibchens in Dülmen ging nach fünf 
Tagen verloren und wurde nicht wieder-
gefunden. Aufgrund der geringen Daten-
grundlage wird dieses Revier nur nach-
richtlich mitgeführt. Insgesamt wurde also
die dreidimensionale Raumnutzung aus
drei Revieren erfasst, wobei in den Revie-
ren Coesfeld und Rheine die Besenderung
beider Alttiere gelang.
Besendert wurden die Uhus in der Zeit der
Brutpflege. Zu diesem Zeitpunkt erhöht
der Fang nicht das Risiko einer Aufgabe
der Brut und in der Folgezeit zeigen 
die Tiere durch Futterbeschaffung hohe
Aktivitäten. Die nahezu zeitgleiche tele-
metrische Begleitung der Uhus dauerte 
unterschiedlich lang, zum Teil über vier
Monate bis in den Herbst 2014 hinein.

Raumnutzung
Exemplarisch sind in den Abbildungen 3
und 4 die Raumnutzungen von zwei Männ-
chen aus verschiedenen Revieren darge-
stellt. Insgesamt führte die Telemetrierung
der fünf Alt-Uhus zum Teil zu folgenden
Ergebnissen:
l Die Flüge fanden häufig strukturgebun-
den statt: Regelmäßig wurden die glei-
chen Flugstrukturen genutzt (Waldkan-
ten, Hecken), teilweise sind spezifische
und häufig genutzte Flugwege zu er-
kennen (s. Abb. 3).

l Bestimmte erhabene Ansitzpunkte (wie
Jagdkanzeln, Bäume oder Gebäude)
wurden regelmäßig genutzt. Gittermas-
ten werden nicht gemieden: In Rheine
wurde mehrfach die serielle Nutzung
von Strommasten einer Hochspan-
nungsleitung belegt – die Uhus fliegen
hier von Mast zu Mast.

l Die Raumnutzung von Männchen und
Weibchen im selben Revier war sehr 
unterschiedlich: Das brütende oder 
fütternde Weibchen blieb überwiegend
im Kernrevier, während zeitgleich 
das Männchen Jagdausflüge in die 
Peripherie machte.

l Weite Ausflüge im Revier fanden ver-
gleichsweise selten statt. Die Aufent-
haltsdauer der Uhus im 1.000-Meter-
Radius um den Brutplatz (Kernrevier)
ist durchweg hoch (41, 79, 87, 95 und
99,8 Prozent).

l Die maximalen Distanzen der Jagdaus-
flüge differierten stark und reichten von
1,1 bis 3,5 Kilometer Entfernung vom
Brutplatz.

l Alle erfassten Flüge waren kurze Ereig-
nisse von meist unter einer Minute Flug-
dauer (s. Abb. 5). Zumeist wurden Flüge
von Sitzwarte zu Sitzwarte dokumen-
tiert. Flüge über einer Minute Dauer 
waren selten und traten im gemessenen
Zeitraum nur viermal auf. Das längste
Flugereignis (1.070 Meter) bei insge-
samt 3.526 ermittelten Flugereignissen
hatte eine Dauer von nur 80 Sekunden!

l Distanzflüge (vgl. DÜRR 2014; SITKE-
WITZ 2009) oder lange Flüge, beispiels-
weise zum Aufsuchen neuer Jagdräume,
wurden nicht belegt. Auch direkte Nah-
rungstransportflüge vom Beuteschlag-
ort zum Brutplatz oder zur Futterüberga-
bestelle wurden nicht nachgewiesen.

Abb. 3: Raumnutzung des Uhu-Männchen in Nottuln (roter 
Kreis: 1.000 Meter-Radius um den Brutplatz, schwarze Kreise:
bestehende Windenergieanlagen)

Abb. 4: Raumnutzung des Uhu-Männchens in Coesfeld-Flam-
schen (roter Kreis: 1.000 m-Radius um den Brutplatz, schwarze
Kreise: bestehende Windenergieanlagen)

NiN_3-2015_1-52  01.09.15  12:39  Seite 37



38 Natur in NRW 3/15

Uhu

In Abhängigkeit vom Nahrungsangebot
nutzen Uhus unterschiedlich große Re-
viere, die rechnerisch ermittelten Aktions-
räume (homerange) differieren deutlich
und reichen von nur 36 Hektar (Nottuln)
bis zu 1.040 Hektar (Rheine).
Die Uhus jagen vorwiegend in der halb-
offenen Kulturlandschaft und meiden 
keineswegs innerstädtische Siedlungsbe-
reiche; geschlossene Waldflächen werden
von den untersuchten Uhus offensichtlich
dagegen kaum genutzt.

Höhenflugverhalten
Folgende Szenarien sind denkbar, die 
Höhenflüge bedingen können:

Innerhalb eines Reviers:
l Nahrungssuche oder Jagdausflüge
l Nahrungstransportflüge
l Revierverteidigung
l Thermikflüge
l Balz
l Bettelflüge der Jungen
l Distanzflüge in revierferne Jagdgebiete

Außerhalb eines Reviers:
l Distanzflüge von abwandernden Jung-
Uhus

In dieser Studie wurden ausschließlich 
Revier besetzende Alt-Uhus besendert. 
Lebensraumfunktionen von Jung-Uhus
wurden nicht untersucht.

Eine wesentliche Aufgabe bestand darin,
aus den 213.000 Senderdaten die eigent-
lichen Flugdaten zu ermitteln. Die Aus-
wertung ergab einen Fluganteil von nur 
etwa drei Prozent aller Erfassungspunkte. 

Eine Höhenflugermittlung mittels GPS-
Peilung ist fehlerbehaftet, die möglichen
Fehlerquellen wurden bei dieser Studie
statistisch und pessimal korrigiert. Jeder
kritische Wert wurde zudem händisch und
empirisch überprüft. Keiner der in Ab-

bildung 6 angegebenen Fehlerwerte wird
durch einen benachbarten Referenzwert 
in ähnlicher Höhe gestützt.
Im Ergebnis liefert diese Studie keine Hin-
weise auf Höhenflüge:
l Unter Berücksichtigung der methodisch
bedingten Messschwankungen flogen
die besenderten Uhus in der Regel deut-
lich unter 50 Meter Höhe.

l Ein sicheres Höhenflugereignis wurde
nicht ermittelt. Die Ausreißer in den
Boxplot-Darstellungen sind einzelne
Messwerte, die nicht durch benachbarte
Werte referenzierbar sind. Dargestellte
Flugpunkte über 50 Meter stellen ver-
mutlich methodisch bedingte Mess-
fehler dar.

Der charakteristische Flug der in dieser
Studie besenderten Uhus im Revier ist 
wie folgt zu beschreiben:
l Geflogen wurden meist nur kurze Stre-
cken: kurze Flüge mit Zwischenstopps
und langen Ruhepausen.

l Der Flug erfolgte von Ansitzpunkt zu
Ansitzpunkt. Genutzt wurden Ansitz-
warten in geringer bis mittlerer Höhe
(Baumwipfelhöhe); hohe Ansitzwarten
waren in den untersuchten Revieren
nicht präsent. Vorhandene Windenergie-
anlagen mit geschlossenem Stahlbeton-
mast wurden nicht als Ansitzwarte ge-
nutzt.

l Die gemessenen Höhen der durchweg
kurzen Flugbewegungen zwischen den
Ansitzwarten liefern keine gesicherten
Hinweise auf ein Aufsteigen in Flug-
höhen über 50 Meter.

l Der Flug der Uhus orientierte sich häu-
fig an Leitstrukturen (z. B. Waldkanten,
Gittermasten).

l Größere Ausflüge oder Streckenflüge
waren eher seltene Ereignisse. Nennens-
werte Distanzflüge wurden nicht er-
mittelt.

Revier u. Erfassungs- Erfassungs- davon Aktions- max. Entf. Anzahl der 
Geschlecht zeitraum punkte Flug- raum v. Brut- gemessenen 

punkte (ha) platz (m) Flugereignisse u.
Flugdauer

Nottuln – 10.07.– 19.628 137 36 1.040 126
Männchen 05.09.2014 (0,7 %) bis 20 sec: 116 (85 %)

20–30 sec: 9 (13 %)
30–40 sec: 1 (2 %)

Rheine – 27.06.– 37.126 440 293 2.080 387
Weibchen 03.10.2014 (1,2 %) bis 20 sec: 345 (78 %)

20–30 sec: 32 (15 %)
30–40 sec: 9 (6 %)
40–50 sec: 1 (1%)

Rheine – 25.06.– 63.409 1.638 194 2.600 1.248
Männchen 21.11.2014 (2,6 %) bis 20 sec: 972 (59 %)

20–30 sec: 199 (24 %)
30–40 sec: 53 (10 %)
40–50 sec: 13 (3 %)
50–60 sec: 9 (3 %)
60–70 sec: 2 (1 %)

Coesfeld – 15.07.– 34.010 543 334 3.480 395
Weibchen 19.08.2014 (1,6 %) bis 20 sec: 289 (53 %)

20–30 sec: 70 (26 %)
30–40 sec: 30 (17 %)
40–50 sec: 6 (4 %)

Coesfeld – 15.07– 56.530 2.039 1.040 2.530 1.370
Männchen 14.11.2014 (3,6 %) bis 20 sec: 929 (46 %)

20–30 sec: 285 (28 %)
30–40 sec: 105 (15 %)
40–50 sec: 33 (6 %)
50–60 sec: 16 (4 %)
60–70 sec: 1 (0 %)
70–80 sec: 1 (0 %)

Tab. 1: Kenndaten der Uhu-Telemetrierung

Abb. 5: Dauer und prozentuale Verteilung der Flugereignisse
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Ausblick
Die Untersuchung hatte das Ziel, das 
Höhenflugverhalten von Uhus zu unter-
suchen. Die erzielten Ergebnisse liefern
wichtige Erkenntnisse zum Höhenflug-
verhalten und zur Raumnutzung von Uhus
im Tiefland, lassen aber naturgemäß viele
Fragen offen, die hier nur kurz ange-
sprochen werden:
l Welche Flughöhen Uhus im Bergland
erreichen, ist derzeit nicht bekannt.

l Welche Flughöhen abwandernde Jung-
Uhus erreichen, ist nicht bekannt.

l Erfasst wurden Bewegungsdaten von
Mitte Mai bis Mitte November 2014.
Das Flugverhalten im Winter und Früh-
ling (z. B. während der Balz) ist noch
nicht bekannt.

Zur Beantwortung dieser Fragen sind 
weitere Projekte geplant. Seit Mai 2015
läuft eine Studie in Bayern. Dort wurden
zwei Alt-Uhus erfolgreich besendert. Des
Weiteren ist in 2015 und 2016 eine 
Herbst- und Winterbesenderung von Uhus
im Teutoburger Wald geplant. All diese 
Ergebnisse stehen noch aus.
Die hier vorgestellten Untersuchungen
können Relevanz bei Genehmigungsver-
fahren von Windenergieanlagen haben. 
Eine Telemetrie gestützte, dreidimensionale
Raumnutzungskartierung ist in Planungs-
und Zulassungsverfahren sicherlich keine
Standarduntersuchung (vgl. BREUER et al.
2015), liefert aber bei schwer zu erfassen-
den nachtaktiven Arten wie dem Uhu 
wesentlich aussagekräftigere Daten als
dies eine konventionelle Raumnutzungs-
analyse je könnte und kann somit erheblich
zu einer erhöhten Planungssicherheit bei-
tragen.
Unter der Voraussetzung deutlich niedrig
fliegender Uhus, stellt sich die Frage nach
der Signifikanz eines erhöhten Tötungs-
risikos – selbst bei Unterschreitung der
Abstandsempfehlungen (1.000-Meter-Ra-

dius). Bei stetigen Flugbewegungen unter-
halb der Rotoren ist diese nur schwerlich
abzuleiten.
Ob ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko
vorliegt oder nicht, ist derzeit in jedem 
einzelnen Genehmigungsverfahren zu 
klären. 

Hinweis
Die Ergebnisse dieser Studie sind mit um-
fänglichem Kartenmaterial dokumentiert.
Dieses finden Sie unter www.oekon.de.
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Zusammenfassung
Das dreidimensionale Raumnutzungs-
verhalten und insbesondere die hierbei
erreichten Flughöhen von nachtaktiven
Uhus sind bislang wenig bekannt. Zur
Klärung dieser Fragestellung wurde
2014 im Münsterland ein „Besendertes
Uhu-Höhenflugmonitoring“ durchge-
führt.
Sechs Uhus wurden im Tiefland be-
sendert. Es wurden Senderdaten aus 465
Nächten mit über 213.000 Datensätzen
ermittelt (davon rund 97 Prozent Ruhe-
punkte, drei Prozent Flugpunkte).
Die Aktionsradien zeigen je nach Revier
und Individuum sehr unterschiedliche
Größen. Im Revier werden bestimmte
Ansitzpunkte regelmäßig genutzt. Die
besenderten Uhus flogen eher kurze
Strecken (keine Distanzflüge; häufig
strukturgebundene, kurze Flüge mit
Zwischenstopps und langen Ruhe-
pausen). Größere Ausflüge waren eher
seltene Ereignisse. Die besenderten
Uhus flogen in der Regel deutlich unter
50 Meter Höhe. Distanzflüge und 
sichere Höhenflugereignisse wurden
nicht ermittelt.

Abb. 6: Höhenverteilung der Flugpunkte: Auswertung der Flug-
bewegungen zur Ermittlung und zum Ausschluss von Messfehlern

Abb. 7: Statistisch ermittelte Höhenverteilung der Flugpunkte 
ohne Ausreißer/Messfehler
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ten Bierkellern ab. Auch nach Nord- und
Südamerika, Australien und Neuseeland,
Madagaskar, China, Japan, Nord- und Süd-
afrika oder die Kanarischen Inseln wurde
der Bierschnegel vermutlich mit Lebens-
mitteltransporten verschleppt (WELTER-
SCHULTES 2012, NORDSIECK 2015).

Doch das offene Lagern von Lebensmit-
teln oder feuchte Keller gehören in
Deutschland der Vergangenheit an. Durch
den Verlust historischer Bauten und die Sa-
nierung ehemals feuchter Keller sowie die
Einführung strikter Hygienevorschriften
bei der Lebensmittel- und Bierherstellung
oder -lagerung wurde dem Bierschnegel
die Lebensgrundlage zunehmend entzo-
gen. Der Rückgang der Meldungen dieser
Schneckenart führte schließlich zu ihrer
Einstufung als „vom Aussterben bedroht“,
dem letzten Mahnruf vor ihrem Auslö-

schen. Steht der Bierschnegel also kurz vor
dem endgültigen Verschwinden, droht ihm
das gleiche Schicksal wie anderen eng mit
historischen menschlichen Nutzungswei-
sen verbundenen Tier- und Pflanzenarten?

Merkmale und Ökologie
Der Bierschnegel (Limacus flavus Lin -
naeus 1758, auch Limax flavus) zählt mit
einer Länge von bis zu zehn Zentimetern
(in manchen Beschreibungen auch bis zu
15 Zentimetern) zu den größeren Nackt-
schneckenarten der Familie der Schnegel
(Limacidae). Die Farbe der erwachsenen
Tiere variiert meist zwischen einem
schmutzig gelblichen bis orangefarbenen
Grundton, überzogen von eher helleren
Flecken (Abb. 1). Es kommen aber auch
fleckenlose orangefarbene, rötliche oder

Der Bierschnegel scheint ein Phan-
tom unter den Schnecken zu sein.
Nach den Roten Listen der gefähr-

deten Weichtiere Deutschlands (JUNG-
BLUTH & VON KNORRE 2009) und vieler
Bundesländer wie auch Nordrhein-Westfa-
lens (KOBIALKA et al. 2011) gilt diese
Nacktschneckenart als „stark gefährdet“,
„vom Aussterben bedroht“ oder gar als
„ausgestorben oder verschollen“. In den
letzten zwanzig Jahren erscheinen aber im-
mer wieder Beiträge über Neu- oder Wie-
derfunde des Bierschnegels in naturkund -
lichen Periodika oder Landesübersichten.
So geben ZETTLER et al. (2006) für Meck-
lenburg-Vorpommern zahlreiche aktuelle
Nachweise an und KÖRNIG et al. (2013) zi-
tieren neuere Funde in Halle/Saale und bei
Altenburg östlich von Jena (auch BAADE
1989). 2004 gelang in Einbeck der erste
niedersächsische Nachweis nach 90 Jahren
(TEICHLER 2004), dem weitere Funde bei
Goslar folgten, und 1999 bei Beverungen
im Kreis Höxter nach 44 Jahren die erste
Beobachtung für Westfalen ergänzt durch
zwei weitere Nachweise in Höxter in 2000
(KOBIALKA & KIRCH 2002). Was verbirgt
sich also hinter diesem Namen, den Nicht-
kenner der Schneckenwelt wohl eher als
Scherz von Biologen oder Naturschützern
ansehen?
Ende des 19. Jahrhunderts gibt LÖNS
(1890) alleine für Münster folgende Fund-
orte an: Magdalenenstraße, Berg-, Jüde -
felder-, Münz-, Aegidii-, Klemens-, Mau-
ritz-, Ludgeri-, Steinfurter- und Hammer-
Straße, Altersteinweg und Domplatz. 
Noch bis in die fünfziger Jahre des letzten
Jahrhunderts galt der Bierschnegel als ver-
breiteter Vorratsschädling. Ursprünglich
vermutlich im Mittelmeergebiet beheima-
tet, kam der Bierschnegel überall in Süd-,
West- und Mitteleuropa in Siedlungen vor,
wo in einem feuchten Umfeld Lebensmit-
tel hergestellt oder gelagert wurden. So lei-
tet sich der deutsche Name von den häufi-
gen Beobachtungen solcher Tiere in feuch-

Andreas Pardey

Wiederfund des Bierschnegels 
in Bad Münstereifel
Vorkommen gefährdeter Schnecken an Natursteinmauern erfordern eine behutsame Sanierung 
historischer Gebäude und Stadtmauern

Der Bierschnegel (Limacus flavus Linnaeus, 1758), früher eine in Siedlungen verbreitete Nackt-
schneckenart, gilt in vielen Bundesländern als verschollen oder wie in Nordrhein-Westfalen vom 
Aussterben bedroht. Durch gezielte nächtliche Suche konnten aber nach zum Teil vielen Jahrzehnten
Wiederfunde gemeldet werden. Ein solcher Nachweis gelang 2014 in der historischen Innenstadt von
Bad Münstereifel.

Abb. 1: Der Bierschnegel (Limacus flavus) konnte im Herbst 2014 in Bad Münstereifel
nachgewiesen werden Foto: A. Pardey
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dunkle Individuen vor. Der Körper weist
an seinem Ende einen schwach ausgepräg-
ten, kurzen Kiel auf und gibt einen gelb-
lichen Schleim ab. Jungtiere wirken grün-
licher und dunkler. Die Sohle ist weiß, der
Sohlenschleim farblos. Der gleich gefärb-
te Mantelschild umfasst ungefähr ein Drit-
tel der Körperlänge, das Atemloch sitzt,
wie bei allen Schnegel-Arten, in der hinte-
ren Mantelhälfte. Die bläulichen bis blau-
grauen Fühler heben sich optisch vom rest-
lichen Körper ab. Mit diesen Merkmalen
ist die Art in Deutschland in der Regel
leicht erkennbar (KERNEY et al. 1983, WIE-
SE 2014, NORDSIECK 2015). Mit dem Grün-
schnegel oder Irischen Schnegel (Limacus
maculatusKaleniczenko, 1851 oder Limax
ecarinatus O. Boettger, 1881) tritt auf den
Britischen Inseln eine ähnliche Art parallel
auf. Ihr Körperschleim ist schwach gelb
bis farblos und sie lebt – im Gegensatz zum
ausschließlich synanthropen Bierschne-
gel – in Wäldern und unter Steinen im Of-
fenland. Diese Schwesterart wurde in
Deutschland bisher noch nicht nachgewie-
sen. Mit einer Einschleppung ist jedoch zu
rechnen.
Aktuelle Nachweise liegen überwiegend
aus Siedlungen mit älterem Gebäudebe-
stand vor. Hier wurden Bierschnegel in
Komposthaufen oder anderen Stellen in
Gärten, in feuchten Vorratskellern und -ge-
wölben und Abwasserkanälen gefunden.
Als Nahrung werden Obst-, Gemüse- und
andere in Zersetzung befindliche Pflanzen-
reste, Pilze oder Flechten aufgenommen.
Offensichtlich finden die Schnecken auch
unter heutigen Lagerbedingungen noch
ausreichend Nahrung. In England, wo der
Bierschnegel zu den häufigeren Arten ge-
hört, wurden Exemplare auch in moder-
nen Vorratsgebäuden gefunden (WELTER-
SCHULTES 2012). 
So bestehen durchaus Hoffnungen, dass
die Kenntnisse zum aktuellen Vorkommen
des Bierschnegels und damit die pessimis-
tischen Befürchtungen über sein bevorste-
hendes Aussterben in Deutschland nicht
die wirkliche Bestandssituation widerspie-
geln. Naturschutzfachliche Bestandsanaly-
sen können immer nur so gut sein wie die
ihr zugrunde liegende Datenbasis. Der
 Negativtrend der Bierschnegel-Nachweise
könnte mitbeeinflusst sein durch die Tat -
sache, dass sich immer weniger naturinte-
ressierte Menschen mit der Schneckenwelt
auskennen. Darüber hinaus wird insbeson-
dere den Nacktschnecken – verursacht
durch die massive Ausbreitung des Garten-
schädlings Spanische Wegschnecke – ein
eher negatives Image zugesprochen. Er-
schwerend wirkt außerdem, dass der Bier-
schnegel eine strikt nachtaktive Lebens-
weise aufweist. Wer spaziert schon gerne
in der Dunkelheit im Regen mit einer
 Taschenlampe durch die Innenstadt und
leuchtet Hauswände auf der Suche nach
 einer Nacktschnecke ab?

Nachweis des Bierschnegels in
Bad Münstereifel
In der Nacht des 7. Oktober 2014 konnten
an den Natursteinmauern entlang des Erft-
laufes in der historischen Innenstadt von
Bad Münstereifel (Abb. 2) zahl reiche
Exemplare des Bierschnegels be obachtet
werden, ausgewachsene wie auch viele
Jungtiere. Mit Nieselregen und Lufttempe-
raturen über 15 Grad Celsius herrschten
ideale Bedingungen für eine Schnecken-
nachsuche. Das Vorhandensein umfangrei-
cher alter bewachsener Natursteinmauer-
anlagen mit vielen Versteckmöglichkeiten
wie Mauerfugen, Abwasserrohren und
Blumenkübeln, das dauerfeuchte Klein-
klima am Flusslauf, eine Brauerei in un-
mittelbarer Flussnähe sowie Mitteilungen
aus der Bevölkerung über Nacktschnecken
im innerstädtischen Bereich hatten zu die-
ser Nachsuche angeregt.
Die Bierschnegel traten gemeinsam mit
ebenfalls vielen Individuen des Tiger-
schnegels (Limax maximus) auf, einer
gleichfalls für menschliche Siedlungen ty-
pischen, aufgrund ihrer Länge von bis 
zu 13 Zentimetern und mehr auffälligen
Nacktschneckenart (Abb. 3). Doch auch
viele Gehäuseschnecken konnten auf den
Mauern und Blumentrögen festgestellt
werden. Dazu zählte unter anderem die
Zahnlose Schließmundschnecke (Balea
perversa). Sie gilt in NRW als stark ge-
fährdet und wird fast ausschließlich an
 alten Natursteingebäuden beispielsweise
von Befestigungsanlagen nachgewiesen
(Abb. 4). Die Glatte, die Zweizähnige 
und die Gemeine Schließmundschnecke
(Cochlodina laminata, Clausilia bidenta-
ta, Alinda biplicata) sowie der Steinpicker
(Helicigona lapicida) ergänzten das Arten -

ensemble. Auch an isolierten Naturstein-
mauern im Bad Münstereifeler Stadtteil
Iversheim konnten im Jahr 2014 neben der
Zahnlosen Schließmundschnecke andere
selten gewordene Arten wie die in NRW
stark gefährdete Kleine Fässchenschnecke
(Sphyradium doliolum), die gleichfalls
stark gefährdete Zylinderwindelschnecke
(Truncatellina cylindrica) oder die in
NRW gefährdete Moos-Puppenschnecke
(Pupilla muscorum) festgestellt werden.
Diese Ergebnisse belegen die schon von
KOBIALKA & KAPPES (2010) dargestellte
hohe Bedeutung historischer Bauten für
die Schneckenfauna.

Schutz siedlungstypischer
Schneckenarten
Der Nachweis hochgradig bestandsgefähr-
deter Schneckenarten wie des Bierschne-
gels und der Zahnlosen Schließmund-
schnecke an den historischen Mauern Bad
Münstereifels macht deutlich, dass bei der
notwendigen Sanierung solcher Gebäude
und Mauern neben Denkmalschutzaspek-
ten auch naturschutzfachliche Anforderun-
gen beachtet werden müssen. Bauten die-
ser Art sind einmalig und auch als Sekun-
där-Lebensraum nicht ersetzbar. KOBIAL-
KA & KAPPES (2010) zeigen beispielhaft
auf, dass ohne die Berücksichtigung der
Lebensansprüche der Schnecken bei In-
standsetzungsarbeiten deren wenige iso-
lierte Vorkommen rasch unwiderruflich
zugrunde gehen können. Dies gilt glei-
chermaßen für Insekten wie die Wildbie-
nen, für Spinnen, für die Pflanzenwelt
(PICK et al. 2002, BRANDES 1996, 2013)
oder für Fledermäuse. So erweist sich eine
nach außen bündige Vermörtelung der

Abb. 2: Typischer Lebensraum des Bierschnegels (Limacus flavus) sind die Ufermauern
der Erft in der Innenstadt von Bad Münstereifel Foto: A. Pardey
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Mauerfugen als fatal. Viel besser ist es, mit
zum Teil tiefer liegenden Fugen, die sich
nicht negativ auf die Mauerstabilität aus-
wirken, Kleinlebensräume für Moose und
krautige Pflanzen sowie Rückzugsräume
für kleine Tierarten zu erhalten. Bei der
Wahl des Mörtels ist hydraulischen Kalk-
mörteln oder Kalkzementspeis, die wei-
cher als die Steine und damit bei Folge-
maßnahmen rückstandslos entfernbar sind,
der Vorzug vor reinen Zementmörteln zu
geben (GREIFENSTEIN 2001). Unbeschädig-
te Mauerpartien können auch von der Sa-
nierung ausgenommen werden, um Refu-
gialvorkommen der Mauerlebewesen zu
erhalten. Moose, Farne, Fetthennen und
andere krautige Arten wirken sich im Ge-

gensatz zu Efeu oder anderen Gehölzen
nicht negativ auf die Standsicherheit von
Mauern aus und müssen nicht entfernt
werden. Dies gilt gleichermaßen für be-
wachsene Mauerkronen (Abb. 5). Muss 
eine wasserdichte Abdichtung der Mauer-
krone vorgenommen werden, kann sie an-
stelle einer abdichtenden Betonabdeckung
auch unter den obersten Steinschichten als
Zwischenschicht eingefügt werden. Wich-
tig ist es auch, den Mauerfuß nicht zu ver-
siegeln und vor den Mauern stehende Ge-
hölze, Gräser und Kräuter zu belassen. Sie
sorgen mit ihrer Beschattung für die Erhal-
tung eines luftfeuchteren Kleinklimas, auf
das Schnecken wie auch Farne angewiesen
sind. 
Im Frühjahr 2015 fand ein Ortstermin un-
ter Beteiligung der unteren Landschaftsbe-
hörde des Kreises Euskirchen, der Stadt-
verwaltung Bad Münstereifel, des Kreis-
verbandes Natur- und Umweltschutz Eus-
kirchen (KNU) sowie des Autoren dieses
Beitrages statt, bei dem die Berücksichti-
gung der naturschutzfachlichen Belange
bei der Mauersanierung vereinbart wurde.

Aufruf zur Nachsuche und
Meldung
Das Verbreitungsbild des Bierschnegels in
Nordrhein-Westfalen bleibt auch mit die-
sem Nachweis überschaubar. Die aktuelle
Übersichtskarte des Arbeitskreises zur
Kartierung und zum Schutz der Mollusken
in Nordrhein-Westfalen zeigt lediglich
 eine Reihe älterer Nachweise in der west-
fälischen Bucht und im südlich angrenzen-
den Mittelgebirgsvorland sowie wenige
aktuelle Nachweise (nach 2000) in Ost-
westfalen, im Rheintal und jetzt auch in der
Eifel (Abb. 6). Die Einzelnachweise listen
KOBIALKA & KIRCH (2002) auf. Der letzte
publizierte Nachweis im Bad Münster-
eifeler Raum stammt aus dem Jahre 1978
von KNECHT (1978), der die Art bei der Ka-
kushöhle bei Mechernich und in  einem

Kiefernwald bei Bad Münstereifel –
Eschweiler fand. Die letzte Beobachtung
in der nordrhein-westfälischen Eifel datiert
aus 1987 von der Burgruine Stolzenburg
bei Kall-Urft und aus dem Kuttenbachtal
nahe dem Kloster Steinfeld (RÄCKE 1987).
Wie auch andere Autoren früherer geziel-
ter Suchaktionen anmerken, könnten we-
nig aufwändige Untersuchungen poten-
zieller Bierschnegel-Lebensräume rasch
neue Erkenntnisse über die tatsächliche
Verbreitung dieser nach aktuellem Stand
vom Aussterben bedrohten Art geben.
Hierzu eignen sich am besten warme und
feuchte Spätsommer- oder Herbstnächte
während oder nach einem Regenereignis.
Will man sich vor unangenehmen Nachfra-
gen schützen, meldet man seine Suchakti-
vitäten am besten bei der örtlichen Polizei-
dienststelle und bei der zuständigen Unte-
ren Landschaftsbehörde des Kreises an.
Schnecken mitzunehmen ist bei dieser
leicht zu erkennenden Art nicht erforder-
lich. Notwendig ist aber zur Fundbestäti-
gung ein aussagekräftiges Foto der Schne-
cken. Der Autor dieses Beitrages nimmt
solche Meldungen mit Fotobeleg gerne
entgegen und leitet sie nach Prüfung an
den Arbeitskreis zur Kartierung und zum
Schutz der Mollusken in Nordrhein-West-
falen zur Archivierung in der Mollusken-
Fundortdatenbank weiter.
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Zusammenfassung
Im Oktober 2014 wurde bei einer nächt-
lichen Suche in der historischen Innen-
stadt von Bad Münstereifel der Bier-
schnegel (Limacus flavus, Linnaeus
1758) nachgewiesen – eine Nackt-
schneckenart, die in Deutschland und
NRW als vom Aussterben bedroht ein-
gestuft wird. Dieser und der Fund weite-
rer gefährdeter Schneckenarten wie der
Zahnlosen Schließmundschnecke bele-
gen die hohe Bedeutung historischer
Bauten für die Weichtierfauna und die
Notwendigkeit, bei deren Sanierung die
Lebensraumansprüche von Pflanzen
und Tieren zu berücksichtigen.

Anschrift des Verfassers
Dr. Andreas Pardey
Gynettistraße 5 
53902 Bad Münstereifel

Abb. 6: Verbreitung des Bierschnegels (Limacus flavus) in Nordrhein-Westfalen auf der
Ebene des Rasters der Topographischen Karten 1:25.000.
Karte: ARBEITSKREIS ZUR KARTIERUNG UND ZUM SCHUTZ DER MOLLUSKEN IN NORDRHEIN-
WESTFALEN (2015)
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des Anhangs I der EU-Vogelschutzricht-
linie und das Konzept des Naturschutz-
monitorings in den neuen Wildnisgebieten.

Mehr als 100 Nutznießer 
von Spechthöhlen
Am nächsten Tag mussten die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer ein Mammutpro-
gramm an Vorträgen absolvieren. Viele
Zuhörer überraschte es, dass sich in Bunt-
spechtpopulationen bis zu einem Viertel
der Weibchen mit mehreren Männchen
paaren kann (Polyandrie) und dadurch
 ihren eigenen Bruterfolg erhöht. Mehrere
Beiträge befassten sich mit Habitatpara-
metern bei verschiedenen Spechtarten. 
Allein zwölf Vorträge waren dann dem
Hauptthema der Tagung gewidmet, der Be-

deutung der Spechthöhlen für die Erbauer
selbst, aber genauso für die verschiedenen
Nutznießer der Spechthöhlen. Spechte be-
nötigen nicht nur eine Höhle zum Brüten,
sondern mehrere Höhlen in ihren Brut- und
Winterrevieren. Sie wechseln im Verlauf
des Jahres die Höhlen zum Nächtigen und
sie benötigen zur Brutzeit Ausweichhöh-
len, falls die auserkorene oder neu erbaute
Bruthöhle durch Konkurrenten okkupiert
oder durch andere Einflüsse unbrauchbar
wird. Weit über 100 Arten sind Nutznießer
von Spechthöhlen, von Säugetieren und
Vögeln über Insekten und Spinnen bis hin
zu Pilzen. Es sind nicht nur „Nachfolge -
arten“, sondern auch gleichzeitige Mitbe-
wohner, Konkurrenten oder gar Prädato-
ren, die an und in Spechthöhlen Nahrung
suchen. Systematische Untersuchungen

Spechte sind hochangepasste Wald -
organismen und daher wichtige
 Modellarten für biologische und

waldökologische Forschungen und heraus-
gehobene Indikatorarten für Naturschutz-
vorhaben im Wald. In Europa siedeln zehn
Spechtarten, davon leben allein in NRW
sieben Arten. Spechthöhlen stellen im
Wirtschaftswald – anders als im Natur-
wald – oft das bedeutendste Baumhöhlen-
angebot dar, das auch anderen Höhlenbe-
wohnern im Wald zur Verfügung steht.
„Spechthöhlen als Schlüsselrequisiten der
Artenvielfalt im Wald“ wurde daher als
Schwerpunktthema gewählt. Eigentlich
kein neues Thema – aber immer wieder 
aktuell und der Erörterung wert. Nutz-
nießung und Konkurrenz, aber auch Ko-
existenz und Kooperation um diese
Schlüsselrequisiten sind sowohl biolo-
gisch als auch artenschutzfachlich interes-
sante Untersuchungsaspekte. 

Spechte in NRW
Das umfangreiche, dreitägige Programm
(s. www.fachgruppe-spechte.de) begann
mit einem NRW-Block, in dem tagungs-
und spechtrelevante Aspekte unseres Lan-
des vorgestellt wurden. Die Davert als
„gastgebende“ Landschaft mit ihren bun-
desweit bedeutenden FFH-Eichenwald-
Lebensraumtypen ist gleichermaßen FFH-
und EU-Vogelschutzgebiet. Mit über 120
Brutpaaren befindet sich hier eines der
größten Mittelspechtvorkommen in Nord-
rhein-Westfalen. Die Charakterisierung
und Besonderheiten der Spechtfauna in
NRW, die Besiedlungsmuster des Mittel-
spechtes in Kleinwäldern des Münster -
landes sowie die Bestandsentwicklung des
Grauspechtes im Arnsberger Wald waren
weitere Themen des NRW-Blockes. Dieser
wurde mit zwei Naturschutzthemen abge-
rundet: Der Beitrag der Natura 2000-Ge-
biete in NRW zum Schutz der Spechtarten

Joachim Weiss

Spechtbäume sind Schlüssel-
strukturen der Artenvielfalt
Die Fachgruppe Spechte tagte in NRW

Die deutschsprachig-internationale Tagung der Fachgruppe Spechte der Deutschen Ornithologen-Gesell-
schaft (DO-G) fand vom 5. bis 7. Juni in NRW statt. Über 60 Expertinnen und Experten aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz trafen sich in Ascheberg-Davensberg am Rande des großen Tieflandwaldes
Davert. Eingeladen hatte neben der Fachgruppe Spechte die Nordrhein-Westfälische Ornithologengesell-
schaft (NWO) unter Beteiligung des NABU NRW, der Naturschutzstation Münsterland und der Vogel-
schutzwarte des LANUV. Tagungschwerpunkt war die Bedeutung von Spechthöhlen für die Artenvielfalt
im Wald.

Mittelspecht beim Höhlenbau Foto: J. Weiss
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mit Fotofallen zeigen, dass zum Beispiel
selbst Habichte regelmäßig Schwarz-
spechthöhlen anfliegen können, um im
Höhleneingang Beute zu machen. 

Spechtbäume fördern 
die Artenvielfalt
Genügend Zeit ließ man sich für die große
Abschlussdiskussion, die dem Thema
Schutz der Spechtbäume gewidmet war. In
einer Reihe von Fachvorträgen war der
Schutz schon angesprochen worden. Dabei
wurde klar, dass möglichst alle Specht -
bäume erhalten bleiben sollten. Je mehr
Spechtbäume im Waldbestand stehen,
 desto weniger neue Bäume werden von
Spechten zur Höhlenanlage genutzt, da

Spechte gerne frische Höhlen in vorhande-
nen Höhlenbäumen anlegen. Ein reiches
Höhlenbaumangebot erlaubt es verschie-
denen Nachfolgearten gleichzeitig vorzu-
kommen und ermöglicht es, verschiedene
Detailansprüche an Höhlenhabitate erfül-
len zu können. Es fördert somit die Arten-
vielfalt. Arten, die bevorzugt in Gruppen
oder Kolonien siedeln wie Dohlen, Hohl-
tauben und Fledermäuse, profitieren von
 einem reichen Höhlenangebot. Arten, die
im Laufe einer Brutsaison Höhlen wech-
seln wie manche Fledermäuse, benötigen
ebenfalls mehrere passende Höhlen. Ein
weiteres Argument für den langfristigen
Höhlenerhalt ist die innere Entwicklung
der Spechthöhlen. So besiedeln Fleder-
mäuse gerne alte Höhlen, die nach oben

hin ausgefault sind. Besondere Spezialis-
ten unter den Folgearten wie der Mauer-
segler nehmen nur Spechthöhlen an, die
über etwa 60 Jahre alt sind – erst dann be-
sitzen sie die richtigen Detailmerkmale. 
Trotz dieser hohen Bedeutung der Specht-
höhlen und auch ihres gesetzlichen Schut-
zes ist vielerorts ein verstärkter Altholz -
einschlag zu beobachten, bei dem immer
noch zu viele Spechtbäume gefällt werden.
Manchmal werden sie als Schadbäume
ausgezeichnet und nicht als Habitatbäume
erkannt. In der Diskussion war man sich
 einig, dass zukünftig vor Durchforstungs-
und Erntemaßnahmen Spechtbäume er-
fasst und markiert werden müssten.

Resolution für mehr 
Höhlenbäume
Vom Landesbetrieb Wald und Holz NRW
wurde das Biotopbaumkonzept für den
Staatswald in NRW vorgestellt, das unter
anderem einen Schutz aller bekannten
Höhlenbäume vorsieht. Voraussetzung ist
die Markierung der Höhlenbäume, mit der
in den Natura-2000-Wäldern im Rahmen
der Maßnahmenplanung begonnen werden
soll. Intensiv wurde die Notwendigkeit
diskutiert, auch in den Privatwäldern stär-
ker als bisher die Höhlenbäume zu schüt-
zen. Leider war kein Vertreter des privaten
Waldbesitzes der ausdrücklichen Einla-
dung zu dieser Veranstaltung gefolgt. Auch
in dieser Waldbesitzart gilt das Bundes -
naturschutzgesetz und die Diskussion
kreiste um die Gratwanderung zwischen
erwünschter Freiwilligkeit von Arten-
schutzmaßnahmen und der Ultima Ratio
des Ordnungsrechtes. Entsprechend dem
im Bundesnaturschutzgesetz vorgesehe-
nen Vorgehen, vor Einsatz des Ordnungs-
rechtes Wege der Information und der Ko-
operation einschließlich von Vertragsna-
turschutz-Angeboten zu nutzen, sprachen

Konkurrenz um eine Bruthöhle – Dohle vertreibt Schwarzspecht Foto: J. Weiss

Das Fällen von Höhlenbäumen muss vermieden werden
Foto: J. Weiss

Die Markierung von Höhlenbäumen ist zwingend erforderlich
Foto: J. Weiss
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sich die Experten für eine stärkere Infor-
mation und eine finanzielle Anerkennung
freiwilliger Maßnahmen aus. Wichtige
Punkte der Gesamtdiskussion flossen in
die Resolution der Fachgruppe Spechte
ein, die inzwischen an Ministerien, Ver-
bände, Organisationen und Fachzeitschrif-
ten verteilt wurde (siehe Kasten). Die
Fachgruppe Spechte der Deutschen Orni-
thologen-Gesellschaft wird sich weiterhin
dem Thema Schutz der Spechtbäume wid-
men und Informationsmaterialien über
Spechtbäume als Schlüsselstrukturen der
Artenvielfalt in Wäldern erarbeiten.
Bei der Abschlussexkursion am dritten
Veranstaltungstag durch die Davert unter
fachkundiger Leitung des Regionalforst-
amtes Münsterland und der Naturschutz-
station Münsterland zeigten sich die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer von diesem
bundesweit bedeutenden Tieflandwald mit
seinen vielen Spechten und Spechtbäumen
beeindruckt.

Ascheberg-Davensberg (NRW), im Juni 2015

Resolution der Jahrestagung 2015 der Fachgruppe Spechte in
der Deutschen Ornithologen-Gesellschaft (DO-G) zum Schutz
der Spechtbäume in Wirtschaftswäldern

Stärker noch als im Naturwald mit seinem großen Angebot an natürlichen Baum-
höhlungen kommt den Spechthöhlen im Wirtschaftswald eine entscheidende Funk -
tion für die Waldlebensgemeinschaft zu. Oft sind sie die einzigen nutzbaren Baum-
höhlen für die artenreiche Gilde der Höhlenbesiedler. Spechtbäume sind Schlüs-
selstrukturen der Artenvielfalt im Wald. Deshalb sind sie nach § 44 BNatSchG
 artenschutzrechtlich geschützt („Fortpflanzungs- und Ruhestätten“).
In der forstlichen Praxis wird diese Erkenntnis noch zu wenig beachtet. Aktuell
nimmt vielerorts der Holzeinschlag in Altwaldbeständen zu und zu viele Specht -
bäume fallen der Motorsäge zum Opfer. Dabei führt die hohe Brennholznachfrage
gerade auch zur Nutzung von Spechtbäumen. Da sie Schadstellen aufweisen, wer-
den sie häufig gefällt, ohne als Brutbäume erkannt zu werden.

Deshalb fordert die Fachgruppe Spechte der DO-G:
l Bäume mit Spechthöhlen sind grundsätzlich zu erhalten.
l Zwingend notwendig ist eine dauerhafte Markierung der Höhlenbäume. Daneben
sollten sie nach Möglichkeit mit GPS eingemessen und im Forst-GIS dargestellt
werden.

l Die Verkehrssicherungspflicht ist unter Beachtung des Artenschutzrechtes auf 
öffentliche Straßen und Wege zu begrenzen.

l Im Privatwald sollte trotz des gesetzlichen Schutzes der Nutzungsverzicht finan-
ziell anerkannt werden.

l Durchforstungen sollten in Höhlenbaumbereichen nicht in der Brutzeit statt-
finden.

l Die Information über Spechtbäume als Schlüsselstrukturen für die Artenvielfalt
muss verstärkt werden.

Erläuterung:
Die Fachgruppe Spechte anerkennt die wichtige Rolle einer nachhaltigen Bewirt-
schaftung des nachwachsenden Rohstoffes Holz. Sie unterstreicht jedoch die Not-
wendigkeit, auch im Wirtschaftswald – und nicht etwa nur in Stilllegungsflächen –
Bäume für den Artenschutz zur Verfügung zu stellen, wie es auch das BNatSchG 
fordert. Als einfachster Weg zum Schutz der Spechtbäume bietet sich vor allem der
Einzelbaumerhalt an. Dabei handelt es sich um eine Menge des Baumbestandes,
der im Promillebereich liegt. Um den Schutz der Höhlenbäume bei Durchforstungen
und Erntemaßnahmen sicherzustellen, ist ihre dauerhafte Markierung zwingend not-
wendig. Ergänzend zum Einzelbaumschutz sollten Höhlenbäume mit Nachbarbäumen
in Form von Baumgruppen (Altbaumgruppen, Altbauminseln) aus der Nutzung ge-
nommen werden. Dieser Weg bietet mehrere biologische und forstliche Vorteile.
Zum Beispiel neigen Spechte dazu, ihre Höhlenbäume in engen Baumbezirken zu
konzentrieren („Höhlenbaumzentren“). Gibt man ihnen dafür Gelegenheit, werden
andere Baumbestände durch Höhlenbautätigkeiten weniger berührt. Die Kumula-
tion von Höhlenbäumen erleichtert die gleichzeitige Ansiedlung von verschiedenen
höhlenbewohnenden Arten oder auch von kolonieartigen Brutgesellschaften (Hohl-
tauben, Dohlen, Fledermäuse). Altbaumgruppen fördern bei der Waldbewirtschaf-
tung die räumliche Ordnung und Arbeitssicherheit. Die Fläche der Altbaumgruppen
geht nach deren Zerfallsphase wieder in die normale Bewirtschaftung über.
Um das Bewusstsein für die Bedeutung von Spechtbäumen auch in der Bevölkerung
weiterzuentwickeln, sollten Politik, Forstverwaltungen und Waldbesitzerverbände,
möglichst gemeinsam mit Naturschutzverbänden, Informationen über Spechtbäume
und deren Schutz mittels Internet, Presse, Faltblättern und Exkursionen in die 
Öffentlichkeit tragen.

Für die Fachgruppe Spechte in der DO-G:
Dr. Klaus Ruge (klausruge@posteo.de)
Dr. Joachim Weiss (weiss@nw-ornithologen.de)

Zusammenfassung
Über 60 Expertinnen und Experten tra-
fen sich in NRW zur Tagung der Fach-
gruppe Spechte der Deutschen Ornitho-
logen-Gesellschaft (DO-G). Tagungs-
schwerpunkt war die Bedeutung von
Spechthöhlen für die Artenvielfalt im
Wald. Zahlreiche Beiträge zu diesem
Thema zeigten auf, dass von einem
 reichen Höhlenangebot nicht nur die
 Erbauer selbst, sondern auch über 
100 Nutznießer profitieren. Ergebnis
 einer ausführlichen Diskussion war, dass
möglichst alle Spechtbäume erhalten
werden sollen. Auch in den Privatwäl-
dern sei ein umfassender Schutz notwen-
dig. Wichtige Punkte der Gesamtdiskus-
sion flossen in die Resolution der Fach-
gruppe Spechte ein, die inzwischen an
Ministerien, Verbände, Organisationen
und Fachzeitschriften verteilt wurde.

Anschrift des Verfassers
Dr. Joachim Weiss
Wiesengrund 29
59348 Lüdinghausen
weiss@nw-ornithologen.de

NiN_3-2015_1-52  01.09.15  12:40  Seite 46



47Natur in NRW 3/15

Schwebfliegensymposium

wie zum Beispiel das „German Barcode of
Life-Projekt“, haben das Ziel, für alle in
Deutschland vorkommenden Arten eine
genetische Referenzbibliothek aufzubauen.
Mittlerweile sind bereits für 55 Prozent der
deutschen Schwebfliegenarten Barcodes
verfügbar. Diese molekularen Daten kön-
nen für integrative taxonomische For-
schungsansätze genutzt werden, die sich
auf mehrere voneinander unabhängige
Merkmalsysteme wie Körperbau oder Ge-
ne stützen, oder zur Identifikation von ju-
venilen Lebensstadien.
Ganze Gattungen werden derzeit taxono-
mischen Revisionen unterzogen, was in 
der Regel zur Entdeckung bisher über-
sehener Arten führt. So stellte eine ka-
nadisch-US-amerikanisch-niederländische 
Forschergruppe neue Erkenntnisse zur er-
staunlich wenig bekannten australischen
Schwebfliegenfauna vor. Dort sind alleine
135 bisher unbeschriebene Arten gefunden
worden. Australien stellt das letzte große
„geografische Wissensloch“ bei den Syr-

phiden dar. Aber auch in Europa, zum Bei-
spiel auf dem Balkan, werden immer wie-
der bisher unbekannte Arten entdeckt, wie
Spezialistinnen und Spezialisten aus Ser-
bien berichteten. Ähnliche Studien wurden
für Chukotka in Ostsibirien und Marokko
vorgestellt. Traditionelle Methoden, wie
die Untersuchung der Morphologie, spielen
dabei durchaus weiterhin eine wichtige
Rolle. 

Keine perfekten Nachahmer
Oberflächlich betrachtet ähneln viele
Schwebfliegenarten Wespen und Bienen.
Sind sie deshalb gute Nachahmer, das 
heißt zeigen sie eine ausgeprägte Mimi-
kry? Mimikry ist im Tierreich weit ver-
breitet und dient in der Regel der Abschre-
ckung von Räubern durch Nachahmung
 eines potenziell gefährlichen Vorbildes.
Eine Untersuchung der Universität von
Nottingham zeigt, wie in Monschau erläu-
tert, dass Vögel als potenzielle Schweb-

Schwebfliegen (Syrphidae) sind eine
Gruppe von Insekten, die bei vielen
Gartenfreunden gut bekannt sind: Oft

stehen sie mit schwirrenden Flügeln über
Blüten; manche Arten fallen dabei durch
ihre wespenähnliche Oberseitenzeichnung
auf. Tatsächlich gibt es weltweit über
6.000 Schwebfliegenarten, davon sind in
Deutschland 463 Arten und in Nordrhein-
Westfalen 312 Arten nachgewiesen. Im
Jahr 2011 wurde vom Bundesamt für 
Naturschutz eine Rote Liste und Gesamt-
artenliste der Schwebfliegen Deutschlands
vorgelegt (SSYMANK et al. 2011) und auch
für Nordrhein-Westfalen existiert eine Ar-
tenliste (FREUNDT et al. 2005).
Schwebfliegen eignen sich sehr gut als In-
dikatorarten für den Zustand von Lebens-
räumen, da sie viele Habitate besiedeln
(SOMMAGGIO 1999) und durch die sehr un-
terschiedlichen Ernährungsstrategien vor
allem der Larven oft eine enge Bindung an
bestimmte Habitate oder Nahrungspflan-
zen zeigen (SCHMID 1996, ROTHERAY
& GILBERT 2011). Die Bestimmung fast
 aller Arten in Nordrhein-Westfalen ist 
mit Hilfe der vorliegenden Literatur 
(VAN VEEN 2010, BOTHE 1996, KORMANN
2002) bei einigen Vorkenntnissen möglich.
Das 8. Internationale Schwebfliegensympo-
sium fand mit zusätzlicher finanzieller Un-
terstützung durch die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft und den Williston Diptera Re-
search Fund statt. Das Themenspektrum
umfasste Beiträge aus den vier Bereichen:
l Faunistik und Biogeographie,
l Integrierte Schädlingsbekämpfung, Bio-
logie, Ökologie und Schutz,

l Phylogenie und DNA-Barcoding sowie
l Systematik und Taxonomie.

Unbekannte Arten entdeckt
Durch gründliche Forschung, aber auch
neuartige Untersuchungsmethoden, wie
zum Beispiel das DNA-Barcoding, ist viel
Bewegung in die Systematik der Schweb-
fliegen gekommen. Nationale Kampagnen,

Peter Herkenrath, Ximo Mengual, Björn Rulik

8. Internationales Schwebfliegen-
symposium in Monschau
Seit Jahren existiert ein internationales Netzwerk von Schwebfliegenforscherinnen und -forschern,
das in regem Austausch untereinander steht und viele länderübergreifende Projekte organisiert. 
So kamen vom 4. bis 8. Juni in der Eifel über 70 Schwebfliegenforscherinnen und -forscher aus
zahlreichen Ländern einschließlich Kanada, USA, Brasilien, Marokko, Russland, Serbien und 
vielen EU-Staaten zusammen. Das Internationale Schwebfliegensymposium fand zum zweiten Mal
in Deutschland und zum ersten Mal in Nordrhein-Westfalen statt. Organisiert wurde es vom 
Zoologischen Forschungsmuseum „Alexander Koenig“ in Bonn.

Die Weißbandschwebfliege (Leucozona lucorum) kann vor allem im Spätfrühling und
Frühsommer in Wäldern und an Waldrändern beobachtet werden Foto: A. Schäfer
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fliegenräuber den Nachahmer gut vom
Vorbild unterscheiden können. Schweb-
fliegen sind also nach derzeitigem Ver-
ständnis als „nicht perfekte Nachahmer“
einzustufen.

Bestäuber von Pflanzen
Der Rolle von Schwebfliegen als Bestäu-
ber von (Nutz-)Pflanzen waren mehrere
Vorträge und Poster gewidmet. Leider ste-
hen die Syrphiden hier immer wieder im
Schatten der Bienen. Bis zu 25 Prozent der
Bestäubung von Pflanzen, die für die
menschliche Ernährung wichtig sind, wird
von anderen Insekten als Bienen geleistet.
Schwebfliegen sind unter anderem be -
sonders für die Bestäubung von Raps
wichtig. Eine Detailstudie zu diesem
 Thema wurde von artenreichen wali -
sischen Trockenwiesen vorgestellt. Hier
wird die Rolle von Schwebfliegen beim
Pollentransport untersucht. Es zeigt sich,
dass neben der botanischen Zusammenset-
zung der Wiesen die Art der Beweidung
wichtig für die Vielfalt der Schwebfliegen-
fauna und damit für ihre Leistungen bei der
Bestäubung ist. In Brasilien widmen sich
Forscherinnen und Forscher der Rolle räu-
berischer Schwebfliegen, deren Larven
sich von anderen weichhäutigen Arthropo-
den ernähren, in der biologischen Schäd-
lingsbekämpfung. Hierbei handelt es sich
insbesondere um Blattläuse fressende
Schwebfliegenlarven.
Näher an Nordrhein-Westfalen liegen Un-
tersuchungen des Thünen-Instituts zur At-
traktivität der Durchwachsenen Silphie
(Silphium perfoliatum) für Schwebfliegen.
Silphien ersetzen aus Naturschutzgründen
zunehmend Mais als Energiepflanze, der –
in großem Stil angebaut – zur ökologi-
schen Entwertung von Ackerflächen führt.
Tatsächlich werden Silphien gerne von
Schwebfliegen als Nahrungspflanze ange-
flogen, aber nur wenn in der Nähe natur-
nahe Lebensräume existieren.
Ein Poster stellte die 2011 publizierte  Rote
Liste der Schwebfliegen Deutschlands vor

(SSYMANK et al. 2011). Von den 463 Arten
wurden 1,1 Prozent als ausgestorben und
30,7 Prozent als gefährdet eingestuft.
Das Symposium wurde mit drei Exkursio-
nen in umliegende Naturschutzgebiete so-
wie den Nationalpark Eifel abgerundet.
Hier findet sich eine vergleichsweise gut
untersuchte Schwebfliegenfauna; es sind
183 Arten nachgewiesen. Die an Totholz
gebundenen Arten sind jedoch für einen
Waldnationalpark unterrepräsentiert, was
den noch relativ geringen Totholzanteil
 widerspiegelt. 
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A. D. Young stellte neue Erkenntnisse zur australischen Schweb-
fliegenfauna vor Foto: A. Schäfer

Rege Diskussionen gab es zur Bestimmung mitgebrachter Schweb-
fliegen aus Sammlungen Foto: A. Schäfer

Zusammenfassung
Zum 8. Internationalen Schwebfliegen-
symposium kamen mehr als 70 Schweb-
fliegenexpertinnen und -experten in
Monschau zusammen. In den Sympo-
siumsbeiträgen ging es unter anderem
um neuere Entwicklungen in der Syste-
matik der Schwebfliegen. Es wurde von
zahlreichen Neuentdeckungen beispiels-
weise aus Austra lien, Serbien, Ostsibirien
und Marokko berichtet. Einige weitere
Beiträge widmeten sich der Rolle der
Schwebfliegen als Bestäuber und in 
der biologischen Schädlingsbekämpfung.
Einer anderen im Rahmen des Sym-
posiums vorgestellten Untersuchung 
zufolge sind Schwebfliegen nicht als 
perfekte Nachahmer von Wespen und
Bienen einzustufen. Exkursionen in um-
liegende Naturschutzgebiete und den
Nationalpark Eifel rundeten die Tagung
ab.
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Peter Herkenrath 
Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV)
Fachbereich 24: Artenschutz, Vogel-
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Die Vogelwelt von
Rheinland-Pfalz
Dietzen, C., Dolich, T., Grunwald, T.,
Keller, P., Kunz, A., Niehuis, M., Schäf,
M., Schmolz, M., Wagner, M. (2014):
Die Vogelwelt von Rheinland-Pfalz.
Band 1. Allgemeiner Teil. Gesellschaft
für Naturschutz und Ornithologie
Rheinland-Pfalz e.V. (GNOR), Mainz.
830 + XXXIV S., ISBN 978-3-9807669-
9-9, 44,90 €.
Eine detaillierte Übersicht über die Vogel-
welt von Rheinland-Pfalz hatte die Gesell-
schaft für Naturschutz und Ornithologie
Rheinland-Pfalz (GNOR) seit ihrer Grün-
dung 1977 im Visier. Was lange währt,
wird endlich gut. Jetzt legt die GNOR
Band 1, den allgemeinen Teil, vor; die
Bände 2 bis 4 sollen die Artkapitel über die
357 nachgewiesenen Vogelarten enthalten.
Der schwergewichtige Band geht in fast 
allen Kapiteln ins Detail. Nach der Ein-
leitung wird anhand der Biographien zahl-
reicher Vogelkundlerinnen und Vogel-
kundler die Historie der Vogelforschung 
in unserem Nachbarland vorgestellt, be-
ginnend im 12. und 13. Jahrhundert mit
Hildegard von Bingen und Albertus 
Magnus! Hier kommen auch viele für
Nordrhein-Westfalen wichtige Persönlich-
keiten zur Sprache.
Es folgen Abschnitte über Geologie, Klima,
die Naturräume mit ihrer Bedeutung für
die Vogelwelt und die herausragenden 
Gebiete, die Landnutzung und den Vogel-
schutz durch EU- und internationale Über-
einkommen. Der Hauptteil des Buches 
ist allgemeinen Darstellungen der Vogel-
welt und der Vogelkunde gewidmet. Hier
stellt das Autorenteam die verschiedenen
Erfassungsprogramme vor, sowohl arten-
spezifische (Möwen, Kormorane, Gänse
u.a.) als auch flächenbezogene wie die
Wasservogelzählung, Vogelzugzählungen
und Siedlungsdichteuntersuchungen. Die
Brutvogelgemeinschaften (lebensraumbe-
zogene Gilden) werden ebenso erläutert
wie das Vorkommen der Durchzügler und
Wintergäste, der seltenen Vogelarten und
der Neozoen. Hier werten die Autorinnen
und Autoren langfristige Datenreihen aus.
Auch die aktuelle Rote Liste der Brut-
vögel, Stand 2013, wird präsentiert. Ab-
schließend werden anthropogene Einflüsse
und Konflikte diskutiert, bevor ausführ-
liche Literatur- und Personenverzeichnisse
den Band abschließen.
Insgesamt ist den Vogelkundlerinnen und
Vogelkundlern unseres Nachbarlandes ein
großer Wurf gelungen. Solche ausführ-
lichen Übersichten über sehr viele Aspekte
von Vogelkunde und -schutz liegen nur 
für wenige Bundesländer vor. Der Band 
ist weit über die Vogelkunde und das 
Land Rheinland-Pfalz hinaus von Interesse
für an Naturschutz und Landeskunde 
Interessierte. P. Herkenrath

Bär, Luchs und Wolf
R. Bürglin (2015): Sie sind wieder da.
Bär, Luchs und Wolf erleben. Kosmos-
Verlag, 160 S., ISBN: 978-3-440-14593-7,
29,99 €.
Manche fürchten sich vor ihnen, für andere
sind sie Sympathieträger. Wir haben sie
(fast) ausgerottet und jetzt kommen sie
wieder zurück in unsere Wälder und 
Berge. Die Vorstellung, sie in freier Wild-
bahn zu erleben, ist für viele ein Traum.
Dieses Buch stellt Bär, Luchs und Wolf 
in tollen Fotos, gut recherchierten Texten
und Erlebnisberichten vor. Gleichzeitig er-
fährt man alles Wichtige über die 15 be-
deutendsten Beobachtungsplätze zwischen
Spitzbergen und Südspanien.

Schmetterlinge ent-
decken und verstehen
R. Ulrich (2015): Schmetterlinge ent-
decken und verstehen. Kosmos Ver-
lag, 176 S., ISBN: 978-3-440-14529-6,
16,99 €.
Schmetterlinge in der Natur zu beobach-
ten, gehört zu den schönsten Naturerleb-
nissen. Eingebettet in solche besonderen
Schilderungen werden die Tagfalter-
Familien, die wir bei uns in Deutschland
beobachten können, vorgestellt. Dabei 
stehen nicht nur Ökologie und Verhalten
der Schmetterlinge im Fokus. Auch der
Schmetterlingsforscher und -schützer
kommt zu Wort und berichtet von seinem
Blick hinter die Kulissen eines Falter-
lebens. Mit seiner sachkundigen und 
unterhaltsamen Art und den vielen attrak-
tiven Fotos ist das Buch bestens geeignet
für einen Einstieg in die Welt der 
Schmetterlinge.

Wimperfledermaus,
Bechsteinfledermaus …
Steck, C., Brinkmann, R., Echle, K.
(2015): Wimperfledermaus, Bechstein-
fledermaus und Mopsfledermaus. Ein-
blicke in die Lebensweise gefährdeter
Arten in Baden-Württemberg. Regie-
rungspräsidium Freiburg (Hrsg.),
Haupt Verlag, 200 S., ISBN: 978-3-258-
07910-3, 29,90 €. 
Zur Förderung seltener Fledermausarten
wurden in Baden-Württemberg Schutzge-
biete ausgewiesen und Artenschutzpro-
jekte durchgeführt. In diesem Zusammen-
hang wurden auch wissenschaftliche For-
schungsarbeiten zu so seltenen Arten wie
der Wimperfledermaus, Bechsteinfleder-
maus und Mopsfledermaus realisiert. Das
vorliegende Buch fasst den aktuellen Wis-
sensstand über die Ökologie dieser drei Ar-
ten zusammen und veröffentlicht Analysen
und Beiträge zu den praxisrelevanten
Aspekten ihres Schutzes. Dabei be-

schreibt es zwar vor allem die Situation 
der baden-württembergischen Populatio-
nen, die neuen Erkenntnisse zu den Le-
bensraumansprüchen und die Empfehlun-
gen für Schutzmaßnahmen sind aber auch
eine wertvolle Hilfe für den gezielten lan-
desweiten Schutz der drei in NRW eben-
falls stark gefährdeten und seltenen Arten.
Insbesondere Wimper- und Mopsfleder-
maus zählen zu den sensibelsten Arten in
Bezug auf Umweltveränderungen.

D. Geiger-Roswora

Weißstorch auf histori-
schen Ansichtskarten
A. R. Bense (2014): Vom unglaublich
vielfältigen Bild des Weißstorches auf
historischen Ansichtskarten – Führer
durch die Ansichtskartensammlung 
des Westfälischen Storchenmuseums im
Haus Windheim No. 2. Aktionskomitee
„Rettet die Weißstörche im Kreis Minden-
Lübbecke“ e.V. (Hrsg.), Westarp-Verlag,
126 S., ISBN 978-3-86617-119-0; 19,95 €.
Am Ende des 19. und Anfang des 20. Jahr-
hunderts entfaltete die Ansichtskarte eine
revolutionäre kommunikative Kraft. Sehr
früh entstand eine Ansichtskartenlieb-
haberei, die eine unglaubliche Fülle an
Motiven auch mit dem Storch hervor-
brachte, witzig, ironisch, liebevoll und bös-
artig, oft auf hohem künstlerischen Niveau.
Die Aussagen der Karten sind geeignet, die
Entwicklung des Bildes vom Weißstorch
vor seinem kulturhistorischen Hintergrund
nachskizzieren zu können. Die 290 ausge-
wählten und in das Buch aufgenommenen
Kartenmotive (zwischen 1890 und 1930)
griffen die Wahrnehmung vom Klapper-
storch und Kinderbringer nicht nur auf,
sondern führten sie auf kreative Weise fort.
Eine ernsthafte und mit üppigem Bild-
material angereichte Analyse, die auch
Schmunzeln und Lachen auslösen wird.

Buchbesprechungen
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Das ökologische 
Jagdgesetz in NRW
Nach dem Inkrafttreten des ökologischen
Jagdgesetzes (ÖJG) für Nordrhein-West-
falen gibt nun eine umfassende Broschüre
des NRW-Umweltministeriums allen Inte-
ressierten Erläuterungen zum neuen Jagd-
recht an die Hand. Dargestellt werden die
neuen Jagd- und Schonzeiten ebenso wie
Informationen zur Jagdausübung. Hinzu
kommen Erläuterungen zur Hege, zum 
Natur- und Tierschutz sowie zu Gesell-
schaftsjagden.
Die Broschüre „Das ökologische Jagd-
gesetz NRW – Erläuterungen zum neuen
Jagdrecht“ kann heruntergeladen und be-
stellt werden unter: www.umwelt.nrw.de/
mediathek/.

Tagungsbericht zur
„Zukunft der Senne“
Die Senne im Bereich des Truppenübungs-
platzes gehört zu den wertvollsten und 
artenreichsten Naturgebieten in NRW.
Doch wie soll das Gebiet geschützt 
werden, wenn die britischen Truppen 2018 
abziehen? Wäre ein Nationalpark ein 
geeigneter Schutzstatus? Diesen Fragen 
widmete sich eine Fachtagung zum Tag 
der Parke Ostwestfalen-Lippe am 21. Juni
2014. Die Natur- und Umweltschutz-Aka-
demie (NUA) hat nun in einem Tagungs-
band alle Beiträge der Tagung zusammen-
fassend veröffentlicht.
Mehrere Fachvorträge beschäftigten sich
damit, welche Schutzmaßnahmen sinnvoll
und notwendig sind, um das Gebiet lang-
fristig mit seiner einzigartigen Artenviel-

falt zu erhalten. Fachleute der Biologi-
schen Station und des Bundesforstamtes
berichteten umfassend über den Natur-
schutz auf dem Truppenübungsplatz. Die
Leiter der Nationalparke Hainich und Eifel
informierten über Erfahrungen aus diesen
Großschutzgebieten im Umgang mit 
Offenlandflächen und der Akzeptanz für
Prozessschutz. Zu einer möglichen 
Nationalparkausweisung nach nationalen
und internationalen Kriterien nahm ein
Vertreter von EUROPARC Deutschland
Stellung. Das LANUV stellte dazu sein
Gutachten zur möglichen Eignung der
Senne als Nationalpark vor.
Der NUA-Seminarbericht 12 „Zukunft 
der Senne“ kann über www.nua.nrw.de/
publikationen/ heruntergeladen oder für 
10 € zzgl. 1 € Versandanteil bestellt 
werden.

Broschüre 
„Lebendige Gewässer“
Gewässer sollten nicht nur sauber, sondern
auch naturnah sein. Darum geht es in der
neuen Broschüre „Lebendige Gewässer 
in Nordrhein-Westfalen“ vom NRW-Um-
weltministerium. „Die mit den Gewässern
eng verflochtenen Lebensräume sind für
den Schutz der biologischen Vielfalt ge-
nauso wichtig wie der Zustand der Bäche,
Flüsse und Seen selbst“, erklärte Umwelt-
minister Johannes Remmel. „Wir brauchen
dringend mehr intakte Gewässerlebens-
räume zum Erhalt der biologischen Vielfalt
in NRW.“ 
Die neue Broschüre stellt den aktuellen,
allgemeinen Zustand der Gewässer in
NRW dar, erläutert die politischen Schwer-
punkte der Landesregierung zum Schutz
der Gewässer und beschreibt erfolgreiche
Projekte zur Renaturierung von Flüssen
und Bächen in NRW.
Download oder Bestellung der Broschüre
unter: www.umwelt.nrw.de/mediathek/.

Praxisleitfaden Säume
und Feldraine
Der Praxisleitfaden soll die Anlage von
Säumen und Feldrainen in produktiven
Agrarlandschaften und im urbanen Be-
reich erleichtern. Er dokumentiert, wie
monotone Grasstreifen nach einer inten-
siven Bodenstörung, einer Ansaat mit zer-
tifizierten, gebietseigenen Wildpflanzen
und einer angepassten Entwicklungs- und
Folgepflege erfolgreich in ausdauernde,
blütenreiche Bestände umgewandelt wer-
den können.
Der Leitfaden gibt wertvolle Hinweise zur
Planung von Ansaatmischungen mit Wild-

pflanzen, zur Bodenvorbereitung, zur Um-
setzung der Maßnahme (Ansaatzeitpunkt,
Ansaatmethode, Ansaatstärke) und zur
Entwicklungs- und Folgepflege. Darüber
hinaus werden Fördermöglichkeiten und
vergaberechtliche Aspekte erörtert. Mit
zehn Praxisbeispielen werden bereits er-
folgreich umgesetzte Maßnahmen aus 
Niedersachsen und Sachsen-Anhalt vor-
gestellt. Der Praxisleitfaden entstand im
Rahmen des Projektes „ProSaum“, das
vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung gefördert wurde. 
Der Download des „Praxisleitfaden zur
Etablierung und Aufwertung von Säumen
und Feldrainen“ ist möglich unter: www.
offenlandinfo.de/publikationen/. Die Bro-
schüre kann bei der Hochschule Anhalt –
Hochschulbibliothek, Strenzfelder Allee 28,
06406 Bernburg bezogen werden.

Invasive Neophyten
auf Baustellen
Bei Bautätigkeiten wird Erdmaterial ver-
schoben und verlagert. Das begünstigt die
Verbreitung von invasiven Neophyten, da
der Boden fortpflanzungsfähiges Pflanzen-
material wie Wurzeln, Rhizome, Spross-
teile oder Samen enthalten kann.
Der Kreis Siegen-Wittgenstein hat deshalb
einen 18-seitigen Handlungsleitfaden für
Projektträger, Bauverwaltungen, Planerin-
nen und Planer sowie Bauunternehmen
zum Umgang mit Neophyten bei Bauvor-
haben veröffentlicht. Darin werden sechs
für den Kreis relevante Problempflanzen
dargestellt: Japanischer und Sachlin Stau-
denknöterich, Riesen-Bärenklau, Drüsiges
Springkraut, Kanadische Goldrute und
Sommerflieder. Der Leitfaden stellt Maß-
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nahmen zur Vorbeugung, Bekämpfung und
Entsorgung vor. Eine Übersicht schlüsselt
auf, was in welchen Bauphasen zu be-
achten oder zu tun ist. Eine weitere Über-
sicht diffenziert die Bekämpfungs- und
Entsorgungsmaßnahmen nach den Pflan-
zenarten.
Die Broschüre steht zum Downlaod bereit
unter: www.siegen-wittgenstein.de/standard/
page.sys/357.htm. Als Printausgabe kann
sie kostenlos per E-Mail an ulb@siegen-
wittgenstein.de bestellt werden.

Lesebuch Bergische
Kulturlandschaft
Die Broschüre „Lesebuch Landschaft –
Ein Blick in die Bergische Kulturland-
schaft“ informiert über die Besonderheiten
der Kulturlandschaft des Bergischen 
Landes. 34 typische Kulturlandschafts-
elemente wie Dörfer, Streuobstwiesen,
Hohlwege, Niederwälder und Steinbrüche
werden vorgestellt und beschrieben, was
diese über die frühere und heutige Nutzung
der Landschaft verraten. Die 51-seitige
Broschüre trägt durch ihre einfache und
reichhaltig illustrierte Darstellung der 
einzelnen Elemente zu einem besseren
Verständnis der Landschaft und ihrer 
Geschichte bei. Das Lesebuch entstand in
Zusammenarbeit der Biologischen Station
Oberberg mit der Biologischen Station
Rhein-Berg und dem Zweckverband 
Naturpark Bergisches Land.
Die Broschüre kann von der Biologischen
Station Oberberg über die E-Mail info@
biostationoberberg.de bezogen werden.
Unter www.biostationen-rheinland.lvr.de/
de/publikationen/publikationen_1.html
steht sie darüber hinaus zum Download
bereit.

Grünbuch Stadtgrün
„Urbane Grünflächen sind Orte der Begeg-
nung, der Erholung und Integration. Sie
spielen eine wichtige Rolle bei der Stär-
kung des gesellschaftlichen Zusammen-
halts. Sie dienen als Frischluftschneisen,
zur Luftreinhaltung und Temperaturregu-
lierung. Sie sind wichtig für Klimaschutz
und Gesundheit. Als Lebensräume für
Flora und Fauna unterstützen sie die biolo-
gische Artenvielfalt. Eine nachhaltige und
integrierte Stadtentwicklungspolitik muss
diese wichtigen Aufgaben unterstützen“ 
so Bundesumweltministerin Barbara Hen-
dricks.
Das „Grünbuch Stadtgrün“, das unter Fe-
derführung des Bundesumweltministeri-
ums erarbeitet wurde, ist eine Bestands-
aufnahme zu diesem Thema. Erstmalig

und ressortübergreifend ist darin der aktu-
elle Wissensstand zum urbanen Grün zu-
sammengefasst. Mit dem Grünbuch wer-
den ein integrierter und langfristiger Pro-
zess und ein breiter Dialog über den
zukünftigen Stellenwert von Grün- und
Freiflächen in unseren Städten angestoßen.
Auf der Grundlage des Grünbuchs und der
Erkenntnisse aus dem Kongress „Grün in
der Stadt – Für eine lebenswerte Zukunft“,
der im Juni in Bonn stattfand, soll ein
Weißbuch entstehen, in dem konkrete
Handlungsempfehlungen und Umset-
zungsmöglichkeiten dargestellt werden. 
Die Publikation kann bestellt oder herun-
tergeladen werden unter: www.bmub.
bund.de/service/publikationen/broschue
ren-bestellen/.

EuroBirdPortal 
gestartet
Das neue EuroBirdPortal führt die Vogel-
beobachtungen von Online-Portalen aus
mehr als 20 Ländern Europas zusammen.
Damit tragen mehr als 100.000 Vogelbeob-
achter mit jährlich rund 30 Millionen Be-
obachtungen zu dem Projekt bei. Das Por-
tal macht vor allem die Wanderungen von
Vogelarten sichtbar. Daten für die Jahre
2010 bis 2013 werden auf Basis eines
Zehn-Mal-Zehn-Kilometer-Rasters darge-
stellt. Der Viewer zeigt jeweils zwei ani-
mierte Karten nebeneinander, die sich in
Wochenschritten ändern. So können je-
weils zwei Jahre, zwei Arten oder eine Art
und die Temperaturverteilung in Europa
miteinander verglichen werden. Gestartet
wurde das Portal zunächst mit den Daten
von 15 Arten – bis Ende des Jahres sollen
die Daten von rund 50 Arten und auch für
das Jahr 2014 sichtbar sein. 
„Das EuroBirdPortal wird das Wissen über
die Verteilung der Vögel in Raum und Zeit
in ganz Europa verbessern und stellt eine
wichtige Ergänzung zum Vogelmonitoring
dar“, kommentierte Gabrial Gargallo vom
Katalanischen Ornithologischen Institut
und Projektkoordinator des Portals. 
Das Portal ist unter www.eurobirdportal.
org/ger/ zugänglich.

WindDialog.NRW
Die neue Internetplattform WindDialog.
NRW der EnergieAgentur.NRW bietet 
Informationen, beantwortet Fragen, mode-
riert Diskussionen, macht Planungen
transparent und greift Bedenken der 
Bürger gegenüber Windenergieanlagen
auf. Simon Trockel, Windkraft-Experte bei 
der EnergieAgentur.NRW zu dem neuen

Online-Angebot: „Wir nehmen wahr, dass
vor Ort häufig dieselben Themen sehr
emotional diskutiert werden. Wir wollen
die Kommunen dadurch entlasten, dass wir
diese Fragen auf einer zentralen Plattform
diskutieren und hoffentlich klären.“ 
Wei tere Rubriken wie die Mediathek und
Bibliothek ergänzen das Informationsan-
gebot zu aktuellen Windenergie-Vorhaben
in NRW. Auch zum Thema Windenergie
und Artenschutz gibt es Beiträge. 
Internetadresse der Plattform: 
www.winddialog.nrw.de/.

LANUV-Jahresbericht
Über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sind im LANUV tätig. Sie analy-
sieren und bewerten den Zustand von 
Natur und Umwelt und sorgen für einen
umfassenden Verbraucherschutz. Doch was
genau verbirgt sich hinter dieser großen
Aufgabe? Welche Tätigkeitsschwerpunkte
gab es im letzten Jahr, welche Erfolge und
welche auch für die Zukunft wichtigen Auf-
gaben lassen sich verzeichnen?
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erläutern
beispielhaft in Interviews, Teamvorstel-
lungen und gut verständlichen Fachbei-
trägen, welche Themen in ihrem Arbeits-
alltag im letzten Jahr besonders wichtig
waren – von der Erfolgskontrolle von
Grünbrücken über die Stickstoffproble-
matik im Grundwasser bis hin zur Über-
wachung von Futtermitteln. Der reich 
bebilderte Jahresbericht zeichnet damit 
ein lebendiges Bild von der Arbeit des 
LANUV.
Der Bericht kann als Druckversion oder 
als digitale Ausgabe kostenlos bezogen
werden unter: www.lanuv.nrw.de.
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